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Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Der Bundesrat hat
Ihnen in seiner Botschaft vom 5. Dezember 2008 beantragt,
die Volksinitiative «gegen die Abzockerei» Volk und Ständen
zur Ablehnung zu empfehlen. Er bezeichnete die Revision
des Aktienrechts als indirekten Gegenvorschlag und gab

dieser den Vorzug. Der Ständerat hat sich diesbezüglich
dem Bundesrat angeschlossen. Sie haben nun einen ande-
ren Weg gewählt: Nach Ihrem Willen soll der Volksinitiative
ein direkter Gegenvorschlag gegenübergestellt werden. Dies
entspricht zwar nicht dem Ansatz des Bundesrates, ich habe
es in der letzten Sitzung gesagt, doch ist es meines Erach-
tens viel wichtiger, auf den Inhalt des Gegenvorschlages ein-
zugehen, als sich auf die Frage der adäquaten Normstufe zu
konzentrieren.
Der direkte Gegenvorschlag, wie er von Ihrer Kommission
für Rechtsfragen Ende Februar beschlossen wurde, ent-
spricht in ganz wesentlichen Punkten dem indirekten Ge-
genvorschlag des Bundesrates. Identisch oder zumindest
vergleichbar mit dem indirekten Gegenvorschlag sind die
zwingenden Kompetenzen der Generalversammlung zur
Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates. Das
haben wir neu in die Zusatzbotschaft hineingenommen, das
war in der Botschaft 2007 noch nicht drin. Ebenso war die
statutarische Möglichkeit der Generalversammlung zur Ge-
nehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung und des
Beirates in der Botschaft von 2007 noch nicht drin, wohl aber
steht sie in der Zusatzbotschaft. Enthalten ist weiter die
Pflicht der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäfts-
leitung und des Beirates zur Rückerstattung von Vergütun-
gen, die in einem Missverhältnis zur erbrachten Leistung
stehen; auch das ist eine Neuerung in der Zusatzbotschaft.
Vorgesehen sind ausserdem Massnahmen zur Erhöhung
der Transparenz durch einen Vergütungsbericht bzw. ein
Vergütungsreglement, die Einzelwahl der Mitglieder des Ver-
waltungsrates, das Verbot der Depot- und Organstimm-
rechtsvertretung bzw. einer vergleichbaren institutionellen
Stimmrechtsvertretung, die dispositive einjährige Amtsdauer
des Verwaltungsrates, die Wahl des unabhängigen Stimm-
rechtsvertreters durch die Generalversammlung und der
Verzicht auf Strafbestimmungen. Hinzu kommt ein grund-
sätzliches Verbot von Abgangsentschädigungen, Prämien,
Vorauszahlungen usw. Das Tatbestandselement «grundsätz-
lich», wie es nun der direkte Gegenvorschlag vorsieht, lässt
zu, dass dann auf Gesetzesstufe Ausnahmen vom Verbot
verankert werden können und damit auch die notwendige
Flexibilität gegeben ist.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Volksinitiative doch ei-
nige Schwächen aufweist. Obwohl kein Insichgeschäft vor-
liegt, müssen die Vergütungen der Geschäftsleitung zwin-
gend von der Generalversammlung genehmigt werden. Die
Volksinitiative sieht starre, abstrakte Regeln und Verbote vor,
die den Gesellschaften auch dann keinen Handlungsspiel-
raum zugestehen, wenn dies im Interesse der Aktionäre wä-
re. Schliesslich, und das ist ziemlich offensichtlich, schies-
sen die Strafbestimmungen weit über das Ziel hinaus. 
Als Präzisierung möchte ich an dieser Stelle anführen, dass
sowohl die Volksinitiative als auch der indirekte und der di-
rekte Gegenvorschlag den Anwendungsbereich der neuen
Bestimmungen über das Kriterium der Börsenkotierung be-
stimmen. In Bezug auf die von Herrn Caviezel am letzten
Donnerstag gestellten Fragen kann ich folglich für alle drei
Modelle das Folgende festhalten: Die Anknüpfung gewisser
Sonderregeln an das Kriterium der Börsenkotierung ist
nichts Neues und besteht bereits im geltenden Recht bei-
spielsweise in Bezug auf die Offenlegung der Vergütungen
in Artikel 663bbis oder in Bezug auf die Vinkulierung in Arti-
kel 685d OR. Das Kriterium der börsenkotierten Aktien stellt
einen Rechtsbegriff dar, der gesetzlich nicht näher definiert
ist. Dies ist aber gesetzestechnisch nichts Neues, nichts
Aussergewöhnliches; das gibt es immer wieder. Solche Be-
griffe sind im Privatrecht an unzähligen Stellen vorhanden,
sie lassen überall flexible und sachgerechte Entscheide zu,
da ihre Bedeutung erst anhand von konkreten Fällen durch
Lehre und Rechtsprechung festgelegt wird.
Gemäss herrschender Lehre gelten heute alle Aktien, die
von einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz ausge-
geben werden, als börsenkotiert, wenn sie am Haupttableau
einer Börse kotiert sind oder an einer Börse vor- oder ne-
benbörslich kotiert werden. Das ist die heutige Praxis, das
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heutige Verständnis. Als Börsen kommen dabei sowohl
schweizerische als auch ausländische Börsen in Betracht.
Ich möchte noch etwas in Bezug auf die Fristen klarstellen:
Wir haben uns am letzten Donnerstag über die Fristen unter-
halten, und es wurde gesagt, dass das revidierte Aktienrecht
als indirekter Gegenvorschlag bereits am 1. Januar 2011 in
Kraft treten könnte. Ich muss Ihnen sagen, dass das stark zu
bezweifeln ist. Dies würde nämlich bedeuten, dass bis zur
Sommersession die Detailberatungen abgeschlossen und
alle Differenzen bereinigt sein müssten. Selbst wenn das ge-
länge, wäre die Zeit äusserst knapp, weil nach Ablauf der
Referendumsfrist auch noch die Handelsregisterverordnung
angepasst werden müsste. Das könnten wir in der Verwal-
tung zwar bewältigen, unwahrscheinlich ist aber, dass sich
National- und Ständerat in dieser sehr kurzen Zeit finden
würden. Selbst wenn das revidierte Aktienrecht vom Parla-
ment tatsächlich bis Ende dieses Jahres beschlossen
würde, müsste man dann noch Übergangsfristen vorsehen,
denn den betroffenen Gesellschaften könnte ja nicht zuge-
mutet werden, sich innerhalb so kurzer Zeit so einschnei-
denden Änderungen anzupassen. All dies müsste also be-
rücksichtigt werden.
Zudem ist zu beachten, dass bei einer Annahme der Initia-
tive wie auch bei einer Annahme des direkten Gegenvor-
schlages ein schnelles Inkrafttreten der Bestimmungen si-
chergestellt ist. In beiden Fällen muss nämlich der Bun-
desrat innert Jahresfrist nach Annahme die erforderlichen
Ausführungsbestimmungen erlassen. Spätestens ein Jahr
nach der Volksabstimmung würden die beschlossenen Be-
stimmungen also in Kraft treten. Sie sehen, dass mit dem di-
rekten Gegenvorschlag ein sehr zügiges Verfahren möglich
ist.
Schliesslich möchte ich noch zu zwei stets wiederkehrenden
Argumenten Stellung nehmen. Häufig wird im Zusammen-
hang mit dieser Initiative bzw. dem direkten Gegenvorschlag
der drohende Verlust von Arbeitsplätzen thematisiert. Es ist
natürlich zutreffend, dass eine Überregulierung den Wirt-
schaftsstandort Schweiz schwächt bzw. dem Wirtschafts-
standort Schweiz abträglich ist, aber es darf nicht vergessen
werden, dass auch Misswirtschaft, kurzfristiges Sharehol-
der-Value-Denken und Abzockermentalität zur Schwächung
der Schweizer Volkswirtschaft geführt haben. Ich plädiere
daher für einen vernünftigen Mittelweg, der den Aktionären
die nötigen Rechte einräumt, ohne den Wirtschaftsstandort
Schweiz zu gefährden.
Die Höhe gewisser Einzelvergütungen scheint ebenfalls eine
Reizfrage zu sein und wird auch immer wieder diskutiert; es
geht aber weder bei der Volksinitiative noch beim direkten
Gegenvorschlag um die tatsächliche Höhe der Vergütungen,
sondern um die Legitimation ihres Zustandekommens. Der
Staat soll nicht die Höhe der Vergütungen festlegen, son-
dern nur – aber immerhin – die Kompetenz für deren Fest-
setzung regeln. Aufgrund der vielen Minderheits- und Einzel-
anträge besteht meines Erachtens nun die Gefahr, dass wir
am Schluss vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen.
Wir sollten nicht vergessen, dass wir über eine Verfassungs-
norm beraten und dass es nicht darum gehen kann, mög-
lichst viele Detailregelungen hineinzupacken. In der ganzen
Diskussion geht es um drei Kernpunkte, die klar und sachge-
recht geregelt werden sollten:
1. Es braucht klare Kompetenzen in Bezug auf die Festset-
zung respektive die Genehmigung von bestimmten Vergü-
tungen. Die Aktionäre und somit auch die Generalversamm-
lung müssen in den Prozess der Festsetzung der
Vergütungen mit einbezogen werden, insbesondere bei den
Vergütungen des Verwaltungsrates, da dort ein klassisches
Insichgeschäft vorliegt.
2. Das beste Desinfektionsmittel ist Sonnenlicht. Es braucht
möglichst grosse Transparenz in Bezug auf die Vergütungen
und das Vergütungssystem. Damit die Aktionäre ihre Rechte
angemessen wahrnehmen können, müssen ihnen die dazu
erforderlichen Instrumente zur Verfügung gestellt werden.
3. Schliesslich sind klare und sachgerechte Bestimmungen
zur Stimmrechtsvertretung unabdingbar. Die besten und in-
novativsten Aktionärsrechte nützen nichts, wenn der Verwal-

tungsrat durch Weisungsregeln, die zu seinen Gunsten for-
muliert sind, einen Grossteil der Stimmen schon im Voraus
auf seiner Seite hat. In solchen Fällen wird eine Abstimmung
zu einer Alibiübung.
Als Fazit möchte ich festhalten, dass der von Ihrer Kommis-
sion für Rechtsfragen beschlossene direkte Gegenvorschlag
den Ansätzen des Bundesrates grundsätzlich entspricht und
in Bezug auf die Volksinitiative einen vernünftigen und, wie
wir meinen, gangbaren Mittelweg darstellt. Zudem begrüsse
ich, dass sich das Stimmvolk nicht nur zur Volksinitiative
äussern kann, sondern eine Wahlmöglichkeit hat. Das ent-
spricht dem Willen des Bundesrates; beim indirekten Ge-
genvorschlag wäre das Vorgehen ja ähnlich gewesen.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Daniel Vasella verdient im Jahr – ausgewiesen zum
Marktwert, wie es Ethos berechnet hat – 42 Millionen Fran-
ken, Brady Dougan, der Chef der Credit Suisse, noch etwas
mehr, und gestern sorgten die UBS-Manager mit Bezügen
von insgesamt fast 70 Millionen Franken bei gleichzeitigem
Defizit für negative Schlagzeilen. Die Unzufriedenheit in der
Bevölkerung und der Ärger über die Abzockerei sind gross.
Die Abzocker-Initiative hat es auf den Punkt gebracht. Das
ist das grosse Verdienst der Initiative von Thomas Minder
und seinem Initiativkomitee.
Wer nur die allgemeine Aussprache der vergangenen Wo-
che beobachtete, konnte feststellen, dass auf dem Papier
und hier am Rednerpult fast alle gegen die Abzockerei sind.
Nur werden verschiedene Ursachen dafür angegeben: Die
einen sehen in der Abzockerei ein verbreitetes Phänomen
einer Kaste von Managern, die von Gier getrieben ist; an-
dere sehen sie bloss als Ausreisser in einem an sich funktio-
nierenden System; für wieder andere ist sie die Folge eines
kleinen Markts von Spitzenmanagern, die ihre Löhne selber
bestimmen können.
Im Kampf gegen die Abzockerei haben die Rednerinnen und
Redner nun ganz unterschiedliche Vorschläge präsentiert.
Die SVP hat sich mit Herrn Minder auf einen indirekten Ge-
genvorschlag geeinigt. Ihre Vertreter haben vor Kurzem
zahlreiche Anträge zur Revision des Aktienrechts unterbrei-
tet, die allerdings bereits seit über einem Jahr im Gange ist.
Im Gegenzug hätte dann Herr Minder seine Initiative zurück-
gezogen. Die SVP-Vertreter unterbreiten jetzt auch zahlrei-
che Einzelanträge zum direkten Gegenvorschlag, welche
der Kommission für Rechtsfragen nicht vorgelegen haben.
Die FDP wiederum möchte auch einen indirekten Gegenvor-
schlag, aber einen weniger bindenden als das Projekt der
privaten «Einigungskonferenz» SVP/Minder. Aber die FDP-
Fraktion will sich, wenn ich es richtig verstanden habe, ei-
nem moderaten Gegenvorschlag nicht verschliessen. Die
CVP-Vertreter haben sich nun ebenfalls für einen direkten
Gegenvorschlag ausgesprochen, einen Gegenvorschlag für
die börsenkotierten Unternehmen, der aber den Gesell-
schaften genügend Spielraum belässt. Für die Vertreter der
SP und der Grünen wiederum ist die Initiative Minder nur ein
kleiner Schritt in die richtige Richtung. Für viele Linke und
Grüne reicht die Stärkung der Aktionärsdemokratie nicht
aus, um die Abzockerei wirklich zu stoppen. Für sie braucht
es klare Obergrenzen für die Einkommen, wie sie zum Bei-
spiel die Juso-Initiative «1:12 – Für gerechte Löhne» ver-
langt.
Inhaltlich scheinen mir deshalb nach der allgemeinen Aus-
sprache die Positionen klar und nachvollziehbar. Im Kern will
die SVP-Fraktion zwingend die Rechte der Aktionärinnen
und Aktionäre stärken und den Staat vor der Türe lassen.
Die Vertreter von CVP und FDP wollen Korrekturen, aber die
Gesellschaften weiterhin in entscheidendem Masse bestim-
men lassen. Auf der anderen Seite möchte die Ratslinke, die
davon ausgeht, dass zu gierige Manager, aber auch zu gie-
rige Aktionärinnen und Aktionäre ein wesentlicher Grund für
die Missstände sind und Ursache der Finanzkrise waren,
bindende staatliche Vorschriften.
Sie haben letzte Woche mit der Ablehnung des Antrages der
Minderheit Kaufmann entschieden, dass das Volk über die
Abzocker-Initiative und gleichzeitig über einen direkten Ge-
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genvorschlag entscheiden soll. Der Nationalrat ist damit der
Mehrheit seiner Kommission gefolgt. Wenn diese Weichen-
stellung nun auch die parlamentarische Beratung übersteht,
dann kann das Volk bei Annahme beider Vorlagen mit der
Stichfrage entscheiden, welcher Vorlage es den Vorzug gibt,
der Abzocker-Initiative oder einem wahrscheinlich milderen
Gegenvorschlag. Aus heutiger Sicht gehen viele Beobachte-
rinnen und Beobachter und auch ich davon aus, dass die
Schweizer Bevölkerung die Abzocker-Initiative deutlich an-
nimmt und ihr in der Stichfrage den Vorzug gibt. Wie die Ab-
stimmung herauskommt, wird wesentlich davon bestimmt,
was bis zum Abstimmungstermin noch passiert. Die Jahres-
abschlüsse der grossen Konzerne stehen noch bevor, sie
werden einen wichtigen Fingerzeig liefern.
Wer sich am Schluss auch immer durchsetzt, das Resultat
wird sich an den Vorschlägen messen lassen müssen. Für
die Mehrheit der Kommission ist auf jeden Fall klar: Das Volk
soll entscheiden können. Die Konsequenzen der Regulie-
rung tragen ja nicht nur die Gesellschaften, nicht nur die Ak-
tionärinnen und Aktionäre, sondern die ganze Bevölkerung.
Die Abzockerei trifft die Bevölkerung in der Schweiz, sie trifft
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und sie trifft auch
viele KMU, wie das in der allgemeinen Aussprache hier
ebenfalls betont wurde. Deshalb ist es für die Mehrheit der
Kommission klar: Darüber soll das Volk und nicht nur das
Parlament entscheiden können. Das hat nichts mit Populis-
mus zu tun, Herr Brunner, das ist Demokratie. Über Fragen,
die die Bevölkerung zentral betreffen, soll sie auch entschei-
den können.
Welcher Weg nun der schnellere ist, der Weg des direkten
Gegenvorschlages mit einer Volksabstimmung oder jener
des indirekten Gegenvorschlages, darüber kann man geteil-
ter Meinung sein. Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf hat
darauf hingewiesen, dass mit dem direkten Gegenvorschlag
ein sehr zügiges Vorgehen möglich ist. Wir können bei einer
raschen Bereinigung noch in diesem Jahr oder spätestens
Anfang 2011 darüber abstimmen. Innert Jahresfrist ist dann
die Umsetzung vorgesehen, so sehen es sowohl die Initia-
tive Minder als auch der direkte Gegenvorschlag vor. Wer
den Weg des indirekten Gegenvorschlages als den schnel-
leren aufzeigt, muss sich sagen lassen: Wenn Sie diesen
Weg hätten gehen wollen, meine Damen und Herren der
SVP, hätten Sie die Vorschläge sehr viel früher einbringen
müssen, eigentlich schon im Ständerat. Aber diesen Weg
haben Sie verpasst. Deswegen deutet viel darauf hin: Der
Weg des indirekten Gegenvorschlages geht wesentlich län-
ger.
Ich bin jetzt auf das Resultat der Detailberatung gespannt.
Aber eines müssen wir sicherstellen: Die Bevölkerung muss
darüber abstimmen können, wie wir der Abzockerei einen
Riegel vorschieben, sei es mit der Initiative von Thomas Min-
der oder sei es mit dem direkten Gegenvorschlag.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Der Be-
richterstatter französischer Sprache, Herr Nidegger, ist
krankheitshalber abwesend.

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» 
1. Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «contre les
rémunérations abusives» 

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule, art. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Art. 1a
Antrag der Minderheit
(Schwander, Brönnimann, Freysinger, Geissbühler, Heer,
Nidegger, Reimann Lukas, Stamm)
Streichen (siehe auch Art. 2)

Art. 1a
Proposition de la minorité
(Schwander, Brönnimann, Freysinger, Geissbühler, Heer,
Nidegger, Reimann Lukas, Stamm)
Biffer (voir aussi art. 2)

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die Dis-
kussion und die Abstimmung zum Minderheitsantrag
Schwander, der die Streichung des gesamten Artikels 1a
verlangt, erfolgen erst nach der inhaltlichen Bereinigung von
Artikel 1a.

Verschoben – Renvoyé

Art. 1a Abs. 1, 2, Ziff. I Einleitung
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Gleichzeitig wird Volk und Ständen ein Gegenentwurf der
Bundesversammlung «Stopp der Abzockerei und für mehr
Transparenz» zur Abstimmung unterbreitet.
Abs. 2
Der Gegenentwurf lautet wie folgt:
Ziff. I Einleitung
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 1a al. 1, 2, ch. I introduction
Proposition de la majorité
Al. 1
En même temps que l'initiative, un contre-projet de l'Assem-
blée fédérale intitulé «Halte aux rémunérations abusives, da-
vantage de transparence» sera soumis au vote du peuple et
des cantons.
Al. 2
Le contre-projet a la teneur suivante:
Ch. I introduction
La Constitution fédérale du 28 avril 1999 est modifiée
comme suit:

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 1a Art. 113 Abs. 2 Bst. f
Antrag der Mehrheit
f. Die Vorsorgeeinrichtungen, öffentlichen Gemeinwesen
und öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen An-
stalten sind gehalten, ihre Stimmrechte in börsenkotierten
schweizerischen Unternehmen auszuüben. Die Ausübung
von Stimmrechten durch die Vorsorgeeinrichtungen hat im
Interesse der Destinatäre zu erfolgen. Die öffentlichen Ge-
meinwesen und öffentlich-rechtlichen und gemischtwirt-
schaftlichen Anstalten legen offen, wie sie gestimmt haben.

Antrag der Minderheit
(Aeschbacher, Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer,
Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer, von Graffenried, Wyss
Brigit)
... erfolgen. Die Vorsorgeeinrichtungen, öffentlichen Gemein-
wesen ...

Antrag Landolt
f. ... auszuüben. Die Vorsorgeeinrichtungen, öffentlichen Ge-
meinwesen ...
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Schriftliche Begründung
Die Stimmrechtsausübung «im Interesse der Destinatäre»
ist erstrebenswert, dürfte aber in der Praxis kaum umsetzbar
sein. Einerseits ist zu gegebenem Zeitpunkt nicht abschlies-
send nachweisbar, was wirklich im Interesse der Destinatäre
ist. Andererseits kommen unter dem Begriff «Destinatäre»
verschiedene Anspruchsgruppen infrage, deren Interessen
durchaus widersprüchlich sein können. Eine Offenlegung
des Stimmverhaltens dürfte hier besser zum Ziel führen und
den entsprechenden Destinatären Aufschluss bieten.

Antrag Schwander
f. Die öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen, Gemeinwesen so-
wie öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen An-
stalten, welche Aktien von börsenkotierten schweizerischen
Unternehmen halten, müssen im Interesse ihrer Destinatäre
abstimmen. Ihr Stimmverhalten ist offenzulegen. Private Vor-
sorgeeinrichtungen müssen ihre direkten Stimmrechte wahr-
nehmen. Sie müssen ihr Stimmverhalten nicht offenlegen.
Schriftliche Begründung
Die Kosten für die privaten BVG-Einrichtungen sind sehr
hoch, da auch das IKS die Befolgung der Vorschrift überprü-
fen muss und die Offenlegung von Aktienpositionen und des
Abstimmungsverhaltens zu Interessenkonflikten mit Liefe-
ranten oder Kunden führen kann, deren Aktien im PK-Porte-
feuille gehalten werden. Die Offenlegung von Aktienpositio-
nen kann auch dazu führen, dass sichtbare Veränderungen
andere Marktteilnehmer zu Gegenspekulationen verleiten
und Käufer von Grosspositionen die offenlegenden Pensi-
onskassen direkt kontaktieren. 

Art. 1a art. 113 al. 2 let. f
Proposition de la majorité
f. Les institutions de prévoyance, les collectivités publiques
ainsi que les établissements de droit public et les établisse-
ments mixtes sont tenus d'exercer les droits de vote dont ils
disposent au sein des entreprises suisses cotées en Bourse.
Les institutions de prévoyance doivent exercer leurs droits
de vote dans l'intérêt de leurs destinataires. Les collectivités
publiques, les établissements de droit public et les établisse-
ments mixtes rendent publique la manière dont ils ont voté.

Proposition de la minorité
(Aeschbacher, Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer,
Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer, von Graffenried, Wyss
Brigit)
f. ... dans l'intérêt de leurs destinataires. Les institutions de
prévoyance, les collectivités publiques ...

Proposition Landolt
f. ... cotées en Bourse. Les institutions de prévoyance, les
collectivités publiques ...

Proposition Schwander
f. les institutions de prévoyance publiques et les collectivités
publiques ainsi que les établissements de droit public et les
établissements mixtes qui détiennent des actions de socié-
tés suisses cotées en Bourse votent dans l'intérêt des béné-
ficiaires de leurs prestations. Leur vote est rendu public. Les
institutions de prévoyance privées exercent leurs droits de
vote directs. Elles ne sont pas tenues de communiquer leur
vote au public.

Aeschbacher Ruedi (CEg, ZH): Es geht mir bei diesem An-
trag darum, dass man auch die öffentlich-rechtlichen Vorsor-
geeinrichtungen in die Verpflichtung zur Transparenz einbe-
zieht. Es kann ja nicht sein, dass man bei einer Kategorie
von Versicherungen diese Transparenz fordert und ausge-
rechnet dort, wo es um grosse Versichertenbestände geht,
Ausnahmen macht. Es wäre daher richtig, die öffentlich-
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ebenfalls in diese Offen-
legungspflicht einzubeziehen.
Deshalb bitte ich Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustim-
men. Es geht darum zu versuchen, diesen direkten Gegen-
vorschlag möglichst klar und griffig zu formulieren. Wenn wir

hier schon wieder Ausnahmen machen, die einen erhebli-
chen Anteil jener Aktionäre betreffen, die entsprechend en-
gagiert sind, ziehen wir diesem Gegenvorschlag bereits wie-
der einige Zähne, die er haben müsste.
Deshalb bitte ich Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustim-
men.

Landolt Martin (BD, GL): Erlauben Sie mir zuerst einen kur-
zen Hinweis zum Votum der Kommissionssprecherin von
vorhin: Frau Kollegin Leutenegger Oberholzer, Sie haben
eine Auslegeordnung der Meinungen der Fraktionen ge-
macht und haben dabei die BDP-Fraktion ignoriert. Wir ha-
ben tatsächlich auch eine Meinung, danke.
Die BDP-Fraktion unterstützt in dieser Frage die Kommissi-
onsminderheit, welche verlangt, dass neben den öffentlichen
Gemeinwesen und den öffentlich-rechtlichen und gemischt-
wirtschaftlichen Anstalten auch die Vorsorgeeinrichtungen
ihr Stimmverhalten offenlegen sollen. Wir sind uns bewusst,
dass dies zu Mehraufwänden führen wird, aber es ist nun
einmal ein legitimer Anspruch der Versicherten, dass ihnen
transparent aufgezeigt wird, wie mit den Beteiligungsrechten
ihres Kapitals umgegangen wird. 
Gleichzeitig schlagen wir Ihnen aber auch vor, diejenige Re-
gelung ersatzlos zu streichen, nach welcher die Stimm-
rechtsausübung im Interesse der Destinatäre zu erfolgen
hat. Wir verweisen hier auf meinen Einzelantrag, der Ihnen
ebenfalls vorliegt. Der Wunsch nach einer Stimmrechtsaus-
übung im Interesse der Destinatäre ist lobenswert, und das
Ganze liest sich auch äusserst angenehm, aber wie wollen
Sie feststellen, was zu welchem Zeitpunkt im Interesse der
Destinatäre ist? Ist es der kurzfristige Gewinn oder die län-
gerfristige Nachhaltigkeit? Das kann sich durchaus diametral
gegenüberstehen. Es ist doch bestenfalls eine Einschätzung
zum Zeitpunkt der Abstimmung, aber es wird sich, wie in vie-
len anderen Fällen auch, erst viel später herauskristallisie-
ren, ob etwas nun im Interesse der Destinatäre war oder
nicht. Wer sind überhaupt diese Destinatäre? Sind es wirk-
lich und in allen Fällen die Versicherten? Können es je nach
Fragestellung und Betrachtungsweise nicht auch die Vorsor-
geeinrichtung selber oder allenfalls die entsprechenden Ar-
beitgeber sein?
Der Einzelantrag zielt darauf ab, auf eine gutgemeinte For-
mulierung zu verzichten, weil sie in der Praxis scheitern oder
zumindest zu endlosem Interpretationsspielraum führen
wird. Sie schüren damit natürlich auch Erwartungen, die
letztlich nicht erfüllt werden können. Gerade deshalb ist es
dann eben umso wichtiger und opportuner, das Stimmver-
halten konsequent über alle Vorsorgeeinrichtungen hinweg
transparent offenzulegen.
Wir bitten Sie deshalb, hier einerseits meinem Antrag und
andererseits der Minderheit Aeschbacher zuzustimmen.

Markwalder Bär Christa (RL, BE): Erlauben Sie auch mir
eine Vorbemerkung: Gerade wenn wir nur eine Person als
Kommissionssprecherin haben, wäre es angebracht, die
Diskussionen der Kommission für Rechtsfragen des Natio-
nalrates wiederzugeben und die parteipolitische Rhetorik
den Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprechern zu
überlassen, auch wenn von dieser Seite ebenfalls Sachlich-
keit angebracht wäre.
Im Namen der FDP-Liberalen Fraktion beantrage ich Ihnen,
der Mehrheit der Kommission zu folgen und den Minder-
heitsantrag Aeschbacher abzulehnen.
Diese Bestimmung enthält drei Elemente: Erstens geht es
darum, dass Vorsorgeeinrichtungen, öffentliche Gemeinwe-
sen sowie öffentlich-rechtliche und gemischtwirtschaftliche
Anstalten ihre Stimmrechte bei börsenkotierten Unterneh-
men überhaupt ausüben. Die FDP-Liberale Fraktion befür-
wortet eine möglichst hohe Stimmbeteiligung der Aktionäre
an der Generalversammlung, da die Entscheide der Gene-
ralversammlung dadurch besser legitimiert sind und die
Durchsetzung von Sonderinteressen von Minderheitsaktio-
nären eingeschränkt wird. Das Aktienrecht kennt verschie-
dene Schwellenwerte und Sperrminoritäten zum Schutz von
Minderheitsaktionären. Diese werden jedoch zur Farce,
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wenn die Stimmrechte bedeutender Anteilseigner an der
Generalversammlung nicht ausgeübt werden. Vorsorgeein-
richtungen und Gemeinwesen sind bedeutende Aktionäre
von börsenkotierten Unternehmungen, weshalb es im Inter-
esse des Gesetzgebers liegen muss, dass die Stimmrechte
auch ausgeübt werden. Andernfalls kann es dazu kommen,
wie in der allgemeinen Debatte zur Initiative von vergange-
ner Woche mehrmals vorgerechnet wurde, dass nur eine re-
lative Mehrheit die Entscheidungen einer Gesellschaft be-
stimmt. Das kann nicht im Interesse der Gesellschaften
liegen.
Zweitens geht es in dieser Bestimmung darum zu statuieren,
dass die Ausübung von Stimmrechten im Interesse der De-
stinatäre erfolgen muss. Dies ist in der Theorie eine Selbst-
verständlichkeit, in der Praxis jedoch mit vielen Problemen
verbunden. Die Interessen der Destinatäre können durchaus
gegenläufig sein, und aus Sicht der FDP-Liberalen Fraktion
kann damit eindeutig nicht gemeint sein, dass die Vorsorge-
einrichtungen vor den Generalversammlungen jeweils in ei-
ner Umfrage ermitteln müssen, was im Interesse oder präzi-
ser im Mehrheitsinteresse ihrer Destinatäre liegt. Der Antrag
Landolt, der die Streichung dieses Satzes verlangt, verweist
zu Recht auf dieses ganz konkrete Problem in der Praxis.
Sollte der Antrag Landolt abgelehnt werden, versteht unsere
Fraktion diesen Satz deklamatorisch und nicht als Auftrag an
Vorsorgeeinrichtungen, vor Generalversammlungen Mei-
nungsumfragen durchzuführen.
Drittens verlangt die Bestimmung eine Offenlegung des
Stimmverhaltens seitens der Gemeinwesen sowie der öf-
fentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Anstalten.
Die Minderheit Aeschbacher verlangt darüber hinausgehend
eine Offenlegung des Stimmverhaltens seitens der Vorsor-
geeinrichtungen. Deren Stiftungsräte sind in der Regel pari-
tätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt,
weshalb sich eine Offenlegung nicht aufdrängt. Die Mei-
nungsbildung findet via Vertretung von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern statt, dazu kommen die entsprechenden Infor-
mationsrechte für Interessierte. Wir stehen jedoch ein für
Transparenz bezüglich des Stimmverhaltens der öffentlichen
Gemeinwesen sowie der öffentlich-rechtlichen und ge-
mischtwirtschaftlichen Anstalten. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, dem Antrag Landolt zuzu-
stimmen, ansonsten der Mehrheit der Kommission zu folgen
und den Antrag der Minderheit Aeschbacher abzulehnen.

Daguet André (S, BE): Die SP-Fraktion unterstützt den Min-
derheitsantrag Aeschbacher.
Die Gründe sind genannt worden: Es geht hier darum,
Transparenz herzustellen. Gerade die Argumente von Frau
Markwalder, die wir vorhin gehört haben, zeigen, dass
Transparenz nötig ist. Wir kennen Fälle, in denen trotz pari-
tätischer Zusammensetzung der Stiftungsräte das Stimm-
verhalten an Generalversammlungen und Aktionärsver-
sammlungen nicht so gehandhabt worden ist, wie es
eigentlich besprochen war. Deshalb ist die Offenlegung ein
ganz wichtiger Punkt, um Transparenz herzustellen. Das ist
von Bedeutung, und deshalb unterstützen wir den Minder-
heitsantrag.
Eine generelle Bemerkung: Wir werden jetzt im Verlaufe der
Behandlung des direkten Gegenvorschlages eine ganze
Reihe von Einzelanträgen aus der SVP-Fraktion, die An-
träge Schwander, vorgelegt erhalten, die wir zu behandeln
haben. Ich möchte hier Folgendes feststellen: Wir legten
letzte Woche im Nationalrat die Linie fest und entschieden,
dass wir auf die Detailberatung des Gegenvorschlags der
Kommission eintreten und den Bundesbeschluss in diesem
Sinne bereinigen wollen. Dieser enthält zwei Teile: einerseits
die Abstimmungsempfehlung bezüglich der Initiative und an-
dererseits den direkten Gegenvorschlag. Der Nationalrat hat
hier entschieden und damit, wie das jetzt wiederholt gesagt
wurde, klar gesagt, man wolle die Volksinitiative rasch vors
Volk bringen, damit das Volk darüber entscheiden kann, ob
es der Initiative zustimmen will oder nicht oder ob es allen-
falls einem schwächeren Gegenvorschlag zustimmen will. 

Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir den Gegenvorschlag
jetzt auch in diesem Sinne beraten. Die Einzelanträge aus
der SVP-Fraktion – das möchte ich hier generell festgehal-
ten haben – haben gar nicht den Zweck, einen besseren di-
rekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Sie haben vielmehr
den Zweck, den Gegenvorschlag so zu überladen, dass ihn
am Schluss die bürgerliche Mehrheit des Parlamentes ab-
lehnt; das findet dann im Ständerat statt. Wir sind dann wie-
der zurück auf Feld eins, wie es die SVP haben möchte, so-
dass wir nicht rasch eine Volksabstimmung haben werden
und deshalb wieder auf das SVP-Konzept zurückkommen.
Das wollen wir aber nicht. Wir haben immer deutlich ge-
macht, dass es rasch eine Abstimmung braucht, dass das
Thema brisant ist. Der Fall UBS hat uns jetzt vor Augen ge-
führt, wie dringend hier ein Entscheid nötig ist. Deshalb wer-
den wir uns – das kann ich Ihnen bereits jetzt sagen – gar
nicht auf die Diskussion über diese SVP-Einzelanträge ein-
lassen. Wir werden sie generell ablehnen, um klar zu zeigen,
dass wir dieses Spiel, das letztlich die Verzögerung der gan-
zen Geschichte zum Ziel hat, nicht mitmachen.
Nochmals: Wir unterstützen den Antrag der Minderheit Ae-
schbacher, weil wir bei der Transparenz über das Stimmver-
halten mit dem Einbezug der Vorsorgeeinrichtungen einen
wesentlichen Punkt mit hineinnehmen, der nötig ist.

Kaufmann Hans (V, ZH): Ich bin froh, dass Kollegin Markwal-
der schon darauf hingewiesen hat, dass die Ausführungen
der Kommissionssprecherin bei Weitem nicht den Diskussio-
nen in der Kommission entsprachen, sondern eher persönli-
che Deklarationen waren. Die Kommissionssprecherin er-
wähnte in diesem Zusammenhang auch, dass unsere jetzt
als Einzelanträge eingebrachten Vorschläge nicht vorgele-
gen hätten. Das ist in dieser Form nicht richtig. Sie lagen
grossmehrheitlich vor, aber als Beiträge zum indirekten Ge-
genvorschlag. Darum geht es auch nicht um irgendwelche
Verzögerungstaktiken, wie Herr Daguet behauptete. Wir
werden dieses Geschäft heute durchberaten. Die Volksab-
stimmung wird um keine Stunde verschoben, ob wir heute
hier eine Stunde länger oder weniger lang diskutieren.
Nun aber zum eigentlichen Geschäft: Die Anträge aus der
Kommission für Rechtsfragen, sowohl der Antrag der Mehr-
heit als auch der Antrag der Minderheit Aeschbacher, sind
nicht klar bzw. nicht zielführend. Deshalb wurde der Antrag
Schwander eingebracht, der die Problematik eben klarer
umschreibt und auch eine Lösung anbietet. Das Wichtige ist
zuerst einmal, dass wir unterscheiden zwischen öffentlich-
rechtlichen Körperschaften wie der AHV und der Suva, bei
denen ja die Mitglieder, die Versicherten, die Destinatäre
überhaupt keine Mitsprache haben, und den Pensionskas-
sen, bei denen im Stiftungsrat eben doch eine Parität zwi-
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern herrscht; hier kann
man auch gemäss Stiftungsreglement beschliessen, wie die
Meinungsbildung zu den einzelnen Geschäften bei Aktien-
gesellschaften zu erfolgen hat.
Da ich bei einigen Pensionskassen Einsicht habe, weiss ich
auch, was für ein Kostenaufwand hier wieder verursacht
wird. Mich wundert schon, dass gerade die Linke, die vor
Kurzem noch moniert hat, wie teuer die Verwaltung der Pen-
sionskassen sei, nun beispielsweise wieder verlangt, dass
das Abstimmungsverhalten im Geschäftsbericht offengelegt
wird. Wenn man bei hundert Gesellschaften investiert und
über je fünfzehn Traktanden berichten muss, hat man rasch
dreissig Seiten. Das ist ein absoluter Unsinn, denn dann
muss die interne Kontrollstelle das überprüfen, und die Ban-
ken müssen regelmässig Depotauszüge liefern, damit man
überhaupt weiss, welche Titel aktuell im Depot sind.
Wir schreiben in unserem Antrag vor, dass man nur direkte
Engagements mit einer Stimmpflicht versieht. Wenn man als
Pensionskasse offenlegen muss, kann man sehr rasch Pro-
bleme erhalten. Vergessen Sie nicht, das sind Pensionskas-
sen von Unternehmen, die vielleicht Lieferanten oder Kun-
den haben, und da können sich Interessenkonflikte ergeben.
Wir sind der Meinung, dass Stimmrechte wahrgenommen
werden müssen, aber die privaten Pensionskassen haben
ihr Stimmverhalten nicht offenzulegen.
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Wir werden selbstverständlich den Antrag Schwander unter-
stützen und den Antrag Landolt ablehnen, ebenso den An-
trag der Minderheit Aeschbacher, und wenn wir mit unseren
Vorstellungen nicht durchkommen, werden wir auch den
Mehrheitsantrag ablehnen.

Vischer Daniel (G, ZH): Es gibt hier zwei Probleme: Erstens
befinden wir uns bei dieser konkreten Bestimmung in einer
zentralen Problemstellung. Es geht um die Ausübung des
Stimmrechtes der Vorsorgeeinrichtungen, also um jenen Be-
reich, in dem die Masse der Arbeitnehmenden indirekt zu
Aktionären wird, in dem es also wichtig ist, dass der Gesetz-
geber klare Regelungen vorschreibt. Der Antrag der Minder-
heit Aeschbacher bringt die präziseste Regelung, und er
bringt die Rechte jener, die einer Vorsorgeeinrichtung ange-
schlossen sind, am besten zum Ausdruck und in die Aktio-
närsversammlung ein. Alle anderen Anträge gehen weniger
weit. Man will eben nicht, dass tatsächlich bei allen Vorsor-
geeinrichtungen eine Offenlegung stattfindet. Das ist die Dif-
ferenz. Hier zeigt sich eben, ob die Mehrheit des Rates eine
griffige Lösung will, eine Lösung, die tatsächlich den Desti-
natären nützt.
Zweitens stellt sich ein generelles Problem: Wir haben hier
die erste Bestimmung, in der es um Minderheitsanträge und
um Einzelanträge geht. Wir werden der Linie folgen: Wir un-
terstützen unsere Minderheitsanträge und auch die aus der
SP-Fraktion, die in der Kommission eingebracht worden
sind. Die Anträge Schwander werden wir ablehnen. Sie
kommen zur Unzeit, bringen mehr Verwirrung als Klarheit
und basieren auf einem verwirrlichen Konzept: Auf der einen
Seite lehnt die SVP-Fraktion den direkten Gegenvorschlag
ab, auf der anderen Seite will sie ihn mit Minderheitsanträ-
gen überladen, um am Schluss zu verhindern, dass er in
diesem Rat eine Mehrheit findet. Das ist eben das «Figgi
und Mühli»-Spiel, das die SVP hier betreibt. Sie will einen
weitgehenden direkten Gegenvorschlag, den sie eigentlich
gar nicht will. Es ist ja klar: Wenn in diesem Rat kein einiger-
massen griffiger, aber auch kein mehrheitsfähiger direkter
Gegenvorschlag gutgeheissen wird und zur Gesamtabstim-
mung kommt, ist der Plan gefährdet, dass die gewählte Lö-
sung – Volksinitiative mit direktem Gegenvorschlag – als
Parallelaktion nicht im Sinne Musils, sondern im Sinne der
Abzocker-Initiative die Hürde des Ständerates nimmt und zu
einer Volksabstimmung spätestens im März oder Juni näch-
sten Jahres führt. Deshalb sind die Anträge aus der SVP-
Fraktion unbehelflich. Es gibt weitere Einzelanträge, über die
man geteilter Meinung sein kann, die vielleicht sogar Ver-
besserungen bringen. Da werden wir von Fall zu Fall ent-
scheiden.
Vergessen wir nicht, dass wir eine in den Kernpunkten gute
Initiative haben: Verbot von Fallschirmen, Rechte der Desti-
natäre, obligatorische Abstimmung über Löhne und Boni von
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. Wir haben ferner ei-
nen direkten Gegenvorschlag auf Verfassungsebene. Es ist
aber wenig sinnvoll, heute und somit zur Unzeit eine Kom-
missionsberatung über eine Bestimmung auf Verfassungs-
stufe zu wiederholen. Wir müssen einen griffigen Verfas-
sungstext haben, der mehrheitsfähig ist.
Im Sinne meiner Ausführungen bin ich optimistisch, dass wir
dorthin gelangen. Ich hoffe, dass nunmehr auch Herr Minder
diesen Weg begreift und sieht, dass seiner Initiative mit die-
ser Lösung der geeignetste Pfad geebnet wird.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Der CVP/EVP/glp-Fraktion geht
es darum, dass jetzt die richtigen Antworten gegeben wer-
den. Die Initiative Minder stellt zwar die richtigen Fragen,
gibt aber die falschen Antworten. Es ist jetzt an uns, in der
Detailberatung des direkten Gegenvorschlages die richtigen
Antworten zu geben. In Bezug auf Artikel 113 Absatz 2 Li-
tera f beantrage ich Ihnen namens meiner Fraktion, der
Mehrheit zu folgen und alle Einzelanträge und Minderheits-
anträge abzulehnen. Die Bestimmung teilt sich in drei Sätze,
ich folge dieser Aufteilung.
Der erste Satz im Entwurf der Mehrheit regelt, dass sowohl
Vorsorgeeinrichtungen wie alle öffentlichen Gemeinwesen

ihr Stimmrecht auszuüben haben. Das ist eine ganz ent-
scheidende Bestimmung dieser Gesetzgebung, denn damit
wird sichergestellt, dass nicht mehr grosse Stimmenpoten-
ziale brachliegen, also fahrlässig in den Bereichen Stimm-
rechte nicht wahrgenommen werden, in denen entweder
Pensionskassen oder die öffentliche Hand im Spiel sind, in
denen diese, konkreter gesagt, direkte Stimmrechte von
schweizerischen börsenkotierten Firmen innehaben. Ich
bitte Sie deshalb auch bei diesem Punkt, den Einzelantrag
Schwander, der das nicht möchte, abzulehnen.
Der zweite Satz regelt die Frage, ob die Stimmrechte im In-
teresse der Destinatäre wahrgenommen werden müssen
oder nicht. Ich bitte Sie, hier den Antrag Landolt abzulehnen.
Es ist eben eine wichtige Regel, dass Pensionskassen und
öffentliche Gemeinwesen ihre Rechte entsprechend den De-
stinatären wahrnehmen, sofern sie Destinatäre haben. Das
heisst, als Regel gilt: Sie müssen in deren Interesse die
Stimmrechte wahrnehmen und nicht zum Beispiel im eige-
nen Interesse etwa eines Pensionskassenverwalters. Es
wird zugegebenermassen wenig entsprechende Fälle ge-
ben, aber dass die Leitlinie klar ist, in wessen Interesse ab-
zustimmen ist, ist kardinal für diese Bestimmung.
Schliesslich regelt der dritte Satz die Frage, wer das Stimm-
verhalten offenzulegen hat. Hier sieht die Mehrheit vor, dass
alle öffentlichen Gemeinwesen es offenzulegen haben, aber
die Pensionskassen nicht. Die Pensionskassen müssen das
deshalb nicht tun, weil dort der administrative Aufwand für
die Offenlegung von Hunderten von Einzelabstimmungen
unzumutbar wäre. Schliesslich hat gerade mit der Abstim-
mung vom vorletzten Wochenende das Stimmvolk in diesem
Land auch klargemacht, dass wir dafür zu sorgen haben,
dass die Verwaltungskosten bei den Pensionskassen gering
gehalten werden. Hier ist entscheidend, dass die Stimm-
rechte wahrgenommen werden. Im Interesse der Destina-
täre ist aber bei den Pensionskassen eine Detailoffenlegung
nicht entscheidend.
Ich beantrage Ihnen also, überall der Mehrheit zu folgen und
alle Einzelanträge und Minderheitsanträge abzulehnen.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich möchte zuerst
etwas zum Minderheitsantrag Aeschbacher sagen und die
Haltung des Bundesrates vertreten. Dieser Minderheitsan-
trag will ja auch für das Stimmverhalten der Vorsorgeeinrich-
tungen Transparenz schaffen. Wir haben in unserer Zusatz-
botschaft vom 5. Dezember 2008 dargelegt, dass der Bun-
desrat gegen den Stimmzwang für Vorsorgeeinrichtungen
ist. Wird dieser im Gegenvorschlag enthaltene Stimmzwang
von der Mehrheit des Nationalrates beibehalten, ist meines
Erachtens die Offenlegung des konkreten Stimmverhaltens
auch der privaten Vorsorgeeinrichtungen eine logische Fol-
ge davon. Falls Sie eine Bestimmung zum Stimmverhalten
der Vorsorgeeinrichtungen und Gemeinwesen für notwendig
erachten, wäre auch eine umfassende Transparenz zu be-
grüssen.
Damit komme ich zum Antrag Landolt, der die Pflicht der in
Artikel 113 Absatz 2 Buchstabe e der Bundesverfassung
aufgeführten Institutionen, stets im Interesse der Destinatäre
abzustimmen, streichen will und damit tatsächlich auch – ich
habe es gesagt – ein Anliegen des Bundesrates aus der Zu-
satzbotschaft vom Dezember 2008 aufgreift. Ich habe es
gesagt: Wir sind grundsätzlich gegen den Stimmzwang für
Pensionskassen. Gemäss diesem Antrag müssen die
Stimmrechte zwar ausgeübt werden, jedoch nicht stets und
nur im Interesse der Destinatäre. Dies ist zu begrüssen, da
sich deren Interesse nicht immer ohne Weiteres bestimmen
lässt. Beispielsweise könnten – da teile ich die Auffassung
von Herrn Vischer nicht – die Interessen von jungen Erwach-
senen und von älteren Personen, die bereits seit Längerem
Leistungen beziehen, durchaus unterschiedlich sein. Es gibt
in diesem Sinne das Destinatärinteresse gar nicht.
Der Antrag Landolt entschärft die Problematik hinsichtlich
der Haftung der Organe der Vorsorgeeinrichtungen, wenn
diese zwar im Interesse der Destinatäre, nicht aber im Inter-
esse der Pensionskasse abstimmen – und die Organe müs-
sen ja im Interesse der Pensionskasse tätig werden. Nach
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geltendem Recht müssen die Organe im Interesse der Vor-
sorgeeinrichtungen handeln und nicht im Interesse der De-
stinatäre, weil es – ich habe es gesagt – unterschiedliche
Gruppen von Destinatären gibt. Das gilt insbesondere auch
bei der Ausübung des Stimmrechts. Die Interessen der Vor-
sorgeeinrichtungen dürften sich in der Regel zwar mit den
Interessen der Destinatäre decken; das muss aber nicht
zwingend so sein. Der Antrag Landolt würde trotz allgemei-
nem Stimmzwang den notwendigen Ermessensspielraum
für das oberste Leitungsorgan der Vorsorgeeinrichtung er-
halten.
Wie der Antrag der Minderheit Aeschbacher will der Antrag
Landolt Transparenz auch für das Stimmverhalten der Vor-
sorgeeinrichtungen schaffen. Falls Sie eine Bestimmung
zum Stimmverhalten bzw. zum Stimmzwang der Vorsorge-
einrichtungen für notwendig erachten, wäre eine solche um-
fassende Transparenz zu begrüssen.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Ich möchte Herrn Landolt noch dafür danken, dass er
mich darauf hingewiesen hat, dass ich die BDP-Fraktion in
meinen Schlussfolgerungen zur allgemeinen Aussprache
nicht ausdrücklich erwähnt habe. Wir haben gerne zur
Kenntnis genommen, ich möchte das wiederholen, dass die
BDP-Fraktion den Weg des direkten Gegenvorschlages un-
terstützt.
Zu Frau Markwalder und Herrn Kaufmann möchte ich noch
Folgendes erwähnen: Wir hatten in der Kommission relativ
komplexe Mehrheitsverhältnisse. Es ist darauf hinzuweisen,
dass die klare Mehrheit der Kommission für die Abzocker-In-
itiative wie auch für den direkten Gegenvorschlag gestimmt
hat; das ging halt quer durch die einzelnen Fraktionen hin-
durch. Die einzigen Fraktionen, die diesen Weg so unter-
stützt haben, waren die der SP und der Grünen. So sind halt
die Mehrheitsverhältnisse. 
Nun zu diesen Anträgen zu Artikel 113 Absatz 2 Litera f der
Bundesverfassung: Es ist wichtig, dass die Aktionärinnen
und Aktionäre ihre Stimmrechte wahrnehmen, darauf hat
auch Herr Bischof hingewiesen. Das verringert auch das
Problem der Dispo-Aktien. Deshalb wollen sowohl die Initia-
tive wie auch der direkte Gegenvorschlag zumindest die
Pensionskassen verpflichten, ihre Stimmrechte in börsenko-
tierten Unternehmungen auszuüben, und sie sollen das im
Interesse der Versicherten bzw. der Destinatäre und Desti-
natärinnen tun. Es ist also ein klarer Stimmzwang. Der di-
rekte Gegenvorschlag weitet nun diese Verpflichtung auf öf-
fentliche Gemeinwesen und die Anstalten mit öffentlicher
Beteiligung aus. Diese werden zudem zur Offenlegung ihres
Stimmverhaltens verpflichtet.
Die Minderheit Aeschbacher will nun, wie die Abzocker-
Initiative, auch die Vorsorgeeinrichtungen zur Transparenz
über das Stimmverhalten verpflichten. Die Mehrheit der
Kommission hat dies abgelehnt, und zwar entschied die
Kommission mit 12 zu 9 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Die
Gründe, wie sie vor allem auch jetzt geltend gemacht wor-
den sind, betrafen unter anderem die Kosten für die Vorsor-
geeinrichtungen.
Der Antrag Landolt lag der Kommission nicht vor, aber in-
haltlich haben wir sehr wohl darüber gesprochen, was denn
unter dem Begriff «Destinatärinnen und Destinatäre» zu ver-
stehen sei. Darunter fallen, das ist klar, mehr als nur die Ver-
sicherten. Es können auch andere Personen Leistungsan-
sprüche gegenüber Vorsorgeeinrichtungen haben, wie z. B.
Hinterlassene, Konkubinatspartner usw., das heisst, der Be-
griff ist weiter gefasst als der Begriff «die Versicherten». Ich
denke, auch die Auslegung ist im Gesamtkontext der Ab-
zocker-Initiative durchaus so zu verstehen, dass man nicht
zwischen den unterschiedlichen Interessen von Destinatä-
rinnen und Destinatären zu unterscheiden hat, sondern dass
wir hier auf der einen Seite die Interessen des Manage-
ments, z. B. eine hohe Entschädigung, und auf der anderen
Seite die Interessen der Anspruchsberechtigten haben. Die-
se sind in Bezug auf die Entschädigung jenen des Manage-
ments genau entgegengesetzt. Von daher sind wir in der
Kommission mehrheitlich klar der Meinung, dass die Stimm-

rechte im Interesse der Destinatärinnen und Destinatäre
auszuüben sind.
Der Antrag Schwander lag der Kommission so nicht vor. Er
liegt zwar auch in Form eines Antrages zum indirekten Ge-
genvorschlag vor, und wir haben in der Kommission auch die
Diskussion zum Begriff der direkten Stimmrechte geführt.
Dieser Zusatz ist aber nach Ansicht der Kommission klar
nicht nötig. Herr Schwander will zudem insbesondere die
privaten Vorsorgeeinrichtungen nicht zur Transparenz beim
Stimmverhalten verpflichten. Die Mehrheit der Kommission
will generell keine Transparenz über das Stimmverhalten bei
den Vorsorgeeinrichtungen, und insofern deckt sie einen Teil
des Antrages Schwander ab.
Ich möchte Sie noch auf etwas hinweisen: Wir haben diese
Regulierung nun in Artikel 113 der Bundesverfassung vor-
gesehen. Ich frage mich, ob diese Platzierung richtig ist,
denn Artikel 113 der Bundesverfassung befasst sich mit den
Pensionskassen. Wir haben aber nun die Bestimmung auch
auf öffentliche Einrichtungen und Gemeinwesen ausge-
weitet. Damit ist meines Erachtens Artikel 113 der Bundes-
verfassung der falsche Ort. Es ist dann am Ständerat zu se-
hen, wo wir diese Bestimmung des Gegenvorschlages
verankern sollen, wenn es bei dieser Ausweitung bleibt.
Wahrscheinlich ist Artikel 122 der Bundesverfassung der
richtige Ort für diesen Zusatz, aber das ist noch im Detail zu
prüfen.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3795)
Für den Antrag Landolt ... 96 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 91 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3796)
Für den Antrag der Mehrheit ... 181 Stimmen
Für den Antrag Landolt ... 5 Stimmen

Dritte Abstimmung – Troisième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3797)
Für den Antrag der Mehrheit ... 131 Stimmen
Für den Antrag Schwander ... 56 Stimmen

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Einleitung
Antrag der Mehrheit
Für Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind,
erlässt der Bund Vorschriften nach folgenden Grundsätzen:

Art. 1a art. 122 al. 1bis introduction
Proposition de la majorité
La Confédération édicte des dispositions concernant les so-
ciétés dont les actions sont cotées en Bourse sur la base
des principes suivants:

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. a
Antrag der Mehrheit
a. Die Generalversammlung beschliesst jährlich über den
Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates. Die Ge-
neralversammlung beschliesst jährlich über den Gesamtbe-
trag der Vergütung der mit der Geschäftsführung betrauten
Personen und der Mitglieder des Beirates, sofern die Statu-
ten dies vorsehen.

Antrag der Minderheit I
(von Graffenried, Aeschbacher, Freysinger, Geissbühler,
Heer, Kaufmann, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander,
Sommaruga Carlo, Stamm, Thanei)
a. ... und der Mitglieder des Beirates.
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Antrag der Minderheit II
(Vischer, Daguet, von Graffenried, Wyss Brigit)
(Dritter Satz nach dem Text der Mehrheit oder der Minder-
heit I)
a. ... Beschlossen werden der Gesamtbetrag der Vergütun-
gen sowie die höchste Einzelvergütung für jedes der ge-
nannten Gremien.

Antrag der Minderheit III
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Heer, Vischer, von Graf-
fenried, Wyss Brigit)
a. Die Generalversammlung beschliesst jährlich über die
Grundvergütungen für das kommende Geschäftsjahr sowie
über die zusätzlichen Vergütungen für das abgeschlossene
Geschäftsjahr für die einzelnen Mitglieder des Verwaltungs-
rates, der Geschäftsleitung und des Beirates.

Antrag Schwander
a. Die Generalversammlung beschliesst jährlich über die
Genehmigung des Gesamtbetrags, den der Verwaltungsrat
beschlossen hat für 1. die direkte und indirekte Grundvergü-
tung des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung bis
zur nächsten ordentlichen Generalversammlung respektive
für das aktuelle Geschäftsjahr; 2. die zusätzliche direkte und
indirekte Vergütung des Verwaltungsrates sowie der Ge-
schäftsleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr.
Schriftliche Begründung
Damit Teile der Vergütung dem Genehmigungsvorbehalt der
Generalversammlung nicht entzogen werden können, muss
bei der Vergütung eine Differenzierung (direkte und indirekte
Grundvergütung) formuliert werden. Auch hinsichtlich der
Genehmigungsperiode drängen sich Präzisierungen auf
(«für das aktuelle Geschäftsjahr» usw.). Die Beiräte sind
vom Genehmigungsvorbehalt auszunehmen. 

Antrag Bäumle I
a. Die Generalversammlung beschliesst jährlich den Ge-
samtbetrag der Vergütung sowie die höchste Einzelvergü-
tung des Verwaltungsrates. Die Generalversammlung be-
schliesst jährlich über den Gesamtbetrag der Vergütung
sowie die höchste Einzelvergütung der mit ...
Schriftliche Begründung
Der Minderheitsantrag sieht vor, die höchste Einzelvergü-
tung für alle Gremien festzulegen. Dieser Antrag fordert in
der Frage der höchsten Einzelvergütung aber die Befolgung
der Logik der Gesamtvergütung, über welche die General-
versammlung für den Verwaltungsrat zwingend, für die an-
deren Gremien nur wenn die Statuten dies vorsehen, ab-
stimmen muss.

Antrag Bäumle II
a. ... Geschäftsleitung betrauten Personen, der Mitglieder
des Beirates und von der Gesellschaft angestellten oder be-
auftragten Personen, deren Vergütung die durchschnittliche
Vergütung der mit der Geschäftsleitung beauftragten Perso-
nen übersteigt, sofern die Statuten dies vorsehen.
Schriftliche Begründung
Die Generalversammlung soll, sofern die Statuten dies vor-
sehen, auch über Entschädigungen anderer als der Organ-
mitglieder befinden können, sofern diese höher als der
Durchschnitt der Entschädigung der Geschäftsleitungsmit-
glieder sind. Dies wäre eine Bestimmung, welche insbeson-
dere auf Investmentbanker und weitere Personen bei Ban-
ken und Versicherungen Anwendung finden würde, welche
zum Teil deutlich höhere Saläre und Entschädigungen be-
ziehen als Geschäftsleitung und/oder Verwaltungsrat.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. a
Proposition de la majorité
a. L'assemblée générale se prononce chaque année sur le
montant global des rémunérations du conseil d'administra-
tion. Elle se prononce également chaque année sur le mon-
tant global des rémunérations perçues par les personnes

chargées de la gestion et par les membres du conseil con-
sultatif, pour autant que les statuts de la société le prévoient.

Proposition de la minorité I
(von Graffenried, Aeschbacher, Freysinger, Geissbühler,
Heer, Kaufmann, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander,
Sommaruga Carlo, Stamm, Thanei)
a. ... et par les membres du conseil consultatif.

Proposition de la minorité II
(Vischer, Daguet, von Graffenried, Wyss Brigit)
(Troisième phrase après le texte de la majorité ou de la mi-
norité I)
a. ... Elle se prononce, pour chacun des organes men-
tionnés, sur le montant total des rémunérations ainsi que sur
le montant de la rémunération individuelle la plus élevée.

Proposition de la minorité III
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Heer, Vischer, von Graf-
fenried, Wyss Brigit)
a. L'assemblée générale se prononce annuellement sur les
rémunérations versées aux différents membres du conseil
d'administration, de la direction et du conseil consultatif, soit
sur les indemnités de base concernant l'exercice suivant et
sur les indemnités supplémentaires concernant l'exercice
écoulé.

Proposition Schwander
a. L'assemblée générale se prononce annuellement sur l'ap-
probation du montant global, décidé par le conseil d'admi-
nistration, 1. des rémunérations de base directes et indirec-
tes allouées au conseil d'administration et à la direction pour
la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire ou pour l'exercice en cours; 2. des rémunérations
supplémentaires directes et indirectes allouées au conseil
d'administration et à la direction pour l'exercice écoulé.

Proposition Bäumle I
a. L'assemblée générale se prononce chaque année sur le
montant total des rémunérations ainsi que sur le montant de
la rémunération individuelle la plus élevée au sein du conseil
d'administration. Elle se prononce également chaque année
sur le montant total des rémunérations ainsi que sur le mon-
tant de la rémunération individuelle la plus élevée perçues
par les personnes chargées de ...

Proposition Bäumle II
a. ... le montant global des rémunérations perçues par les
personnes chargées de la gestion, par les membres du
conseil consultatif et par les salariés de la société ou des
personnes mandatées par la société dont la rémunération
est supérieure à la rémunération moyenne des personnes
chargées de la gestion, pour autant que les statuts de la so-
ciété le prévoient.

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. abis
Antrag Schwander
abis. Zudem beschliesst die Generalversammlung von Fi-
nanzdienstleistungsgesellschaften jährlich über die Geneh-
migung der vom Verwaltungsrat beschlossenen konzernwei-
ten Gesamtsumme aller variablen Lohnbestandteile
(«Boni») für das vergangene Geschäftsjahr, abzüglich der
nach Buchstabe a Ziffer 2 beschlossenen zusätzlichen di-
rekten und indirekten Vergütungen («Boni») des Verwal-
tungsrates und der Geschäftsleitung.
Schriftliche Begründung
Finanzdienstleistungsgesellschaften sind in den vergange-
nen Jahren immer wieder negativ in die Schlagzeilen gera-
ten, weil sie üppige Boni an ihre Mitarbeiter ausbezahlt ha-
ben, selbst wenn der Geschäftsgang schlecht war und die
Firma gar rote Zahlen schreiben musste. Es ist letztlich die
Aufgabe der Eigentümer der Firma – mithin der Aktionäre –,
diese Summen gutzuheissen oder abzulehnen.  
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Art. 1a art. 122 al. 1bis let. abis
Proposition Schwander
abis. En outre, l'assemblée générale des sociétés offrant
des services financiers se prononce annuellement sur l'ap-
probation du montant global, à l'échelle du groupe, décidé
par le conseil d'administration de toutes les composantes
variables du revenu («bonus») pour l'exercice écoulé, dé-
duction faite des rémunérations supplémentaires directes et
indirectes («bonus») allouées au conseil d'administration et
à la direction et visées à la lettre a chiffre 2.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Der An-
trag der Minderheit III ist zurückgezogen worden.

von Graffenried Alec (G, BE): Wir kommen hier zu einem
Kernpunkt des Gegenvorschlages. 
Mit meinem Minderheitsantrag verlange ich, dass die Gene-
ralversammlung eben nicht nur, wie in der Mehrheitsfassung
vorgesehen, über die Saläre des Verwaltungsrates be-
stimmt, sondern auch über die Saläre der Geschäftsleitung
und dass kein Opting-out, wie es noch in der Mehrheitsfas-
sung besteht, dafür vorgesehen ist. Diese Regelung geht
jetzt direkt auf das Thema Abzocker ein. Es ist das grosse
Verdienst der Volksinitiative, dass sie diese Fragen rechtzei-
tig auf den Tisch und ins Parlament gebracht hat. Wir oder
auch die Wirtschaft hätten lange genug Zeit gehabt, auf die
Zustände, die uns lange bekannt waren, angemessen zu
reagieren. Wir haben das verpasst und haben dem Spiel zu
lange zugeschaut. Daher können wir uns heute nicht mehr
damit begnügen, z. B. nur die Bezüge des Verwaltungsrates
zu regeln. Wir müssen heute auch auf die Geschäftsleitung
durchgreifen, und zwar via Beschluss der Generalversamm-
lung. Weil wir zu lange und zu zögerlich mit dem Thema um-
gegangen sind, gibt es heute keine Alternative mehr zu die-
sem Szenario.
Wir Grünen glauben nicht daran, dass das Parlament in der
Lage ist, eine glaubwürdige Lösung vorzulegen. Wir unter-
stützen daher die Abzocker-Initiative, denn wir glauben nicht
mehr an einen indirekten Gegenvorschlag. Wir wollen aber
auch, dass die Frage in der Volksabstimmung entschieden
wird. Die Stimmberechtigten sollen frei entscheiden können.
Wir wenden uns daher nicht gegen einen direkten Gegen-
vorschlag, wie er Ihnen nun grosso modo unterbreitet wird.
Damit erhält die Bevölkerung tatsächlich eine echte Wahl, ob
sie die Initiative oder den Gegenvorschlag annehmen will,
wie er hier drin und dann vor allem im Ständerat möglicher-
weise mehrheitsfähig ist, oder ob sie beides ablehnen will.
Wir unterstützten daher in der heutigen Debatte die Initiative,
setzen uns aber auch dafür ein, dass als Alternative ein ge-
mässigter Gegenvorschlag vorgelegt wird. Nur damit erhal-
ten alle die Möglichkeit, sich an der Urne frei zu äussern.
Damit setzen wir auch ein Zeichen für die Demokratie in un-
serem Land. Wir werden uns daher in der heutigen Debatte
im Sinne dieser Zielsetzung verhalten.
Die Mitbestimmung der Generalversammlung über die Sa-
läre der Geschäftsleitung ist in der Initiative enthalten. Wir
werden daher mit der Zustimmung zur Initiative auch dieser
Bestimmung zustimmen können. Aus diesem Grund ziehe
ich meinen Minderheitsantrag hiermit zurück.
Noch etwas zur Frage der Höhe der Saläre, wie sie in den
letzten Wochen aufgeworfen worden ist, indem gesagt wird,
die Initiative helfe gar nicht, die Höhe der übertriebenen Sa-
läre, das Ausmass der Lohnexzesse zu korrigieren. Das
mag sein, und es gibt Erfahrungen im Ausland, die zeigen,
dass die Lohnexzesse trotz Mitbestimmung der Generalver-
sammlung nicht aufgehört haben. Allerdings besteht trotz-
dem ein wesentlicher Unterschied, wenn die Generalver-
sammlung mitbestimmen kann. Der Unterschied liegt darin,
dass die Legitimität der Saläre dann gegeben ist und dass
damit auch der Kritik die Grundlage weitgehend entzogen
wird.
Ich bitte Sie also in diesem Sinn, wenn Sie dieser Zielset-
zung folgen wollen, der Initiative zu folgen und nicht dem
Gegenvorschlag. Hingegen ziehe ich meinen Minderheitsan-
trag zurück.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Der An-
trag der Minderheit I ist somit ebenfalls zurückgezogen wor-
den.

Vischer Daniel (G, ZH): Es geht hier um die Frage der Ak-
tionärsversammlung bzw. um die Frage, worüber sie bezüg-
lich Saläre bestimmen können muss. Wie ich schon in der
allgemeinen Aussprache gesagt habe, ist Aktionärsdemo-
kratie ein Unwort, weil Aktionariat und Demokratie ein Wi-
derspruch sind. Ein Mensch, eine Stimme – das hat nichts
mit der verketteten Macht der Aktionäre an einer General-
versammlung zu tun. Ich konzediere auch, dass wir in dieser
Phase in einem sehr simulativen Bereich sind. Wir reden
über Abzockerei. Wir glauben: Je mehr Transparenz an der
Generalversammlung, desto weniger Abzockerei. Wenn wir
es historisch verfolgen, ist das nicht entschieden. Schliess-
lich kam ja die Abzockerei eigentlich mit dem Siegeszug des
Shareholder Value, und der Shareholder Value war ja ei-
gentlich der Vorrang der Aktionäre gegenüber allen anderen
Interessen, zum Beispiel jenen der Arbeitnehmenden, der
Öffentlichkeit.
Es geht um Folgendes: Wenn wir diesen Passus schon aus-
gestalten, dann sollten wir ihn möglichst gut ausgestalten.
An sich verstand sich mein Minderheitsantrag als ein Zusatz,
falls der Minderheitsantrag Leutenegger Oberholzer nicht
durchkommt. Inzwischen wurde dieser Antrag zurückgezo-
gen. Bei einer Abstimmung über die Saläre und Boni von
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat ist ja nicht nur die Ge-
samtsumme von Bedeutung, sondern auch das höchste Sa-
lär bzw. der höchste Bonus, die höchste Vergütung, denn sie
hat ja nach aussen den Symbolgehalt der Abzockerei. Darin
ist messbar, was eine einzelne Person aus dem Substrat ei-
ner Firma zieht, statt das zu investieren oder gleichmässiger
den Arbeitnehmenden insgesamt zukommen zu lassen; es
hat also eine abschreckende Wirkung – falls es überhaupt
eine abschreckende Wirkung hat. In diesem Sinne ersuche
ich Sie, diesem Zusatz zuzustimmen.
Generell werden wir auch hier für einen griffigen direkten
Gegenvorschlag eintreten, der mehrheitsfähig ist, und leh-
nen die Einzelanträge ab, die versuchen, Unklarheit zu
schaffen oder den Gegenvorschlag zu überladen.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Wir sind hier bei einem der
Schicksals- und Kernpunkte sowohl der Abzocker-Initiative
wie auch unseres direkten Gegenvorschlages. Hier geht es
um die Frage, wer die Kompetenz hat, die Gehälter der Ver-
waltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder festzuset-
zen. Einig sind wir uns, dass die Gehälter des Verwaltungs-
rates durch die Generalversammlung festzusetzen sind; das
ist immerhin eine wesentliche Neuerung gegenüber heute
und schafft Transparenz und gute Corporate Governance.
Nicht einig sind wir uns über die Kompetenz bei der Ge-
schäftsleitung.
Ich bitte Sie namens unserer Fraktion, hier der Mehrheit zu
folgen und den verbliebenen Minderheitsantrag II (Vischer)
und den Antrag Schwander abzulehnen. Es geht im Wesent-
lichen um die Frage, ob die Generalversammlung zwingend
über die Gehälter der Geschäftsleitung abstimmen muss –
das ist der Antrag Schwander, jedenfalls im Effekt – oder ob
die Aktionärsmehrheit das Recht hat zu entscheiden, dass
sie in den Statuten diese Kompetenz dem Verwaltungsrat
gibt. Die Mehrheit folgt dem zweiten Konzept. Sie ist also der
Meinung, dass die Generalversammlung, die Aktionäre, sel-
ber soll entscheiden können, welche Regel für ihr Unterneh-
men gelten soll. Wenn sie das in den Statuten so regelt, ist
es die Generalversammlung, sonst ist es der Verwaltungs-
rat. Auf der anderen Seite möchten die Initiative und auch
der Antrag Schwander, dass diese Bestimmung zwingend
ist. Das würde bedeuten: Es wird jeder börsenkotierten Ge-
sellschaft vom Gesetz her direktiv eine Zwangsjacke über-
gestülpt, ob die Unternehmung nun gross oder klein ist, ob
sie ein Familienunternehmen oder eine Publikumsgesell-
schaft ist. Das ist nicht tauglich, das ist auch nicht nötig. Das
führt auch nicht dazu, dass die Gehälter geringer werden.
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Das ist lediglich eine staatliche Bevormundung der schwei-
zerischen Unternehmungen.
Ich bitte Sie deshalb, hier der Mehrheit zu folgen.

Bäumle Martin (CEg, ZH): Bei der Geschäftsleitung und den
Beiräten ist der Antrag der Mehrheit zielführend, denn er-
stens wird Transparenz verlangt, zweitens liegt die Geneh-
migung eines Vergütungsreglements bei den Aktionären,
und drittens können die Aktionäre mit einer Statutenände-
rung die Kompetenz für die Genehmigung der Gehälter an
den Verwaltungsrat delegieren. Diese Kaskade von Mitbe-
stimmungsrechten ist zielführend und wirtschaftsverträglich.
Ein echtes Problem wurde von der Kommission und der
SVP-Fraktion aber nicht aufgegriffen, nämlich die Entschädi-
gung der Investmentbanker, die die Finanzkrise ja mitverur-
sacht haben. Mit einem Einzelantrag verlangen wir Grünlibe-
ralen deshalb zusätzlich, dass die Kompetenz der Aktionäre
auf diejenigen Angestellten ausgedehnt wird, welche besser
verdienen als der Durchschnitt der Geschäftsleitungsmitglie-
der. Mit diesem Zusatz können die Aktionäre auch die Eck-
werte der Entschädigungen der Investmentbanker via Ver-
gütungsreglement mitbestimmen, und sie können als Aktio-
näre auch die Entschädigungen mitbestimmen, falls die Sta-
tuten dies vorsehen. Der Antrag gibt den Aktionären also
ebenfalls für die Investmentbanker und weitere Personen
eine sinnvolle Entscheidungskaskade in die Hand: erstens
Transparenz, zweitens Genehmigung der Eckwerte der Ent-
schädigungen und Boni im Vergütungsreglement und drit-
tens Option zur Ausdehnung der Entscheidungen über Sta-
tutenänderungen, also wenn die Statuten dies vorsehen. Mit
dieser Kaskade können wir die Lehren aus der Vergangen-
heit ziehen, bleiben aber wirtschaftsverträglich und als
Standort international konkurrenzfähig.
Die Grünliberalen geben einem griffigen Inhalt des Gegen-
vorschlages Priorität, mit den beantragten Ergänzungen,
welche einerseits die Rechte der Aktionäre markant stärken
und andererseits den Aktionären eben auch die Instrumente
in die Hand geben, um Exzesse in Firmen zu unterbinden.
Ich bitte Sie, unsere Einzelanträge zu unterstützen.

Markwalder Bär Christa (RL, BE): Die FDP-Liberale Fraktion
steht für eine gute Corporate Governance von börsenkotier-
ten Unternehmungen ein, die eine klare Verantwortungstei-
lung mit den notwendigen «checks and balances» erlaubt
und die Gesellschaften im Interesse ihrer Aktionäre gut wirt-
schaften lässt. Dabei gilt es klar festzuhalten, dass niemand
will, dass sich Verwaltungsräte und Unternehmensführer
einfach auf Kosten einer Gesellschaft und letztlich ihrer Ak-
tionäre, der Eigentümer, bereichern können. Es geht nicht
an, dass eine Gesellschaft, die wiederholt Verluste schreibt,
ihren ehemaligen Verantwortungsträgern Entschädigungen
in nicht zu rechtfertigender Höhe nachschiesst. Als Gesetz-
geber sind wir gefordert, die Zukunft des Unternehmens-
standortes Schweiz vernünftig zu regulieren und uns dabei
nicht dazu verleiten zu lassen, in den Wogen des spürbaren
Volkszorns eine Lex UBS, eine Lex Bancae oder im Sinne
einer Sippenhaft eine Lex Finanzdienstleister zu erlassen,
wie dies der Antrag Schwander fordert. 
Obwohl die Bestimmung – wonach die Generalversammlung
jährlich über den Gesamtbetrag der Vergütung des Verwal-
tungsrates sowie, sofern die Statuten dies vorsehen, über
den Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung und
eines allfälligen Beirats beschliesst – gegenüber der heuti-
gen Regulierung im Obligationenrecht einen Eingriff in die
Organisationsfreiheit der Unternehmen bedeutet, können
wir uns im Sinne eines Kompromisses gegenüber der Volks-
initiative von Herrn Minder der Mehrheit anschliessen. Die
geteilte Verantwortung bei Kapitalgesellschaften bedeutet,
einfach ausgedrückt: Die Aktionäre stehen in der Verantwor-
tung für die Entschädigungen des Verwaltungsrates, und der
Verwaltungsrat steht in der Verantwortung für die Entschädi-
gungen der Geschäftsleitung. Zudem soll nach dem Konzept
unseres direkten Gegenvorschlages den Aktionären ein Be-
schlussrecht betreffend das Vergütungsreglement einge-
räumt werden, das die in der Volksinitiative enthaltenen Pa-

rameter zur Vergütung von Organmitgliedern enthält. Gleich-
zeitig verweigern wir uns der Möglichkeit nicht, wonach die
Statuten vorsehen können, dass die Generalversammlung
auch über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitungsmit-
glieder befindet. Dies soll jedoch ausdrücklich von der Mehr-
heit der Aktionäre so gewünscht werden und nicht auf Ver-
fassungsstufe vorgegeben sein.
Wir lehnen den Antrag der Minderheit Vischer ab, der eine
Abstimmung der Generalversammlung über die jeweils
höchste Vergütung der entsprechenden Gremien fordert.
Das Ziel, das die Minderheit Vischer verfolgt, nämlich eine
Beschränkung der höchsten Saläre, wird durch die Praxis
genau widerlegt. Die Transparenz individueller Vergütungen
hat in der Schweiz in den vergangenen Jahren zum gegen-
teiligen Effekt geführt. Dank mehr Transparenz haben sich
Führungseliten bei ihren Bezügen anstacheln lassen. Die
Offenlegung individueller Bezüge hat den Appetit auf noch
höhere Vergütungen angeregt und sich daher als Bumerang
erwiesen. Aus demselben Grund sind auch die Anträge
Bäumle abzulehnen.
Sie müssen eingestehen, dass der Arbeitsmarkt für Füh-
rungskräfte auch in der Schweiz globalisiert worden ist und
dass deshalb wohlgemeinte und auf den Binnenmarkt
Schweiz ausgerichtete Konzepte in der heutigen Zeit keinen
Bestand haben, es sei denn, Sie wollten die Schweiz für
wirtschaftlich erfolgreiche Persönlichkeiten unattraktiv ma-
chen; dies will ich Ihnen nicht unterstellen.
Seien Sie sich bewusst, dass die Forderung nach mehr
Transparenz und das Recht auf Mitentscheidung über hohe
Vergütungen nicht zum Ziel führen. Wir haben in den ver-
gangenen Jahren mehr Transparenzvorschriften einge-
führt – mit dem gegenteiligen Effekt. Nicht zuletzt deshalb ist
diese Volksinitiative, die den Standort Schweiz mit seiner
Dichte an international tätigen Konzernen infrage stellt,
überhaupt zustande gekommen. Ich möchte Sie alle noch
einmal daran erinnern, dass unsere Debatte nicht von Neid
und Missgunst gelenkt sein sollte, sondern von der Sorge
um Arbeitsplätze und Steuersubstrat und von der Frage, wer
unseren Wohlstand und unsere Sozialwerke finanziert.
Mit der Fassung der Mehrheit ermöglichen Sie den Aktionä-
ren, über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder zu
bestimmen und, in Durchbrechung einer klaren Verantwor-
tungsteilung, über die Bezüge der Geschäftsleitung zu befin-
den, sofern die Statuten dies vorsehen. Mit der Unterstüt-
zung dieser Formulierung reichen wir die Hand zur Verab-
schiedung eines vernünftigen Gegenvorschlages.
Im Namen der FDP-Liberalen Fraktion empfehle ich Ihnen,
die drei Minderheitsanträge sowie die Einzelanträge abzu-
lehnen und der Mehrheit zu folgen.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die BDP-
Fraktion unterstützt den Antrag der Mehrheit.

Bugnon André (V, VD): Avant de traiter les diverses propo-
sitions à l'article 122 alinéa 1bis – deux propositions de mi-
norité ont d'ailleurs déjà été retirées –, je ferai encore quel-
ques considérations sur le fond de la question.
Il est vrai que tout travail mérite salaire et que les personnes
qui ont des activités dirigeantes à haute responsabilité méri-
tent un salaire en conséquence. Mais ces dernières an-
nées – cela fait quand même plusieurs années –, la classe
politique aurait dû s'apercevoir qu'il y a des anomalies par
rapport à la hauteur de ces salaires. Personne n'a rien fait et
personne n'a rien vu venir, et il a fallu qu'un certain Thomas
Minder fasse signer une initiative populaire fédérale pour
qu'on empoigne enfin ce problème. Avec plus de 120 000 si-
gnatures recueillies en faveur de l'initiative Minder, les politi-
ques ne peuvent plus contourner l'obstacle. Il faut donc dis-
cuter cette problématique.
Il est évident que soumise au peuple, cette initiative va ren-
contrer l'approbation de celui-ci par une majorité dépassant
au moins les 70 pour cent. Qui va aller dire dans les cafés
du Commerce qu'il ne faut pas toucher aux salaires dépas-
sant le million de francs, voire des millions de francs? Quel
journaliste va faire semblant de rester raisonnable face à
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cette anomalie – même si un éditorial publié dans un journal
paru hier titre qu'il faut «Dompter l'émotion sur les bonus»?
Donc, l'initiative sera acceptée en votation populaire si le
peuple peut se prononcer à son sujet et si vous n'acceptez
pas de lui opposer un contre-projet indirect comme le pro-
pose l'UDC. Cela est d'autant plus vrai que le scandale con-
tinue lorsqu'on apprend que l'UBS, sauvée du naufrage
grâce aux deniers publics, se permet d'octroyer pour 2009
des primes dépassant les 69 millions de francs.
Adopter un contre-projet direct, comme l'a fait la majorité de
la commission, ne changera rien au vote du peuple. Dans ce
genre de votation, la proposition des auteurs de l'initiative
n'apparaît pas comme une proposition extrémiste. Un con-
tre-projet direct ne sert à rien, les gens préférant l'original à
la copie frelatée.
Pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est celle d'accepter le
contre-projet indirect qui corrige les défauts flagrants de l'ini-
tiative et qui impliquera son retrait selon l'engagement pris
par Monsieur Minder.
Ce n'est peut-être pas la meilleure solution dans ce genre de
cas, mais il est sûr que c'est la moins mauvaise. Après, il
nous appartiendra de faire pression pour que les autres
pays, qui se font un devoir de nous critiquer en matière ban-
caire, comprennent aussi qu'ils doivent adapter leurs règles
du jeu en la matière pour que cesse enfin cette spirale des
salaires à la hausse.
A l'article 122 alinéa 1bis lettre a, la proposition de la majo-
rité ne peut pas être soutenue, et nous devons donc la reje-
ter. En effet, le texte, qui concerne les décisions des assem-
blées générales relatives au montant global des rémunéra-
tions, précise que les assemblées se prononcent à ce sujet
«pour autant que les statuts de la société le prévoient». Il
suffit que les statuts de la société ne le prévoient pas pour
que rien ne se passe. Donc c'est le statu quo, et il est clair –
je l'ai dit – qu'au moment de la votation populaire, les gens
préféreront l'initiative lancée par Monsieur Minder.
La proposition de la minorité II (Vischer) doit également être
rejetée, car elle vise à ce que le montant de la rémunération
individuelle la plus élevée fasse l'objet d'un vote séparé.
Cette proposition, si elle est soutenue, aura pour consé-
quence de tirer à la hausse les prétentions de salaire des
autres membres des organes dirigeants, qui voudront obte-
nir les mêmes conditions que la personne la mieux rémuné-
rée. Cela aura un effet d'«aspirateur à la hausse»; il faut
donc rejeter cette proposition.
La première proposition Bäumle doit également être rejetée.
En effet, Monsieur Bäumle, pour les mêmes raisons que j'ai
évoquées tout à l'heure, retient aussi la notion suivante con-
cernant l'assemblée générale: «Elle se prononce également
chaque année sur le montant total des rémunérations ainsi
que sur le montant de la rémunération individuelle la plus
élevée perçues par les personnes chargées de ...» La suite
de la phrase est identique au texte de la majorité. Donc, on
retrouve la notion de «salaire le plus élevé» qui, automati-
quement, va exercer un effet d'attraction. Au fond, cela va
fausser les règles du jeu: d'une part on veut justement lutter
contre les rémunérations trop élevées, d'autre part on met
en place un système qui incite les gens à réclamer des salai-
res plus élevés.
Dans sa deuxième proposition, Monsieur Bäumle fait égale-
ment référence au fait que l'assemblée générale se pro-
nonce «pour autant que les statuts de la société le pré-
voient». Je l'ai dit tout à l'heure: si les statuts de la société ne
le prévoient pas, il ne se passera rien du tout, donc on ne
peut pas retenir cette proposition.
La meilleure solution se trouve dans les propositions
Schwander aux articles 122 alinéa 1bis lettre a et 122 ali-
néa 1bis lettre abis. En effet, ces propositions prévoient une
décision annuelle sur les rémunérations de base directes et
indirectes pour l'exercice en cours et les rémunérations sup-
plémentaires pour l'exercice écoulé.
En acceptant les propositions Schwander, notre conseil re-
tiendrait une solution qui va dans le sens de l'initiative.
Compte tenu du fait que Monsieur Minder retirera son initia-
tive en cas d'acceptation d'un contre-projet indirect, la classe

politique et le peuple auront la satisfaction d'avoir réglé cette
problématique sans prendre le risque de voir prises des me-
sures trop draconiennes, ce qui serait le cas si l'initiative
était acceptée en votation populaire.
Je vous demande de rejeter la proposition de la majorité, les
propositions Bäumle ainsi que la proposition de la minorité II
et de soutenir les propositions Schwander.

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Ja, Herr Bugnon, ich
teile Ihre Ansicht, dass man nach der Empörung auch han-
deln muss. Wie bringen Sie das in Übereinstimmung mit
dem, was gestern in der WAK passiert ist, als wir beim Ab-
kommen zur Amtshilfe zwischen den USA und der Schweiz
genau solche Forderungen gestellt haben und die SP-Ver-
treter die Einzigen waren, die dies auch unterstützt haben?
Wie bringt man das in Ihrer Fraktion zusammen?

Bugnon André (V, VD): Je l'ai dit: il est vrai que l'on examine
ici la problématique sur le plan suisse. Toutefois, on est dans
un marché international. Comme nous avons signé des ac-
cords avec d'autres Etats, nous devons justement travailler
en tenant compte de ces accords pour qu'au niveau interna-
tional on mette en place des règles qui permettent d'éviter
cette spirale à la hausse des salaires. Il va de soi que l'initia-
tive Minder ne concerne que le peuple suisse. Qu'on le
veuille ou non, elle existe. Mais nous devons continuer le tra-
vail sur le plan international pour diminuer les effets de ce
phénomène d'une façon générale et pas seulement dans
notre pays.

Daguet André (S, BE): Was die Anträge betrifft, sind zwei
inzwischen ja zurückgezogen worden. Der Minderheits-
antrag I (von Graffenried) und der Minderheitsantrag III
(Leutenegger Oberholzer) sind zurückgezogen worden, es
bleibt jetzt der Minderheitsantrag II (Vischer). Wir von der
SP-Fraktion unterstützen die Minderheit Vischer, denn die-
ser Antrag verlangt ja, dass neben dem Gesamtbetrag der
Vergütungen auch die höchste Einzelvergütung für jedes der
genannten Gremien – das heisst Verwaltungsrat, Geschäfts-
leitung und Beirat – beschlossen wird, und das ist aus Trans-
parenzgründen wirklich sinnvoll. Deshalb unterstützen wir
die Minderheit II (Vischer).
Was die Anträge von Ratskollege Bäumle betrifft, erlaube
ich mir eine generelle Feststellung: Ich bin schon etwas er-
staunt darüber, dass alle diese Anträge erst jetzt als Einzel-
anträge in den Rat kommen. Ich glaube, die Grünliberalen
sind doch auch ein Teil einer Fraktion, und deshalb hätte
man im Sinne einer substanzielleren Diskussion eigentlich
erwarten können, dass diese Anträge über die Fraktion in
die Kommission hineingebracht werden. Ich hoffe, dass Herr
Bäumle jetzt dafür sorgen wird, dass diese Anträge in die
ständerätliche Kommission eingespiesen werden. So viel zu
diesen Anträgen.
An sich muss ich jetzt sagen: Die beiden Anträge Bäumle,
die hier vorliegen, sind sinnvoll. Der eine Antrag, das möchte
ich festhalten, entspricht ganz genau dem Antrag der Min-
derheit II (Vischer), wenn es um die höchsten Saläre Einzel-
ner, um die höchsten Einzelvergütungen geht. Der zweite
Antrag ist, was die Investmentbanker anbetrifft, so gesehen
auch sinnvoll. Deshalb sind wir der Meinung, man könne
dem zustimmen, und einige werden sagen, dass sie sich der
Stimme enthalten werden. Diese Anträge und die Einzelan-
träge, die noch kommen werden, sind zum Teil vor allem
auch redaktioneller Natur. Sie hätten eigentlich auf einer an-
deren Ebene eingebracht werden sollen.
In dem Sinne: Unterstützung der Minderheit II (Vischer).

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Vielleicht zunächst
einmal Folgendes: Wir sind selbstverständlich einverstanden
damit, dass die Generalversammlung zu den Vergütungen
des Verwaltungsrates Stellung nehmen und diese genehmi-
gen soll. Wir haben das in die Zusatzbotschaft 2008 aufge-
nommen; das war vorher kein Thema. In der Botschaft 2007
hatte man sich über die Genehmigungen und Diskussionen
betreffend Honorare von Verwaltungsräten und Geschäftslei-
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tungen keine Gedanken gemacht. Wir haben 2008 diese für
Börsenkotierte zwingende Regelung bezüglich der Geneh-
migung der Entschädigung des Verwaltungsrates aufgenom-
men. Wir haben bei den Börsenkotierten auch einen Vergü-
tungsbericht und selbstverständlich ein Vergütungsregle-
ment aufgenommen. Wir haben auch aufgenommen, dass
diese Entschädigung der Verwaltungsräte zweigeteilt wird,
dass es einen Grundlohn gibt, über den die Generalver-
sammlung prospektiv zu entscheiden hat, und dann eine Zu-
satzkomponente, das wären die Boni, über die die General-
versammlung retrospektiv zu befinden hat. Wir haben das
zweigeteilt, ganz im Sinne der Diskussion, die man 2007
überhaupt nicht geführt hatte, die aber damals eigentlich
schon aktuell gewesen wäre.
Wir haben in der Zusatzbotschaft auch eine Konsultativab-
stimmung für die Entschädigung der Geschäftsleitung und
des Beirates vorgesehen, und wir haben in unserer Zusatz-
botschaft für einen indirekten Gegenentwurf auch vorgese-
hen, dass in die Statuten selbstverständlich auch die Rege-
lung aufgenommen werden kann, dass die Genehmigung
der Entschädigungen der Geschäftsleitung und des Beirates
fakultativ durch die Generalversammlung erfolgen kann. Das
kann in die Statuten aufgenommen werden. Das ist jetzt ge-
nau die Lösung, die der direkte Gegenentwurf auch vorsieht.
Wir unterstützen diesen selbstverständlich.
Die zwingende Genehmigung der Vergütungen der Ge-
schäftsleitung durch die Generalversammlung ist indessen
nach Auffassung des Bundesrates abzulehnen, und zwar
aus folgenden Gründen: Es würde damit zu einer Vermi-
schung der Zuständigkeiten, der Verantwortlichkeiten der
Generalversammlung und des Verwaltungsrates kommen.
Ich möchte Ihnen hier ein Stichwort geben, das Paritätsprin-
zip. Hinsichtlich der Festlegung der Vergütungen für die Ge-
schäftsleitung liegt kein Insichgeschäft vor. Insofern ist es
auch nicht notwendig, dass man das so regelt. Schliesslich
bitte ich Sie auch zu bedenken: Wenn Sie eine zwingende
Genehmigung vorsehen, schaffen Sie damit Rechtsunsi-
cherheit bei der Verhandlung und beim Abschluss von Ar-
beitsverträgen mit Mitgliedern der Geschäftsleitung; das ist
auch nicht unbedingt sinnvoll.
Damit komme ich zum Antrag der Minderheit II (Vischer), der
auch die höchste Einzelvergütung zwingend genehmigen
lassen will. Die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen
hat sich an unsere Zusatzbotschaft angelehnt und will hier-
auf verzichten. Die Generalversammlung soll nur, aber im-
merhin über den jeweiligen Gesamtbetrag der Vergütungen
abstimmen. Für den Aktionär ist grundsätzlich ja nur diese
Gesamtsumme relevant; die interne Verteilung dieser Ge-
samtsumme hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Ak-
tionäre. Aus dem Anhang zur Jahresrechnung ist zudem be-
reits nach geltendem Recht ersichtlich, wie viel jedes
Mitglied des Verwaltungsrates und des Beirats erhält. Betref-
fend die Geschäftsleitung wird offengelegt, wie viel das Mit-
glied mit der höchsten Vergütung erhält – das ist Arti-
kel 663bbis Absatz 4 OR; ich gehe davon aus, dass Sie
diese Bestimmung kennen. Der direkte Gegenentwurf will
nun auch für die Geschäftsleitung volle Transparenz. Wei-
tere Informationen werden zudem im Vergütungsbericht des
Verwaltungsrates enthalten sein, das wird also sehr transpa-
rent offengelegt. Falls die Aktionäre mit der individuellen Ver-
gütung eines Verwaltungsratsmitglieds nicht einverstanden
sind, haben sie die Möglichkeit, dies bei der Wiederwahl
zum Ausdruck zu bringen, die ja grundsätzlich jährlich statt-
finden soll.
Ich möchte Sie daher bitten, den Antrag der Minderheit II
(Vischer) abzulehnen und dem Antrag der Mehrheit der
Kommission zu folgen.
Damit komme ich noch zum Antrag Bäumle, der die Geneh-
migung weiterer Vergütungen gemäss Statuten vorsehen
will und damit ein Anliegen aus der Abzocker-Initiative auf-
greift, aber meines Erachtens zu weit geht. Es ist klarer-
weise Kernaufgabe des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung, die Lohnpolitik für die internen und externen
Mitarbeitenden zu gestalten. Es liegen hier ja keine Insich-
geschäfte vor, da Mitarbeitende und Externe ihre Löhne

nicht selber festlegen können. Durch einen statutarischen
Genehmigungsvorbehalt der Generalversammlung, wie er in
diesem Antrag vorgesehen ist, würde bei der Aushandlung
und dem Abschluss von Arbeitsverträgen grosse Rechtsun-
sicherheit geschaffen. Zudem würden mit dem Begriff «be-
auftragte Personen» beispielsweise auch Architekten und
Rechtsanwälte von diesem Tatbestand erfasst, also Dritte,
die im Auftrag beigezogen werden.
Entschädigungen und Löhne von Personen, die über keine
Organstellung verfügen – um diese geht es ja bei all diesen
Genehmigungsvorschriften –, sollten nicht unter ein Geneh-
migungskonzept der Generalversammlung fallen. Durch die
von der Kommission vorgesehene zwingende Genehmigung
des Vergütungsreglements in Verbindung mit dem Antrag
Bäumle zu Buchstabe b würde faktisch sogar eine zwin-
gende Genehmigung durch die Generalversammlung einge-
führt, was ja nicht im Sinne des Erfinders sein kann.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Die Bestimmungen über die Festlegung der Vergütun-
gen gehören zu den Schlüsselbestimmungen des direkten
Gegenvorschlages, aber vor allem auch der Initiative Minder.
Bislang hatten die Aktionärinnen und Aktionäre zu den Ver-
gütungen von Verwaltungsräten, Geschäftsleitungen und
Beiräten in vielen Gesellschaften faktisch nichts zu sagen.
Sie konnten sich nur über die Abzocker ärgern. Das wollen
sowohl die Initiative wie auch der Gegenvorschlag und auch
die Vorlage, wie sie der Bundesrat mit der Zusatzbotschaft
vorgelegt hat, ändern.
Bei der Initiative, die ja mehrheitlich von der Kommission un-
terstützt wird, beschliesst die Generalversammlung über den
Gesamtbetrag der Vergütungen von Verwaltungsrat, Ge-
schäftsleitung und Beirat. Sie geht damit in eine ähnliche
Richtung wie der Antrag Schwander, der in dieser Fassung
der Kommission nicht vorgelegen hat. Die Mehrheit der
Kommission will mit dem Gegenvorschlag ein Gegenkonzept
vorlegen, das besagt, dass nur der Gesamtbetrag der Ver-
gütung an den Verwaltungsrat zwingend durch die General-
versammlung beschlossen wird. Dies entspricht der rechtli-
chen Logik, dass man keine Insichgeschäfte will, sondern
dass der Verwaltungsrat seine Vergütungen der Generalver-
sammlung vorlegen muss und dass diese dann beschliesst.
Hingegen bei der Geschäftsleitung und beim Beirat braucht
es gemäss Gegenvorschlag für diese Kompetenz eine expli-
zite Regelung in den Statuten. Die Initiative geht hier also
ganz klar weiter als der Gegenvorschlag.
Die Minderheit II (Vischer) will, dass die Generalversamm-
lung zusätzlich über die höchste Einzelvergütung für die Or-
gane abstimmen kann. Dieser Zusatz ist in der Kommission
klar, mit 16 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen, auf Ablehnung
gestossen. Der Antrag Bäumle, der in eine ähnliche Rich-
tung geht, lag der Kommission nicht vor, aber ich denke, am
Stimmenverhältnis zum Antrag der Minderheit II kann man
ablesen, wie der Kommissionsentscheid etwa gewesen
wäre. Der zweite Antrag Bäumle, der auch Entschädigun-
gen, die höher liegen als die Organentschädigungen, der
Generalversammlung vorlegen will, lag der Kommission
nicht vor. Es gibt hier etliche Abgrenzungsfragen. Es ist si-
cher sinnvoll, dass man diese Fragen klärt, wenn dieser An-
trag durchkommt oder wenn er im Ständerat eingebracht
wird. Ich kann Ihnen dazu keine Meinung der Kommission
mitteilen, weil dieser Antrag nicht vorgelegen hat.

Art. 122 Abs. 1bis Bst. a – Art. 122 al. 1bis let. a

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die An-
träge der Minderheiten I und III sind zurückgezogen worden.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3798)
Für den Antrag der Mehrheit ... 123 Stimmen
Für den Antrag Bäumle I ... 65 Stimmen
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Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3799)
Für den Antrag der Mehrheit ... 123 Stimmen
Für den Antrag Bäumle II ... 66 Stimmen

Dritte Abstimmung – Troisième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3800)
Für den Antrag der Mehrheit ... 124 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 66 Stimmen

Vierte Abstimmung – Quatrième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3801)
Für den Antrag der Mehrheit ... 131 Stimmen
Für den Antrag Schwander ... 57 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. abis – Art. 122 al. 1bis let. abis

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3802)
Für den Antrag Schwander ... 57 Stimmen
Dagegen ... 128 Stimmen

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. b
Antrag der Mehrheit
b. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung
ein Reglement zum Vergütungssystem der Organmitglieder
zur Genehmigung. Es enthält die Grundlagen und Elemente
ihrer Entschädigungen wie fixe und variable Entschädigun-
gen inklusive Boni sowie Beteiligungsprogramme, die Ver-
bote oder Kriterien für sonstige Sonderleistungen, Kredite,
Darlehen und Renten sowie die Grundsätze zu Dauer und
Kündbarkeit der Arbeitsverträge. Abgangs- und ähnliche
Entschädigungen, Vergütungen im Voraus sowie Prämien
für Firmenkäufe und -verkäufe sind grundsätzlich untersagt.

Antrag der Minderheit
(Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Sommaruga
Carlo, Thanei)
b. ... untersagt. Boni müssen mit der wirtschaftlichen Lage
des Unternehmens in Übereinstimmung stehen und dürfen
erst freigegeben werden, wenn feststeht, dass die Gegenlei-
stung zum langfristigen Gedeihen des Unternehmens beige-
tragen hat.

Antrag Landolt
b. ... die Verbote oder Kriterien für sonstige Sonderleistun-
gen, Kredite, Darlehen, Renten, Abgangs- und ähnliche Ent-
schädigungen, Vergütungen im Voraus, Prämien für Firmen-
käufe und -verkäufe sowie die Grundsätze zu Dauer und
Kündbarkeit der Arbeitsverträge. (Rest streichen)
Schriftliche Begründung
Ein grundsätzliches Verbot schränkt die Aktionärsrechte un-
nötig ein. Mit der Genehmigung des Reglements durch die
Generalversammlung sollen die Aktionäre selber entschei-
den können, ob und inwiefern sie hier Einschränkungen
möchten.

Antrag Schwander
b. ... Es enthält die Grundlagen und Elemente ihrer fixen und
variablen Entschädigungen, ihrer Erfolgs- und Beteiligungs-
programme, die Verbote oder Kriterien ...
Schriftliche Begründung
Bei Buchstabe b wird eine sprachliche Verbesserung des
Kommissionsantrages beantragt.

Antrag Bäumle I
b. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung
in regelmässigen Abständen ein Reglement ... 
Schriftliche Begründung
Diese Bestimmung soll verhindern, dass ein einmal erlasse-
nes Vergütungsreglement nicht mehr geändert wird, und legt
fest, dass es regelmässig der Generalversammlung vorzule-
gen ist (z. B. alle drei Jahre). Unzufriedenheit mit den Vergü-

tungen könnte zwar auch mit Ablehnung des Vergütungsbe-
richts ausgedrückt werden, dies hat aber keine Verbindlich-
keit oder Auswirkung auf das Reglement.

Antrag Bäumle II
b. ... Reglement zum Vergütungssystem der Organmitglieder
und der von der Gesellschaft angestellten oder beauftragten
Personen, deren Vergütung die durchschnittliche Vergütung
der mit der Geschäftsleitung beauftragten Personen über-
steigt, zur Genehmigung. Es enthält ...
Schriftliche Begründung
Dieser Antrag bewirkt ein Mitspracherecht für die Aktionäre
über die Ausgestaltung der Vergütungen  auch für Personen
ausserhalb der Organe, welche mehr als den Durchschnitt
der Geschäftsleitungsmitglieder beziehen. Dies wäre eine
Bestimmung, welche insbesondere auf Investmentbanker
und weitere Personen bei Banken und Versicherungen An-
wendung finden würde, welche zum Teil deutlich höhere Sa-
läre und Entschädigungen beziehen als Geschäftsleitung
und/oder Verwaltungsrat.

Antrag Bäumle III
b. ... sind grundsätzlich untersagt. Das Reglement muss si-
cherstellen, dass variable Entschädigungen so ausgerichtet
werden, dass sie Anreize für eine Ausrichtung auf den län-
gerfristigen Erfolg der Gesellschaft gewährleisten.
Schriftliche Begründung
Die Finanzkrise hat deutlich gezeigt, dass kurzfristige An-
reize im Vergütungssystem zu problematischem Handeln
führen können. Deshalb soll ein Vergütungssystem und sol-
len insbesondere Boni langfristig erfolgreiches Handeln be-
lohnen und nicht kurzfristiges.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. b
Proposition de la majorité
b. Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'as-
semblée générale un règlement concernant le système de
rémunération des membres des organes de la société. Ce
règlement précise les bases et les éléments de la rémunéra-
tion comme les rémunérations fixes et les rémunérations va-
riables y compris les bonus et les programmes de participa-
tion, les interdictions ou les critères applicables à d'autres
prestations extraordinaires, l'octroi de crédits, de prêts et de
rentes ainsi que les principes régissant la durée et la résilia-
tion des contrats de travail. Le versement d'indemnités sem-
blables, de rémunérations anticipées et de primes pour des
achats ou des ventes d'entreprises est en principe interdit.

Proposition de la minorité
(Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Sommaruga
Carlo, Thanei)
b. ... est en principe interdit. Les bonus, dont le montant doit
être en adéquation avec la situation économique de l'entre-
prise, ne doivent être versés que pour une contre-prestation
ayant clairement contribué à la croissance à long terme de
l'entreprise.

Proposition Landolt
b. ... les interdictions ou les critères applicables à d'autres
prestations extraordinaires, l'octroi de crédits, de prêts et de
rentes, le versement d'indemnités de départ ou de toutes
autres indemnités semblables, de rémunérations anticipées
et de primes pour des achats ou des ventes d'entreprises
ainsi que les principes régissant la durée et la résiliation des
contrats de travail. (Biffer le reste)

Proposition Schwander
b. ... Ce règlement précise les bases et les éléments des
rémunérations fixe et variable et des programmes de bonus
et de participation, les interdictions ou les critères ...

Proposition Bäumle I
b. Le conseil d'administration soumet régulièrement à l'ap-
probation de l'assemblée générale un règlement ...
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Proposition Bäumle II
b. ... soumet à l'approbation de l'assemblée générale un
règlement concernant le système de rémunération des
membres des organes de la société et des salariés de la so-
ciété ou des personnes mandatées par la société dont la
rémunération est supérieure à la rémunération moyenne des
personnes chargées de la gestion. Ce règlement précise ...

Proposition Bäumle III
b. ... est en principe interdit. Le règlement prévoit le verse-
ment de rémunérations variables à la condition que les bé-
néficiaires de ces rémunérations aient contribué à la crois-
sance à long terme de l'entreprise.

Jositsch Daniel (S, ZH): Beim Minderheitsantrag Daguet
handelt es sich um einen ganz zentralen Punkt im Zusam-
menhang mit dem Kampf gegen Abzocker bzw. im Zusam-
menhang mit dem Unterschied zwischen Volksinitiative und
Gegenvorschlag.
Das bisherige Entschädigungssystem ist sehr missbrauchs-
anfällig, das hat die Vergangenheit auf erschreckende Art
und Weise gezeigt. Auch die Entschädigung eines Mana-
gers oder eines Investmentbankers hat grundsätzlich aus ei-
nem fixen Lohn zu bestehen. Ein allfälliger Bonus soll dar-
über hinaus eine ausserordentliche Entschädigung für eine
ausserordentlich erfolgreiche Tätigkeit darstellen. Dagegen
ist nichts einzuwenden; dieses System spielt bei den unte-
ren und mittleren Chargen auch in Grossunternehmen und
sogar in Banken in aller Regel recht gut. Gegen die Auszah-
lung angemessener Boni spricht in der Tat nichts. Aber wir
alle wissen, dass dieses System in den obersten Chargen
und in einigen Sektoren wie zum Beispiel im Investmentban-
king pervertiert worden ist. Bonuszahlungen haben ihren
ausserordentlichen Charakter verloren. Sie sind zu einer Re-
gel geworden und haben ein Ausmass angenommen, das
jedes Augenmass vermissen lässt. Wenn wir also ein Ge-
setz gegen Abzocker machen, müssen wir uns vor allem den
Boni zuwenden und hier klare Schranken setzen.
Der Minderheitsantrag hat zwei Stossrichtungen, mit denen
das gewährleistet werden soll. Erstens müssen die Boni in
einem vernünftigen Verhältnis zur wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens stehen. Das ist eigentlich eine absolut logi-
sche Regel pflichtgemässen Wirtschaftens, aber die Vergan-
genheit und leider auch die Gegenwart zeigen, dass selbst
diese Grundregel gesetzlich verankert werden muss, damit
sich nicht hemmungslose Manager die Taschen füllen, ob-
wohl die Auszahlung hoher Boni der Entwicklung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens diametral
entgegensteht. Oder wie ist es zu erklären, dass Banken
mitten in der Finanzkrise Boni in Milliardenhöhe auszahlen? 
Zweitens sollen die Boni eine Entschädigung für Leistungen
sein, die zum langfristigen Gedeihen des Unternehmens
beitragen. Es darf nicht sein, dass das Bonussystem kurzfri-
stiges Gewinndenken fördert und dazu führt, dass Manager
unverhältnismässige Risiken eingehen, um den Gewinn auf
Teufel komm raus kurzfristig maximieren zu können, ohne
dabei die langfristigen Interessen der Unternehmung im
Auge zu haben. Wenn wir zulassen, dass die Bonuszahlun-
gen auch weiterhin ohne Blick auf die langfristige Entwick-
lung des Unternehmens ausgerichtet werden können, dann
werden wir die nächste Blase an den Kapitalmärkten nicht
besser überstehen, als das beim letzten Mal der Fall war. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit Daguet zuzustimmen.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Namens der CVP/EVP/glp-Frak-
tion beantrage ich Ihnen, bei Buchstabe b grundsätzlich der
Mehrheit zu folgen und den Antrag der Minderheit Daguet
abzulehnen. Bei den Anträgen Bäumle I, II und III hat unsere
Fraktion Stimmfreigabe beschlossen.
Für die Fraktion waren folgende Gründe massgebend: Buch-
stabe b ist nun die eine Seite eines spiegelbildlichen Kon-
zepts des Vergütungsmodells, wie man es sich beim direk-
ten Gegenvorschlag vorstellt. Es ist das Reglement über
künftige Entschädigungen, das die Generalversammlung
von vornherein zu verabschieden hat. Die Idee ist, dass alle

Entschädigungselemente in diesem Reglement gleichsam
wie in einem Gesetz geregelt werden sollen. Der Verwal-
tungsrat soll also für die Zukunft wissen, welche Entschädi-
gungen er für welche Bezügerinnen und Bezüger beschlies-
sen darf und welche nicht. Diese Voraussetzung erfüllt der
Mehrheitsantrag am besten.
Was die Minderheit Daguet und im Verhältnis dazu den An-
trag Bäumle III betrifft, stellt sich die Frage, ob das Kriterium
der Langfristigkeit für variable Entschädigungen in der Ver-
fassung festgeschrieben werden soll oder nicht. Hier hat un-
sere Fraktion Stimmfreigabe beschlossen. Grundsätzlich ist
es richtig, dass variable Entschädigungen nur bei langfristi-
gem Erfolg geschuldet sein sollen. Wenn wir uns für eine
solche Variante entscheiden wollen, dann ist der Antrag
Bäumle III der schnittigere und korrektere Antrag als der An-
trag der Minderheit Daguet.
Was den Antrag Bäumle I betrifft, der verlangt, dass die Ge-
neralversammlung in regelmässigen Abständen über das
Reglement abzustimmen hat, sind wir der Auffassung, dass
dies mit dem Mehrheitsantrag gemeint ist. Es kann nicht
sein, dass ein Reglement für die Ewigkeit gemacht würde.
Es ist auch der Sinn des Mehrheitsantrages, dass die Gene-
ralversammlung in regelmässigen Abständen wieder über
dieses Reglement wird bestimmen müssen.
Was den Antrag Bäumle II betrifft, ist er ein Pendant zu je-
nem Antrag, über den wir bereits bei der Entscheidkompe-
tenz über die Vergütungen für zusätzliche Personen abge-
stimmt haben. Auch hier hat unsere Fraktion Stimmfreigabe
beschlossen.

Landolt Martin (BD, GL): Die BDP-Fraktion unterstützt hier
die grundsätzliche Stossrichtung der Kommissionsmehrheit.
Es liegt Ihnen zudem ein Antrag von mir vor, der den Antrag
der Kommissionsmehrheit insofern präzisiert, als sämtliche
aufgelisteten Sachverhalte in die Kompetenz der Aktionäre
fallen sollen. Wir lehnen deshalb die zu weit gehenden Min-
derheits- bzw. Einzelanträge ab, welche erstens der Verfas-
sung nicht gerecht werden und zweitens die Aktionärsrechte
eben nicht stärken, sondern einschränken. Ich habe dies be-
reits in der Grundsatzdebatte von letzter Woche gesagt.
Eine Stärkung der Aktionärsrechte bedeutet eben auch,
dass wir den Aktionären auch die Verantwortung überlassen
und dass sich die Politik hier zurücknimmt.
Verstehen Sie mich richtig: Auch wir finden überdimensio-
nierte Vergütungen, Abgangsentschädigungen usw. weder
angebracht noch sympathisch. Aber wenn der Aktionär ex-
plizit und bewusst zum Schluss kommt, dass er eine solche
Entschädigung zulassen möchte, dann soll er das tun dür-
fen. Sie und ich werden das auch dann immer noch unsym-
pathisch finden, aber es geht uns schlichtweg nichts an. Das
ist die Sache des Besitzers, also der Aktionäre. Es ist eine
wesentliche Verbesserung gegenüber dem Status quo und
zeugt dafür, dass die richtigen Lehren gezogen werden,
dass neu die Aktionäre über solche Fragen befinden sollen.
Wenn dann aber die zuerst erweiterten Aktionärsrechte
gleich wieder eingeschränkt werden, indem ausgewählte
Sachverhalte grundsätzlich untersagt werden, wie dies die
Kommissionsmehrheit im Unterschied zu meinem Antrag
vorschlägt, oder wenn noch weiter gehende Einschränkun-
gen im Sinne der Minderheits- bzw. Einzelanträge einflies-
sen, dann ist das ein Schritt in Richtung Planwirtschaft und
nicht in Richtung verstärkter Aktionärsrechte.
Wir befürworten deshalb die Lösung, dass die Generalver-
sammlung über ein Vergütungsreglement befindet, wie dies
die Kommissionsmehrheit vorschlägt, empfehlen Ihnen aber
gleichzeitig, nicht willkürlich ausgewählte Sachverhalte
grundsätzlich zu verbieten und somit vom Vergütungsregle-
ment auszuschliessen, sondern hier den Gestaltungsspiel-
raum der Aktionäre offen zu lassen, wie dies mein Antrag
vorsieht.

Huber Gabi (RL, UR): Die Minderheit Daguet kennt offenbar
das Rundschreiben der Finma nicht, in dem sie variable Ver-
gütungen als Beteiligung der Mitarbeitenden am Erfolg des
Unternehmens bezeichnet und verlangt, dass alle variablen
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Vergütungen vom Unternehmen langfristig verdient werden.
Variable Vergütungen sind daher vom wirtschaftlichen Erfolg
des Instituts abhängig, wobei die Nachhaltigkeit des Erfolgs
und die eingegangenen Risiken berücksichtigt werden müs-
sen. Dabei sind alle Kapitalkosten des Unternehmens einzu-
beziehen, auch die Risikokosten der Eigenkapitalgeber bzw.
Anteilseigner. Zudem sind die Auswirkungen der Vergü-
tungspolitik auf die Kapital- und Liquiditätssituation zu be-
rücksichtigen. Was die Minderheit will, ist also bereits Stan-
dard. Zudem ist die Bonusregelung ohnehin Inhalt des
Vergütungsreglements, welches die Generalversammlung
zu genehmigen hat. Ich verweise auf den ersten und zweiten
Satz von Buchstabe b. Es heisst dort ausdrücklich: «Es ent-
hält die Grundlagen und Elemente ihrer Entschädigungen
wie fixe und variable Entschädigungen inklusive Boni ...»
Die Anreicherung der Verfassung mit dem von der Minder-
heit beantragten Satz ist also einerseits inhaltlich überflüs-
sig. Andererseits übersieht die Minderheit Daguet, dass Boni
nicht ausschliesslich für das obere Kader vorgesehen sind.
Bei der Putzfrau, beim Portier, beim Chauffeur – auch solche
Funktionen gibt es bei börsenkotierten Unternehmen –
kommt der Bonus einem dreizehnten Monatslohn gleich. Mit
der von der Minderheit beantragten Bestimmung wird ihnen
dieser weggenommen, wenn das Geschäftsjahr schlecht
war.
Ich komme zu den Einzelanträgen. Zunächst zum Antrag
Schwander: Es ist ja löblich, dass man sich vonseiten der
SVP in «sprachlicher Verbesserung» übt, wie es in der
schriftlichen Begründung heisst. Eigentlich handelt es sich
aber um eine Entschärfung des Mehrheitsantrages, lieber
Kollege Schwander, weil dieser fixe und variable Entschädi-
gungen als Beispiele anführt, während Ihr Antrag eine ab-
schliessende Aufzählung enthält. Bei einer Aufzählung mit
Beispielen können später auch noch andere Lohnelemente,
an die man heute noch gar nicht denkt, subsumiert werden.
Bei Ihrem Antrag geht das nicht.
Zum Antrag Landolt: Wir haben in der Kommission dem letz-
ten Satz, den der Antrag streichen will, zugestimmt, weil sich
die Linke davon überzeugen liess, dass die Verwendung des
Wortes «grundsätzlich» Sinn macht. Wenn insbesondere
Abgangsentschädigungen und Vorausvergütungen nicht nur
grundsätzlich, sondern absolut verboten wären, könnte das
für Unternehmen und für Aktionäre sehr unvorteilhaft wer-
den. Ich nehme das Beispiel Abgangsentschädigung: Eine
Abgangsentschädigung ist unschön, kann aber für das Un-
ternehmen und damit auch für die Aktionäre besser sein,
wenn die Alternative ein jahrelanger kostenaufwendiger Pro-
zess ist. Deshalb hat die Mehrheit das Wort «grundsätzlich»
eingefügt. Entsprechende Beispiele gäbe es auch für Vor-
auszahlungen; die Kriterien müssen klar im Reglement ent-
halten sein.
Die FDP-Liberale Fraktion will in diesem Sinne Wort halten
und lehnt den Antrag Landolt ab. Sie wird immer mit der
Mehrheit stimmen und lehnt auch die Anträge Bäumle ab.

Baumann J. Alexander (V, TG): Frau Kollegin, Sie befürwor-
ten ja eine Regelung des Aktienrechts in allen Details in der
Verfassung. Wenn man jetzt dereinst Ergänzungen in der
Aufzählung anbringen will, was man jederzeit machen
könne, wie Sie es ausgeführt haben, bedingt das eine Volks-
abstimmung: Haben Sie das zu Ende gedacht?

Huber Gabi (RL, UR): Ja, ich habe das schon zu Ende ge-
dacht. Wir sind da bei der Mehrheit, und wie Sie wissen, ha-
ben wir jetzt halt hier im Saal beschlossen, der Initiative Min-
der einen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Ich
habe hier keine neuen Anträge erfunden, sondern löblich mit
der Mehrheit der Kommission votiert.

Sommaruga Carlo (S, GE): Ici, il s'agit d'une question cen-
trale. En effet, la question du paiement des bonus est au
centre du mécanisme des rémunérations abusives. Elle est
l'expression la plus visible de cette machine à capter les ri-
chesses. C'est d'ailleurs ce qui choque les citoyennes et les
citoyens de ce pays et ce qui permet parfois à des sociétés

de verser des sommes extravagantes, sans relation réelle
avec la situation économique. 
Je rappelle pour mémoire la situation qui s'était présentée
avec la société Swissair où les dirigeants avaient perçu des
sommes extrêmement importantes alors qu'elle était suren-
dettée et qu'elle avait fini par faire faillite. Mais, ce qui est
plus grave, c'est le versement de bonus disproportionnés qui
affecte la substance économique de l'entreprise à terme et
qui, ensuite, l'oblige à procéder à des licenciements. En cas
de perte, en fait, il ne faut pas verser de bonus. C'est la pra-
tique contraire actuelle qui est à juste titre décriée par la po-
pulation et qui n'est pas comprise. Les informations qui ont
été publiées ces derniers jours au sujet des bonus versés
par UBS en 2009 sont exactement l'expression de cette poli-
tique décriée.
La minorité vous propose aujourd'hui – et c'est la proposition
que soutient le groupe socialiste – de cadrer clairement et
de manière contraignante le versement des bonus. Elle sou-
haite poser au niveau constitutionnel plus de contraintes et
ceci à trois niveaux. D'abord, il faut que les bonus soient en
adéquation avec la situation économique de l'entreprise. En-
suite, il faut une contre-prestation effective au versement du
bonus. Finalement, il doit y avoir un lien entre cette contre-
prestation et la croissance à long terme de l'entreprise. Ces
trois conditions cumulées sont pour le groupe socialiste des
garanties qui permettent de limiter le montant des bonus. 
En effet, avec la proposition de la minorité qui vient complé-
ter l'article qui a été adopté par la majorité de la commission,
les bonus devront être fondés sur la base rationnelle de la si-
tuation économique de la société et non sur l'échelle de la
volonté de certains dirigeants d'avoir un gain immédiat im-
portant. Il est essentiel que ces contraintes soient fixées
dans la Constitution et pas uniquement dans le règlement
qui serait voté par l'assemblée générale. Ces règles sem-
blent évidentes, eh bien non, car en pratique elles sont niées
par certaines sociétés. Il est donc indispensable d'inscrire
ces précisions dans le contre-projet.
Mais qui plus est, avec l'adjonction du texte proposé par la
minorité, les bonus doivent aussi correspondre à une contre-
prestation. Il n'y aura ainsi plus de versement gratuit de bo-
nus par le simple fait d'assumer une fonction dirigeante, et
cela ne pourra pas être prévu dans le règlement.
Il y a eu une critique au sujet de cette position en commis-
sion: on a prétendu que le cadrage strict du bonus sur l'évo-
lution à long terme de l'entreprise serait problématique pour
la rétribution des cadres intermédiaires. Cette critique est ir-
recevable. En effet, soit il y a la volonté de contrôler les bo-
nus, soit il n'y a pas la volonté de les contrôler. S'il y a la vo-
lonté de contrôler les bonus, il faut donc des règles strictes.
Je rappelle que la proposition de la minorité impose trois rè-
gles fermes qui seraient inscrites dans la Constitution. De
fait, cela constitue un mandat constitutionnel que le législa-
teur devra ensuite affiner et préciser dans le cadre de la loi.
Le législateur dispose donc encore d'une marge de manoeu-
vre pour régler la problématique des cadres intermédiaires.
Dans ces conditions, au nom du groupe socialiste, je vous
invite à soutenir la proposition de la minorité qui complète le
dispositif voté par la majorité de la commission.

Heer Alfred (V, ZH): Ich beantrage Ihnen im Namen der SVP-
Fraktion, dem Antrag der Minderheit Daguet zuzustimmen.
Es ist richtig, dass die Boni mit der wirtschaftlichen Lage ei-
nes Unternehmens in Übereinstimmung stehen müssen,
weil ansonsten, wie wir das bei der UBS beispielsweise ge-
sehen haben, die Gefahr besteht, dass auf fiktiven Gewin-
nen respektive auf Luftblasen Boni ausbezahlt werden. Es
braucht also tatsächlich die Sicherheit, dass Boni nur ausbe-
zahlt werden, wenn die erwirtschafteten Gewinne tatsächlich
langfristig zum Gedeihen des Unternehmens beitragen.
Diese Haltung zeigt auch auf, dass die SVP-Fraktion prag-
matisch vorgeht. Es geht uns tatsächlich um die Stärkung
der Aktionärsrechte und nicht darum, wie uns Herr Vischer
in seinem Anfangsvotum schlechterweise vorgeworfen hat,
hier irgendwelche taktische Spiele spielen zu wollen. Das ist
nicht der Fall, und ich muss das aufs Schärfste verurteilen,
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Herr Vischer. Sie müssen auch nicht immer sagen, was die
SVP wolle oder nicht wolle; Sie sind nicht unser Psychiater.
(Teilweise Heiterkeit)
Sollte der Antrag der Minderheit Daguet abgelehnt werden,
was eigentlich nicht der Fall sein dürfte, bitten wir Sie, wenig-
stens dem Antrag Bäumle III zuzustimmen. Wir gehen aber
davon aus, dass der Antrag der Minderheit Daguet obsiegen
wird, weshalb der Antrag Bäumle III obsolet sein wird.
Ebenso bitten wir Sie, dem Antrag Bäumle I auf Unterbrei-
tung des Vergütungsreglementes in regelmässigen Abstän-
den zuzustimmen. Auch dies ist ein sinnvoller Antrag, damit
eben die Aktionäre regelmässig über die Vergütungsbestim-
mungen beschliessen können.
Wir bitten Sie aber, den Antrag Bäumle II und den Antrag
Landolt abzulehnen und, wie bereits ausgeführt, den Antrag
der Kommissionsmehrheit mit dem Wortlaut gemäss Antrag
der Minderheit Daguet zu ergänzen.
Beim Antrag Schwander handelt es sich um eine redaktio-
nelle Verbesserung. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass
alles, was wir zu Artikel 122 beschliessen, natürlich nur dann
wirksam ist, wenn wir nachträglich auch Strafbestimmungen
beschliessen. Sie haben ja dort einen Antrag Schwander zu
Buchstabe i, auf den ich bereits jetzt verweisen möchte. Wir
würden Ihnen empfehlen, dass der Gesetzgeber eben für
den Fall von Verstössen gegen die Regelungen gemäss den
Buchstaben a bis h sowie gegen die Anordnung gemäss Ar-
tikel 113 Absatz 2 Strafbestimmungen beschliesst. Ich
denke, dass es Strafbestimmungen braucht, damit eben der
Missbrauch und die Missachtung auch geahndet werden
können. Wir möchten Ihnen jetzt schon empfehlen, diesem
Antrag dann ebenfalls zuzustimmen.

Vischer Daniel (G, ZH): Frau Bundesrätin, Herr Heer, ich bin
kein Psychiater, sondern bestenfalls Beobachter, vielleicht
ein Beobachter zweiter Ordnung im Luhmann'schen Sinne
zuweilen. Im Übrigen glaube ich nicht, dass die SVP ein psy-
chisches Problem hat. Sie hat, wenn schon, ein politisches
Problem, und deshalb braucht sie gar keinen Psychiater.
Ich komme nun zu dieser Bestimmung, die zentral ist, denn
hier übernimmt die Mehrheit einen wesentlichen Aspekt der
Minder-Initiative, einen Aspekt, der über den Mythos der Ak-
tionärsdemokratie hinausgeht. Es soll klar legiferiert werden,
dass goldene Fallschirme nicht mehr zulässig sind, dass sie
also auch nicht mehr im Ermessen einer Mehrheit liegen.
Das ist die Stärke der Minder-Initiative, und das übernimmt
nun die Mehrheit sinngemäss in weiten Teilen. Hier kommt
die Mehrheit der Minder-Initiative entgegen.
Der Antrag der Minderheit Daguet will einen Zusatz. Er will
präzisieren, wann Boni ausbezahlt werden dürfen. Es mag
sein, dass es eine bessere Formulierung gibt, um dieses
Problem zu lösen. Aber diese Formulierung, wie sie hier
steht, ist die einzige, die wir zu diesem Problem überhaupt
gefunden haben. Es erscheint mir wichtig, dass wir hier der
Minderheit Daguet folgen, damit dieser Antrag in die stände-
rätliche Beratung einfliessen kann. Es ist ja gerade eine Kri-
tik an der Minder-Initiative, dass sie auf die Frage der gene-
rellen Zulässigkeit von Boni eine zu wenig klare Antwort gibt.
Mit diesem Minderheitsantrag könnte der direkte Gegenvor-
schlag sogar neue Wege gehen, im Sinne einer sinnvollen
Erweiterung.
Ich nehme positiv zur Kenntnis, dass die SVP-Fraktion die-
sen Antrag unterstützt, und ich bin überzeugt, sie tut das aus
völlig redlichen Gründen, weil ja Boni inzwischen auch in der
SVP verpönt sind. Wir werden Sie darauf behaften, auch im
kommenden Gang der Beratungen. Aber es ist wirklich so:
Es kann in diesem Hause diesbezüglich offensichtlich eine
Mehrheit geben. Diese Mehrheit könnte vielleicht nicht man-
chen das Fürchten lehren, aber sie könnte in der Frage der
Ausbezahlung von Boni nach dem Giesskannenprinzip
einen Umdenkungsprozess einleiten. Wenn nämlich von
Giesskanne mit Recht einmal die Rede sein muss, dann ist
es in der Frage der Boni, weil Boni nämlich in keinem Zu-
sammenhang zu realer Leistung stehen. Da ist eben immer
noch ein «My» Unterschied zu Diego Maradona und Roger

Federer, weil es bei diesen eine Realleistung gibt; bei Herrn
Ospel war es am Schluss nur Schrott.
Ich komme noch zu den Anträgen Bäumle. Wenn ich es rich-
tig sehe, will Herr Bäumle mit dem Antrag Bäumle I die Re-
gelmässigkeit der Verabschiedung des Reglements statuie-
ren. Das scheint mir ein sinnvolles Anliegen. Wir haben jetzt
keinen Beschluss dazu gefasst, aber zumindest hier kann
man, denke ich, zustimmen. Der Antrag Bäumle II ist eigent-
lich das Pendant zu seinem Antrag bezüglich Ausweitung
der Kontrolle auch auf die Gehälter und Boni der Investment-
banker; das will er ins Reglement einbeziehen. Das scheint
mir auch sinnvoll. Der Antrag Bäumle III hat eigentlich die
gleiche Stossrichtung wie der Antrag der Minderheit Daguet.
In diesem Sinne ist der Antrag der Minderheit vorzuziehen.
Wenn es aber um irgendeine Eventualfrage geht, geht die-
ser Antrag Bäumle jedenfalls in die richtige Richtung. 
Unterstützen Sie also im Kern die Mehrheit und bei den Zu-
sätzen die Minderheit Daguet und die Anträge Bäumle.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich möchte mich zu-
erst zum Antrag Landolt äussern. Der Antragsteller möchte
im direkten Gegenvorschlag das grundsätzliche gesetzliche
Verbot für Abgangsentschädigungen, Prämien und Vergü-
tungen im Voraus streichen, da die Aktionäre darauf bereits
über die Genehmigung des Vergütungsreglements Einfluss
nehmen können. Richtig ist, dass es dort, wo Vergütungs-
praktiken wie Abgangsentschädigungen und Prämien in kei-
ner Art und Weise mit den Gesellschaftsinteressen verein-
bar sind, Aufgabe des Gesetzgebers ist, die Rahmenbedin-
gungen zu setzen. Es ist auch richtig, dass die Aktionäre mit
der Genehmigung des Vergütungsreglements nicht nur auf
die Höhe, sondern auch auf die Art und die Modalitäten der
Vergütungen Einfluss nehmen können. Die Genehmigung
läuft aber streng genommen auf ein Ja oder Nein hinaus. Bei
einer Grossgesellschaft mit zersplittertem Aktionariat dürfte
es schwierig sein, innerhalb der Generalversammlung den
Inhalt des unterbreiteten Vergütungsreglements auszuloten.
Falls Sie die Abgangsentschädigungen, Prämien und Vor-
auszahlungen regeln möchten, scheint mir der Weg eines
grundsätzlichen Verbots, wie im direkten Gegenvorschlag
vorgesehen, durchaus gangbar. So könnte man nämlich auf
Gesetzesstufe immer noch Ausnahmetatbestände vorsehen,
um der Gesellschaft für bestimmte Situationen, und solche
gibt es, die notwendige Flexibilität zu gewähren.
Zum Antrag Bäumle I: Es obliegt dem Verwaltungsrat und
der Geschäftsleitung, die grundsätzliche Vergütungspolitik
des Unternehmens festzulegen. Man darf in dieser ganzen
Abzockerdiskussion nicht vergessen, dass die Generalver-
sammlung kein Geschäftsführungsorgan ist und dass daher
mit der Zuweisung von Aufgaben an sie nicht übertrieben
werden sollte. Zudem würde die Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs des Vergütungsreglements in der Praxis wohl
dazu führen, dass die Spezialisten mit grossen Vergütungen
formell in eine Tochtergesellschaft ausgelagert würden und
somit doch nicht mehr dem Anwendungsbereich von Ar-
tikel 122 Absatz 1bis unterstehen würden. Ich bezweifle
daher die Praktikabilität der vorgeschlagenen Bestimmun-
gen.
Zum Antrag Bäumle II: Der Antrag will im Prinzip eine Befri-
stung des Vergütungsreglements vorsehen. Es ist im Ansatz
sicher richtig, dass die Aktionäre nicht auf unbestimmte Zeit
an ein Vergütungsreglement gebunden sein sollen. Es fragt
sich einfach, ob dies auf Verfassungsstufe zu regeln ist. Ich
würde grundsätzlich eine präzisere Regelung des Genehmi-
gungsverfahrens bei der Umsetzung auf Gesetzesstufe be-
vorzugen. Aber selbstverständlich liegt es an Ihnen, auf wel-
cher Normstufe Sie das machen wollen.
Zum Antrag Bäumle III: Wie der Minderheitsantrag Daguet
zu Artikel 122 Absatz 1bis Buchstabe b nimmt auch dieser
Antrag den Ansatz des Bundesrates auf und will variable
Vergütungen an das Kriterium des langfristigen Erfolges
knüpfen. Der Antrag ist vom Ansatz her unseres Erachtens
richtig. Wir haben das in der Zusatzbotschaft auch so erläu-
tert. Ich würde aber dennoch eine Koppelung der variablen
Vergütungen an die Langfristigkeit respektive an das dau-
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ernde Gedeihen und die aktuelle wirtschaftliche Lage des
Unternehmens bevorzugen, wie sie vom Bundesrat in der
Aktienrechtsrevision vorgesehen ist, obwohl ich das Anlie-
gen durchaus anerkenne.
Dann noch zum Antrag Schwander: Ich werde mich zu die-
sem Antrag nicht im Detail äussern.
Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass so-
wohl im direkten Gegenvorschlag als auch in den verschie-
denen Einzelanträgen, die wir heute behandeln, die Be-
zeichnungen nicht einheitlich sind. Wir sprechen immer im
gleichen Sinne mit unterschiedlichsten Worten. Wir spre-
chen mit Begriffen wie Boni, variable und fixe Vergütungen
und Entschädigungen, und das durcheinander. Das ist also
uneinheitlich. Das können wir im Verfassungstext nicht so
stehen lassen. Ich denke, hier wird die Redaktionskommis-
sion noch gefordert sein.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Das Vergütungsreglement ist zentral, denn es regelt
die Grundsätze der künftigen Entschädigungen an die Or-
ganmitglieder. Wir halten hier beim Gegenvorschlag mit dem
Mehrheitsantrag wie auch mit dem Minderheitsantrag fest,
dass das Reglement vom Verwaltungsrat ausgearbeitet wer-
den soll und dass dieses von der Generalversammlung zu
genehmigen ist. Es erscheint mir selbstverständlich, dass
jede Überarbeitung des Reglements dann wieder vor die
Generalversammlung kommt. Insofern fragt es sich tatsäch-
lich, ob man auf Verfassungsstufe an der Forderung nach ei-
ner regelmässigen Unterbreitung festhalten soll oder ob das
nicht auf die Gesetzesebene gehört. Das zum Antrag
Bäumle I.
Wie die Abzocker-Initiative sieht der Gegenvorschlag vor,
dass Abgangsentschädigungen, Vorausvergütungen und
Prämien für Firmenverkäufe und -käufe verboten sind.
Hingegen sieht der Antrag der Mehrheit im Gegensatz zur
Initiative vor, dass dies ein grundsätzliches Verbot ist, dass
also Ausnahmen möglich sind. Das heisst aber ganz klar,
dass dann auch im Vergütungsreglement festzuhalten ist,
wann solche Ausnahmen vorliegen, bzw. dass das
grundsätzliche Verbot natürlich ein sehr starker Hinweis dar-
auf ist, dass im Prinzip von solchen Entschädigungen abzu-
sehen ist. Das heisst, die Ausnahmen werden Einzelfälle
sein.
Die Minderheit Daguet will zusätzlich im Vergütungsregle-
ment Leitlinien in Bezug auf die variablen Entschädigungen
festlegen. Die Minderheit will damit ganz klar mit der Bonus-
Unkultur aufräumen, insofern als Boni von Unternehmungen
auch dann ausbezahlt werden, wenn sie Defizite machen,
und Boni auch in einem Sinn und Geist ausbezahlt werden,
die nicht zu einem langfristigen Gedeihen der Unterneh-
mung führen, sondern eben nur die kurzfristige Spekulation
anheizen. Der Zusatzantrag Daguet wurde in der Kommis-
sion relativ knapp abgelehnt, nämlich mit 11 zu 9 Stimmen
bei 2 Enthaltungen.
Der Antrag Bäumle III geht ja in eine vergleichbare Richtung.
Auch er will Einschränkungen in Bezug auf die variablen
Entschädigungen einführen. Ich denke aber, er ist weniger
präzise als der Antrag der Minderheit Daguet, der klar vor-
gibt, dass man sich zum einen am langfristigen Gedeihen
der Unternehmung orientieren muss und dass zum andern
eine Sperrfrist vorgesehen werden kann.
Zu den weiteren Anträgen, die uns vorliegen, zuerst zum An-
trag Bäumle II: Er will eine Beschlussfassung im Reglement
auch über Entschädigungen an Nichtorganmitglieder. Ich
denke, das geht sehr weit ins operative Geschäft hinein und
sprengt eigentlich den Rahmen eines Vergütungsregle-
ments. Uns lag dieser Antrag nicht vor, ich kann Ihnen des-
halb auch nicht die Meinung der Kommission wiedergeben.
Ich verweise einfach darauf, dass in Litera c mindestens die
Transparenz über solche hohen Entschädigungen gegeben
ist, und das geht doch einen Schritt in Richtung des Anlie-
gens von Herrn Bäumle.
Herr Schwander meint zu seinem Antrag, er bringe eine re-
daktionelle Verbesserung im Vergleich zum Antrag der
Mehrheit ein. Ich meine wie Frau Huber, dass das eigentlich

eine Einschränkung ist, denn die Mehrheitsfassung sieht
keine abschliessende Regelung vor, sondern ist beispielhaft
und ermöglicht damit eine weiter gehende Regelung, als sie
Herr Schwander vorsieht. Ich bitte Sie, Herr Schwander, das
noch zu überdenken, vielleicht können Sie dann Ihren An-
trag auch zurückziehen.
Zum Antrag Landolt: Er geht klar hinter den Antrag der Kom-
missionsmehrheit zurück, indem er das grundsätzliche Ver-
bot solcher Entschädigungen weghaben will. Im Sinne der
Kommissionsmehrheit lege ich Ihnen nahe, dem Antrag Lan-
dolt nicht zu folgen. Der Antrag der Kommissionsmehrheit,
der ein grundsätzlicher Verbot vorsieht, ist eine gemässigte
Lösung im Vergleich zur Abzocker-Initiative, die ein generel-
les Verbot vorsieht.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Le règlement
concernant le système de rémunération qui fait l'objet de
l'article 122 alinéa 1bis lettre b est l'incarnation d'une pré-
occupation majeure des auteurs de l'initiative populaire
«contre les rémunérations abusives» en ceci qu'il s'agit de
donner à l'assemblée générale, aux actionnaires, aux pro-
priétaires les moyens – voire l'obligation – de se pencher sur
un règlement qui est destiné à encadrer les systèmes de ré-
munération.
L'abus qu'il s'agit de contrer est celui qui consiste, pour les
organes élus, à conclure avec eux-mêmes d'un côté et la so-
ciété de l'autre des contrats qui vont leur garantir, sans
aucun rapport avec les prestations qu'ils fourniront ni avec
les résultats obtenus par la société, des rémunérations fixes
ou variables ou des avantages de diverse nature qui seraient
arbitraires en regard de la réalité et qui échapperaient à tout
contrôle. Il s'agit des bonus, il s'agit aussi des contrats de
travail. On sait que les contrats de travail prévus pour une
longue durée se négocient au moment de la sortie et qu'au
moment de cette négociation, une série d'avantages pas for-
cément mérités peuvent être obtenus. Tout le monde étant
d'accord sur le principe d'un règlement cadrant les rémuné-
rations, la question autour de laquelle tourne ce débat est de
savoir avec quel degré de précision il convient que la Consti-
tution reprenne cette préoccupation.
La majorité de la commission a opté pour un degré de préci-
sion moyen, c'est-à-dire poser dans son principe l'interdic-
tion des primes de départ ou des primes lors d'achat ou de
vente d'entreprise, sans aller jusqu'au dernier détail mais
sans renoncer non plus à énoncer clairement cette interdic-
tion.
Certaines propositions n'ont pas pu être débattues en com-
mission puisqu'elles sont arrivées par la suite. Néanmoins,
la majorité de la commission campe sur sa position initiale et
vous recommande d'adopter sa proposition telle que figurant
dans le dépliant.

Art. 122 Abs. 1bis Bst. b erster Satz
Art. 122 al. 1bis let. b première phrase

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Ich
schlage Ihnen vor, bei Buchstabe b satzweise abzustimmen.
Wir stimmen zunächst über den ersten Satz in Buchstabe b
ab. Zuerst stellen wir den Antrag der Mehrheit dem Antrag
Bäumle I gegenüber, anschliessend das Resultat dem An-
trag Bäumle II.

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3803)
Für den Antrag Bäumle I ... 153 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 37 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3804)
Für den Antrag Bäumle I ... 101 Stimmen
Für den Antrag Bäumle II ... 7 Stimmen

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Ich habe
das Abstimmungsprozedere vorhin bekanntgegeben, und es
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gab dazu keinen Widerspruch. Herr Bäumle möchte sich
jetzt trotzdem dazu äussern.

Bäumle Martin (CEg, ZH): Offenbar habe ich das falsch ver-
standen. Zu meinem Antrag II kann man Ja oder Nein sa-
gen; er kommt zusätzlich zum Antrag I hinzu. Deshalb habe
ich die beiden Anträge getrennt eingereicht. Man kann so-
wohl für den Antrag I als auch für den Antrag II sein; man
darf diese Anträge einander nicht gegenüberstellen. Im An-
trag I geht es um die Frage der regelmässigen Unterbreitung
des Reglementes, und im Antrag II geht es darum, für die
Saläre, die höher sind als diejenigen der Geschäftsleitung,
zusätzliche Regelungen vorsehen zu können. Das schliesst
sich gegenseitig nicht aus.
Ich bitte Sie daher, diese Abstimmung zu wiederholen und
separat über den Antrag II abzustimmen.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Ich bitte
die Kommission um eine kurze Stellungnahme zum vorge-
schlagenen Abstimmungsprozedere.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Meines Erachtens sind beide Abstimmungsverfahren
möglich. Es ist in der Tat so, dass die Präsidentin das Ver-
fahren vorher klargemacht hat. Ich denke, Sie können mit
dem Abstimmungsresultat leben. (Unruhe)

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Der Grund,
weshalb ich zu Beginn jeweils das Abstimmungsprozedere
bekanntgebe, ist genau dieser. Ich schlage Ihnen trotzdem
vor, über Rückkommen auf diese Abstimmung abzustim-
men. Damit können Sie entscheiden, ob Sie die Abstim-
mung auf die von Herrn Bäumle erläuterte Weise durchfüh-
ren wollen oder nicht.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3816)
Für den Ordnungsantrag Bäumle ... 125 Stimmen
Dagegen ... 55 Stimmen

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Damit
wiederholen wir die Abstimmung über den Antrag Bäumle II.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3809)
Für den Antrag Bäumle II ... 92 Stimmen
Dagegen ... 96 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. b zweiter und dritter Satz
Art. 122 al. 1bis let. b deuxième et troisième phrase

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3805)
Für den Antrag der Mehrheit ... 129 Stimmen
Für den Antrag Schwander ... 58 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3806)
Für den Antrag der Mehrheit ... 175 Stimmen
Für den Antrag Landolt ... 9 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. b vierter Satz
Art. 122 al. 1bis let. b quatrième phrase

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3807)
Für den Antrag der Minderheit ... 123 Stimmen
Für den Antrag Bäumle III ... 62 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3808)
Für den Antrag der Minderheit ... 133 Stimmen
Dagegen ... 56 Stimmen

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. bbis
Antrag der Minderheit
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Sommaruga Carlo,
Thanei, Vischer, von Graffenried, Wyss Brigit)
bbis. Der Anteil einer individuellen Vergütung, der eine Mil-
lion Franken übersteigt, gilt nicht als geschäftsmässig be-
gründeter Aufwand.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. bbis
Proposition de la minorité
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Sommaruga Carlo,
Thanei, Vischer, von Graffenried, Wyss Brigit)
bbis. La part de la rémunération individuelle qui dépasse le
montant d'un million de francs ne fait pas partie des charges
justifiées par l'usage commercial.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Der An-
trag der Minderheit Leutenegger Oberholzer zu Buchsta-
be bbis ist zurückgezogen worden.

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. c
Antrag der Mehrheit
c. Der Verwaltungsrat erstellt jährlich einen Vergütungsbe-
richt, in dem er Rechenschaft ablegt über die Einhaltung des
Vergütungsreglements, der Statuten und des Gesetzes. Der
Bericht enthält den Gesamtbetrag und den auf jedes Mit-
glied entfallenden Betrag aller Vergütungen des Verwal-
tungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates. Ausge-
wiesen werden ferner alle Vergütungen, die höher sind als
die niedrigste Vergütung von Geschäftsleitungsmitgliedern.
Die Generalversammlung stimmt über den Vergütungsbe-
richt ab.

Antrag der Minderheit I
(Bischof, Aeschbacher, Amherd, Brunschwig Graf, Büchler,
Fluri, Hochreutener, Huber, Markwalder Bär, Moret)
c. ... der Geschäftsleitung und des Beirates. Die Generalver-
sammlung stimmt ...

Antrag der Minderheit II
(Huber, Brunschwig Graf, Fluri, Kaufmann, Markwalder Bär,
Moret)
c. ... von Geschäftsleitungsmitgliedern. (Rest streichen)

Antrag Robbiani
c. ... der Geschäftsleitung und des Beirates. Er führt na-
mentlich das Verhältnis zwischen dem Medianlohn der An-
gestellten und der höchsten Vergütung in der Geschäftslei-
tung auf. Ausgewiesen werden ferner ...

Antrag Bäumle
c. ... Beirates. Ausgewiesen wird ferner eine Zusammenstel-
lung der Vergütungen, die höher sind als die durchschnittli-
che Vergütung der mit der Geschäftsleitung beauftragten
Personen. Die Generalversammlung ...
Schriftliche Begründung
Dies ist eine Anpassung an vorherige Formulierungen:
Löhne anderer Mitarbeiter, welche den Durchschnitt (nicht
den tiefsten) der Geschäftsleitungslöhne überschreiten,
müssen ausgewiesen werden. Damit wird die Grenze etwas
nach oben verschoben, weil das tiefste Geschäftsleitungs-
gehalt als Vorgabe als zu eng betrachtet wird.

Antrag Loepfe
c. ... des Gesetzes. Der Bericht enthält den Gesamtbetrag
aller Vergütungen der Geschäftsleitung sowie den auf jedes
Mitglied entfallenden Betrag aller Vergütungen des Verwal-
tungsrates und des Beirates ...
Schriftliche Begründung
Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat. Sie hat
deshalb Anspruch darauf, die Gehälter der einzelnen Mit-
glieder des Verwaltungsrates zu kennen. Die Geschäftslei-
tung hingegen wird durch den Verwaltungsrat gewählt. Des-
halb ist die Berichterstattung an die Generalversammlung
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über die Einzelvergütungen der Geschäftsleitung nicht stu-
fengerecht.
Ausserdem zeigen Beispiele aus der Praxis, dass die Be-
kanntgabe der Einzelvergütungen der Geschäftsleitungsmit-
glieder zu einem allgemeinen Anstieg der Kaderlöhne führt.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. c
Proposition de la majorité
c. Le conseil d'administration rédige chaque année un rap-
port de rémunération dans lequel il rend compte de l'obser-
vation au sein de l'entreprise du règlement de rémunération,
des statuts et des dispositions légales en vigueur. Dans ce
rapport, il indique le montant global des rémunérations ver-
sées aux membres du conseil d'administration, de la direc-
tion et du conseil consultatif ainsi que le montant alloué à
chacune de ces personnes. Y figurent également toutes les
indemnités dont le montant est supérieur à celui de la plus
petite indemnité perçue par un membre de la direction. Le
rapport de rémunération est soumis au vote de l'assemblée
générale.

Proposition de la minorité I
(Bischof, Aeschbacher, Amherd, Brunschwig Graf, Büchler,
Fluri, Hochreutener, Huber, Markwalder Bär, Moret)
c. ... alloué à chacune de ces personnes. Le rapport de
rémunération ...

Proposition de la minorité II
(Huber, Brunschwig Graf, Fluri, Kaufmann, Markwalder Bär,
Moret)
c. ... de la direction. (Biffer le reste)

Proposition Robbiani
c. ... à chacune de ces personnes. Il mentionne notamment
le rapport entre le salaire médian des employés et la rému-
nération la plus élevée au sein de la direction. Y figurent
également ...
Développement par écrit
Il n'est pas sans importance que ce rapport – combien de
fois il faut multiplier le salaire médian pour atteindre la rému-
nération la plus élevée – soit rendu visible et puisse être
considéré. Ce rapport permet de mieux cerner si, entre la
rémunération en question et les prestations fournies, il y a
une relation raisonnable, justifiée et justifiable. On peut aussi
mieux percevoir le risque de codifier une distance excessive
entre le personnel et la direction portant atteinte au sens
d'appartenance des employés et à leur esprit de corps. De
ce point de vue, ce rapport a une relation et une incidence
sur la culture interne à l'entreprise. Les affirmations con-
cernant le rôle stratégique du travail, en tant que patrimoine
décisif de l'entreprise, exigent qu'on ne le dévalorise pas par
une politique de rémunération éloignant irréversiblement les
différentes composantes internes.
Il ne s'agit toutefois pas de fixer un rapport maximum entre
le salaire médian des employés et la rémunération des
membres de la direction. On peut toutefois souhaiter que les
actionnaires se posent ce problème et que, surtout dans cer-
taines situations, en particulier les entreprises contrôlées
par la Confédération, on puisse s'acheminer vers la fixation
d'un rapport plus correct et justifié. 

Proposition Bäumle
c. ... ainsi que le montant alloué à chacune de ces per-
sonnes. Y figure également une synthèse des indemnités
dont le montant est supérieur à celui de l'indemnité moyenne
perçue par les personnes chargées de la gestion. Le rapport
de rémunération est soumis au vote de l'assemblée gé-
nérale.

Proposition Loepfe
c. ... et des dispositions légales en vigueur. Dans ce rapport,
il indique le montant global des rémunérations versées aux
membres de la direction ainsi que le montant alloué à cha-

cun des membres du conseil d'administration et du conseil
consultatif ...

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. cbis
Antrag Schwander
cbis. Die Gesellschaft hat im Anhang der Jahresrechnung
alle Darlehen, Kredite und Guthaben anzugeben, die den
gegenwärtigen Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Ge-
schäftsleitung und des Beirates zu nichtmarktüblichen Be-
dingungen – etwa bei Zinssätzen, der Belehnungshöhe oder
Laufzeiten – gewährt wurden und noch ausstehen.
Schriftliche Begründung
Im Sinne der Transparenz namentlich für die Aktionäre müs-
sen Sonderleistungen, welche die Gesellschaft den Organ-
mitgliedern neben der normalen Vergütung gewährt, im An-
hang der Jahresrechnung offengelegt werden.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. cbis
Proposition Schwander
cbis. Dans l'annexe de ses comptes annuels, la société
indique tous les prêts, crédits et avoirs en cours consentis
aux membres en fonction du conseil d'administration, de la
direction et du conseil consultatif à des conditions qui ne
sont pas conformes à la pratique du marché, pour ce qui est
notamment des taux d'intérêt, des montants ou de la durée.

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. cter
Antrag Schwander
cter. Die Gesellschaft hat im Anhang der Jahresrechnung
die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates bei ande-
ren Unternehmen und Gesellschaften auszuweisen. 
Schriftliche Begründung
Die Aktionäre sollen wissen, ob die Verwaltungsräte ihrer
Gesellschaft noch Mandate bei anderen Gesellschaften
wahrnehmen und somit auch deren Interessen vertreten
müssen. Die alleinige Angabe der Anzahl Mandate ist wenig
zweckdienlich. Bei Interessenkonflikten kommt es auf die Art
der Mandate an. 

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. cter
Proposition Schwander
cter. La société est tenue d'indiquer, dans l'annexe aux
comptes annuels, les mandats que les membres du conseil
d'administration exercent au sein d'autres entreprises et so-
ciétés. 

Bischof Pirmin (CEg, SO): Hier kommen wir zum zweiten
Teil unseres spiegelbildlichen Konzeptes im Gegenvor-
schlag. Wir haben vorhin das Reglement bereinigt, also
gleichsam die Gesetzgebung für die Zukunft, wo die Gene-
ralversammlung dem Verwaltungsrat die Anweisungen gibt,
wie er Entschädigungen auszurichten hat oder eben nicht.
Jetzt kommen wir zum spiegelbildlich zweiten Teil, zum Ver-
gütungsbericht.
Dieser Bericht wird im Nachhinein vom Verwaltungsrat an
die Generalversammlung erstattet und von dieser geneh-
migt. Dieser Bericht soll im Nachhinein überprüfen, ob das
Reglement eingehalten wurde oder nicht. Das soll die Gene-
ralversammlung überprüfen können. Damit das überprüft
werden kann, müssen in diesem Bericht bestimmte Daten in
schriftlicher Form ausgewiesen werden. Strittig ist nur, aber
immerhin die Frage, ob auch, wie gemäss der Mehrheit,
«alle Vergütungen, die höher sind als die niedrigste Vergü-
tung von Geschäftsleitungsmitgliedern», ausgewiesen wer-
den sollen.
Meine Minderheit beantragt Ihnen, diesen vorletzten Satz zu
streichen. Ich möchte also, dass diese Vergütungskatego-
rien nicht im Bericht enthalten sind. Warum das? Wir spre-
chen hier von Vergütungen, die irgendwo in der Unterneh-
mung anfallen können, meistens für Spezialisten oder Spe-
zialistinnen in ihren Bereichen. Das muss nicht im Finanzbe-
reich sein, das kann bei irgendwelchen hochspezialisierten
Personen der Fall sein. Wenn hier im Bericht vollständige
Transparenz geschaffen wird, wenn also für Einzelpersonen
irgendwelcher Art die Löhne im Einzelnen ausgewiesen wer-
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den, besteht eine doppelte Gefahr. Einerseits besteht die
Gefahr, dass Sie solche Menschen nicht mehr rekrutieren
können, weil Transparenz in diesen Bereichen international
gesehen völlig unüblich ist. Es ist auch nicht nötig, weil es
eben keine Leute sind, die mit der Geschäftsleitung betraut
sind. Es geht nicht um Löhne, die politischen Charakter ha-
ben und für die Öffentlichkeit brisant sind. Auf der anderen
Seite besteht die Gefahr, dass Sie in diesen Bereichen
durch die Transparenz neu eine ungute Lohnschraube nach
oben schaffen. Wenn hier überall Transparenz für Speziali-
sten geschaffen wird, ist für jeden Informatiker, Banker, Inge-
nieur usw. künftig klar, wer in der Branche mehr verdient als
er selber, und das treibt diese Gehälter gemäss Erfahrungen
in England und den USA in die Höhe. Transparenz wird also
zwar geschaffen, aber es wird genau das Gegenteil des ei-
gentlichen Ziels erreicht.
Ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag zuzustim-
men und diesen Satz zu streichen.

Huber Gabi (RL, UR): Bei meinem Minderheitsantrag geht
es um den vierten Satz von Buchstabe c. Die Minderheits-
fassung unterscheidet sich von der Mehrheitsfassung darin,
dass keine Abstimmung der Generalversammlung über den
Vergütungsbericht vorgesehen ist. Dahinter stecken nicht
etwa fundamentalistische Überlegungen oder Furcht vor den
Aktionären, sondern primär Praktikabilitätsgründe. Es spre-
chen nämlich viele Gründe gegen eine zwingende, verbindli-
che Abstimmung über den Vergütungsbericht. 
Weil dieser Bericht die Geschäftsleitungsvergütungen mit
umfasst, müsste die Generalversammlung zwingend über
diese abstimmen. Dies würde nicht nur zu einer Vermi-
schung der Zuständigkeiten und einer Verwässerung der
Verantwortlichkeit führen, sondern hätte auch grosse prakti-
sche Probleme zur Folge. Was geschähe, wenn die General-
versammlung den Vergütungsbericht ablehnte? Müssten
dann ausbezahlte Löhne wieder zurückgefordert werden?
Geschäftsleitungsmitglieder könnten wohl nur unter dem
Vorbehalt, dass die Generalversammlung den Vergütungs-
bericht genehmigt, eingestellt werden. Auch institutionelle
Investoren wie etwa Ethos lehnen deswegen eine verbindli-
che Abstimmung über den Vergütungsbericht ab. Teilweise
befürworten sie eine Konsultativabstimmung, Ethos ist auch
gegen eine Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht.
Ihrer Ansicht nach genügt eine verbindliche Abstimmung
über das Vergütungsreglement, wie das ja in Buchstabe b
auch vorgesehen ist. Interessanterweise enthielt in der Kom-
mission nicht einmal der SP-Antrag eine Abstimmung über
den Vergütungsbericht.
Wenn die Generalversammlung sowohl über das Vergü-
tungsreglement wie auch über den Bericht abstimmen muss,
besteht die Gefahr von widersprüchlichen Abstimmungser-
gebnissen. Die Generalversammlung kann ein Vergütungs-
system genehmigen, aber danach den Vergütungsbericht
über die Umsetzung des Vergütungssystems ablehnen. Eine
solche Situation würde sich auf die Führbarkeit von Unter-
nehmen höchst negativ auswirken.
Auch nach Auffassung der institutionellen Investoren dient
es der Sache nicht, wenn sich die Generalversammlung in
zu vielen Abstimmungen zur Entschädigungsfrage äussern
muss. Nach dem Antrag der Mehrheit zu Buchstabe c müss-
te sich die Generalversammlung viermal zu Entschädi-
gungsfragen äussern. Auch mit meinem Minderheitsantrag
käme es noch zu zwei Abstimmungen, eventuell drei, wenn
die Statuten auch die Abstimmung über die Vergütungen der
Geschäftsleitungsmitglieder vorsehen. Nachdem Konsultati-
vabstimmungen im heutigen Zeitgeist offenbar des Teufels
sind, ist die verbindliche Abstimmung dort vorzusehen, wo
sie am meisten bringt, und das ist nun einmal eindeutig beim
Vergütungsreglement. Das schlägt, ich habe es bereits er-
wähnt, auch Ethos vor. Die Generalversammlung hat damit
indirekt auch jedes Jahr die Möglichkeit, sich zu den im ver-
gangenen Jahr ausbezahlten Entschädigungen zu äussern,
ohne dass die Praktikabilität infrage gestellt würde. Möchte
eine Generalversammlung zudem weiter gehen, kann sie
sich, wie auch bereits gesagt, über die Statuten das Recht

einräumen, sich zur Gesamtsumme der Vergütungen für die
Geschäftsleitungsmitglieder zu äussern.
Ich ersuche Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen
und bei Buchstabe c den vierten Satz zu streichen.

Schwander Pirmin (V, SZ): Aufgrund der bisherigen Debatte
frage ich mich schon, warum wir dem Volk überhaupt einen
direkten Gegenvorschlag unterbreiten wollen. Wollen wir
den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land einfach
Sand in die Augen streuen? Ich mache drei Parteien in die-
sem Saal aus. Die einen wollen eine verwässerte Vorlage,
um die Minder-Initiative durchzubringen; so können sie sa-
gen, der Gegenvorschlag sei verwässert, deshalb sei die
Minder-Initiative besser. Die andern wollen eine verwässerte
Vorlage in der blauäugigen Hoffnung, so die Minder-Initiative
bekämpfen zu können. Die Dritten, die keinen direkten Ge-
genvorschlag machen wollen, sind wir von der SVP, weil, wie
wir sagen, die Minder-Initiative genügt, um dann auf Geset-
zesstufe agieren zu können. Glauben wir tatsächlich, auf
diese Art und Weise beim Stimmvolk das Vertrauen in Wirt-
schaft und Politik zurückgewinnen zu können? Ich glaube
kaum daran. Was nützen uns verwässerte Grundbestim-
mungen, wonach unverhältnismässige Boni verboten wer-
den sollen, auf Stufe Statuten aber gerade wieder durch die
Hintertür eingeführt werden können?
Wir von der SVP wollen dem Stimmvolk nicht Sand in die
Augen streuen. Wenn dem Stimmvolk schon ein direkter Ge-
genentwurf unterbreitet werden soll, dann wollen wir auch ei-
nen griffigen Gegenentwurf, der auch tatsächlich als Gegen-
entwurf gelten kann und nicht einfach nur fadenscheinig ist.
Alles andere ist nach unserer Meinung Schaumschlägerei.
Es ist nicht so, dass unsere Anträge zur Unzeit kommen, wie
Herr Kollege Vischer gemeint hat. Wenn wir das Aktienrecht
schon in die Bundesverfassung schreiben wollen, dann eben
klar, prägnant und unmissverständlich. Dem genügen die
Anträge Schwander. Es reicht eben gerade nicht, dass die
Generalversammlung jährlich über den Vergütungsbericht
abstimmen kann, wie die Mehrheit dies bei Buchstabe c will.
Vielmehr muss dem Aktionär auch offengelegt werden, wel-
che anderen Leistungen die Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung erhalten. Andere Leistungen sind
zum Beispiel Darlehen, Kredite und Guthaben, welche zu
nichtmarktüblichen Bedingungen Verwaltungsräten und Ge-
schäftsleitungsmitgliedern gewährt werden. In diesem Zu-
sammenhang mit anderen Leistungen wie Darlehen und
Krediten sind auch allfällige Mandate bei anderen Gesell-
schaften von grosser Bedeutung. Meine zwei Anträge schaf-
fen in diesen Fragen Transparenz, und ich bitte Sie darum,
sie entsprechend auch zu unterstützen.
Alle Anträge, welche Einzellöhne ausgewiesen haben wol-
len, lehnen wir ab. Denn damit würden die Löhne in die Hö-
he getrieben; das wissen wir bereits aus vergangenen Zei-
ten. Wenn Einzellöhne bekanntwerden, kommen die Leute
und sagen: Ich will einen gleich grossen Lohn. Das nützt
nichts. Im Gegenteil: Eine solche Offenlegung von Einzellöh-
nen würde nämlich gerade dem Ziel entgegenwirken, das
wir haben, nämlich Lohnexzesse zu verhindern. Es ist wich-
tig, dass die Aktionäre über die Gesamtsumme abstimmen
können, aber nicht über Einzellöhne.
Zu den vorliegenden Anträgen: Wir empfehlen Ihnen in er-
ster Linie, dem Antrag Loepfe zu folgen, weil er die Abstim-
mung über die Einzellöhne der Geschäftsleitungsmitglieder
verhindern will, wie ich dies vorhin ausgeführt habe. Falls
der Antrag Loepfe nicht durchkommt, unterstützen wir den
Antrag der Minderheit I (Bischof). Wenn dieser nicht durch-
kommt, unterstützen wir den Antrag der Minderheit II (Hu-
ber), denn sie will den Satz streichen: «Ausgewiesen wer-
den ferner alle Vergütungen, die höher sind als die
niedrigste Vergütung von Geschäftsleitungsmitgliedern.»
Diesen Satz der Mehrheitsfassung möchten wir auf jeden
Fall streichen.

Hochreutener Norbert (CEg, BE):  Ich weiss nicht, Herr
Schwander, warum Sie jetzt hier zur Generalattacke ausge-
holt haben. Es geht hier eigentlich nur um einen Detailpunkt,
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um einen wichtigen Punkt zwar, aber nicht um den wichtig-
sten Punkt der Vorlage.
Ich bitte Sie im Namen der CVP/EVP/glp-Fraktion, den An-
trag der Minderheit I (Bischof) zu unterstützen. Herr Bi-
schof – nur damit das jetzt klar ist – will einen Satz streichen,
nämlich den Satz, wonach alle Vergütungen, die höher sind
als die niedrigste Vergütung von Geschäftsleitungsmitglie-
dern, ausgewiesen werden müssen. Er will nur diesen Satz
streichen, im Unterschied zum Antrag der Minderheit II (Hu-
ber).
Die Version der Mehrheit, mit dem erwähnten Satz, würde
dazu führen, dass gewisse Spezialisten, die mehr verdienen
als Leute in der Geschäftsleitung, ihre Löhne zwingend pu-
blizieren müssten. Es ist nun einmal so, dass gute Speziali-
sten mehr verdienen können als Geschäftsleitungsmitglie-
der. Das sollte doch auch im Sinne der Stärkung der
Spezialität einer Firma möglich sein, ohne dass man das
gleich im Bericht veröffentlichen muss. Das ist nicht nötig,
denn die Löhne, um die es hier geht, sind ja nicht im Fokus
der öffentlichen Kritik; das sind andere Löhne, die wollen wir
ja publizieren.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit I (Bischof) zu fol-
gen.
Wenn Sie der Mehrheit folgen, zeigt sich auch – Herr Bischof
hat ja darauf hingewiesen –, dass eine Veröffentlichung die-
ser Spezialistensaläre nur zu einem allgemeinen Anstieg der
Löhne in diesem Segment führen würde. Das ist in den USA
so, das ist in England so. Man sieht dann, wie viel der Spe-
zialist in der anderen Firma verdient, und will dann den glei-
chen Lohn usw. Das liegt ja fast auf der Hand.
Beim Antrag Bäumle haben wir von der CVP/EVP/glp-Frak-
tion Stimmfreigabe beschlossen, weil hier die Meinungen
auseinandergehen. Den Antrag der Minderheit II (Huber)
lehnt die CVP/EVP/glp-Fraktion ab. Wir wollen, dass die Ge-
neralversammlung über den Bericht abstimmen kann.
Ich bitte Sie, meinen Empfehlungen zu folgen.

Loepfe Arthur (CEg, AI): Ich spreche vor allem zu den Ver-
gütungen an die Geschäftsleitung. Ich sehe bei der jetzt vor-
gesehenen Regelung ein Problem: Gemäss Artikel 122 Ab-
satz 1bis Buchstabe a, über den wir entschieden haben, ent-
scheidet die Generalversammlung über die Gesamtsumme
der Vergütungen an die Geschäftsleitung; das ist auch rich-
tig so. In Artikel 122 Absatz 1bis Buchstabe c geht es jetzt
um den Vergütungsbericht. In diesem Vergütungsbericht sol-
len nun aber die Einzelvergütungen an die Geschäftslei-
tungsmitglieder aufgeführt und von der Generalversamm-
lung genehmigt werden. Da stelle ich die Frage: Was ma-
chen Sie mit den Gehältern gewisser Mitglieder der Ge-
schäftsleitung, wenn die Generalversammlung diesen Ver-
gütungsbericht ablehnt?
Vor allem aber ist diese Regelung nicht stufengerecht. Was
für den Verwaltungsrat richtig ist, ist für die Geschäftsleitung
falsch. Es ist richtig, dass die Generalversammlung, die ja
den Verwaltungsrat wählt, auch sagt, was die einzelnen Mit-
glieder des Verwaltungsrates verdienen sollen. Es ist aber
falsch, wenn die Generalversammlung sagt, was die einzel-
nen Geschäftsleitungsmitglieder zu verdienen haben, denn
gemäss der Führungsstufe ist es ja so: Wenn die General-
versammlung dem Verwaltungsrat nicht zu viel gibt, dann
gibt auch der Verwaltungsrat der Geschäftsleitung nicht zu
viel. Hätten wir diese Regelung im Gesetz, dann würden wir
heute nicht über diese Probleme diskutieren. Dazu kommt
noch: Die Veröffentlichung der Einzelvergütungen an die Mit-
glieder der Geschäftsleitung treibt die Löhne hoch. Das
weiss man, das ist menschlich, das ist nun einmal so; es
wurde jetzt auch schon oft gesagt. Diese Offenlegung der
Einzelvergütungen an die Geschäftsleitungsmitglieder im
Vergütungsbericht ist nicht nötig und nicht zweckmässig. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen.

Vischer Daniel (G, ZH): Wir sind hier beim Vergütungsbe-
richt. Das ist eine wichtige Bestimmung, aber es ist keine der
drei, vier zentralen Bestimmungen dieses direkten Gegen-
vorschlages. Insofern habe ich, ehrlich gesagt, den Rund-

umschlag von Herrn Schwander gerade bei diesem Punkt
nicht ganz begriffen. Ich bin auch nicht ganz drausgekom-
men, was er jetzt eigentlich will. Will er ein kerniges Gesetz,
das Boni infrage stellt und das durchzieht? Oder will er ein-
mal dies und einmal das? Ich vermute, dass er Letzteres
will.
Es gibt zwei Minderheitsanträge: Die Minderheit I (Bischof)
will nicht, dass die Vergütungen, die höher sind als die nied-
rigste Vergütung von Geschäftsleitungsmitgliedern, Inhalt
dieses Berichtes sind. Die Minderheit II (Huber) will nicht,
dass das Ganze von der Generalversammlung verabschie-
det wird.
Zum Antrag der Minderheit I: Das Argument ist jetzt plötz-
lich, Transparenz treibe die Löhne in die Höhe. Das ist ei-
gentlich ein erstaunliches Argument. Ihr Argument, Herr Bi-
schof, war ja bislang, Marktwirtschaft sei an sich transpa-
rent. Alle Löhne, die ausbezahlt würden, seien per se markt-
wirtschaftlich, nur deswegen würden sie bezahlt. Wenn ich
Ihren Reden folge, habe ich indessen das Gefühl: Je gehei-
mer die Löhne und Boni, desto mehr Wirkung nach unten,
desto mehr Marktwirtschaft. Das geht irgendwie nicht auf. In
diesem Sinne ist es nicht einsichtig, warum die Transparenz
nicht weiter gehen soll, nämlich erstens beim Verwaltungsrat
und bei den Geschäftsleitungsmitgliedern und zweitens
auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit höheren Sa-
lären in einem Unternehmen. Herr Bäumle hat das Problem
der Investmentbanker angesprochen. Es gibt eben auch
nicht zu rechtfertigende Löhne von Spezialisten und Spezia-
listinnen, die infrage zu stellen sind.
Nun sind wir in der Mehrheit milde. Wir wollen ja nur einen
harmlosen Vergütungsbericht, und dieser Vergütungsbericht
soll der Generalversammlung vorgelegt werden. Ich bin froh,
dass Frau Huber die Stiftung Ethos entdeckt hat, und zwar
als Massstab für ihre eigene ethische Beurteilung des gan-
zen Aktienrechts. Ethos sagt, es solle nur eine fakultative
Abstimmung geben, mit dem Argument: Wenn es eine obli-
gatorische Abstimmung gäbe, müssten ja Löhne usw. zu-
rückbezahlt werden. Das ist aber nicht der Fall. Es wird ein
Vergütungsbericht vorgelegt. Er enthält die Angaben ge-
mäss Antrag der Mehrheit. Dann entscheidet die General-
versammlung: Ist das im Sinne dieser Unternehmung? Stim-
men wir dem zu, auch in Bezug auf die prospektive Wirkung
dieses Berichtes? Oder sagen wir: «Njet, so nicht!», weil da
mit der Giesskanne hantiert wurde, weil da ungerechtfertigte
Löhne ausbezahlt wurden? Dann sagen wir Nein, damit der
Verwaltungsrat gezwungen ist, ab sofort eine Wende einzu-
leiten.
Warum das ethisch nicht gerechtfertigt sein soll, ist mir
schleierhaft. Mit diesem Instrument hat die Generalver-
sammlung tatsächlich die Möglichkeit der Mitbestimmung
und der indirekten Mitausgestaltung der ganzen Salärstruk-
tur. Letztlich stimmt ja dann die Generalversammlung über
eine Gesamtstruktur ab, und sie sagt, ob sie diese weiterhin
will oder ob sie fürderhin eine andere will. Genau darum
geht es bei dieser Fassung der Mehrheit, und genau hier will
die Minderheit II (Huber) eigentlich die Vorlage abschwä-
chen.
Herr Schwander, ich nehme Sie beim Wort: Stimmen Sie am
Schluss der Minder-Initiative zu, sorgen Sie dafür, dass mit
dem Gegenvorschlag beides zur Abstimmung kommt! Wir
zusammen werden der Minder-Initiative zum Durchbruch
verhelfen.

Fluri Kurt (RL, SO): Wir empfehlen Ihnen, die Anträge der
Minderheiten I (Bischof) und II (Huber) anzunehmen.
Beim Minderheitsantrag I können wir uns der Argumentation
des Minderheitssprechers und des Sprechers seiner Frak-
tion anschliessen. Auch wir sind der Meinung, dass tatsäch-
lich Spezialisten eine höhere Entschädigung sollen erhalten
dürfen und auch können als die Mitglieder der Geschäftslei-
tung und dass mit dieser Transparenz eben auch eine Spi-
rale nach oben in Gang gesetzt werden könnte. Wir hätten
damit eine weitere Illusion dieser Initiative bzw. leider auch
des direkten Gegenvorschlages realisiert. Es ist eine Illu-
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sion, dass Transparenz dem Ziel der Initiative und des Ge-
genvorschlages dient; das tut sie in Tat und Wahrheit nicht.
Wir sind aber auch der Meinung, dass eine Abstimmung
über den Vergütungsbericht nicht sinnvoll ist, und bitten Sie
deshalb, die Minderheit II zu unterstützen. Tatsächlich, was
passiert, wenn diese Abstimmung negativ ausfällt? Es gibt
einen Widerspruch, es gibt Auslegungsprobleme, und das ist
nicht die Mitbestimmung, die vorhin Herr Kollege Vischer er-
wähnt hat. Eine Mitbestimmung wäre anders. Eine Mitbe-
stimmung würde heissen, dass mit einer Ablehnung des Be-
richtes die Entschädigungen nicht genehmigt würden. Aber
das ist nicht eine Genehmigungsabstimmung, die wir haben,
das ist eine Missbilligungsabstimmung, wenn Sie so wollen.
Es weckt also eine weitere Illusion. Es ist ein deklaratori-
scher Ballast.
In der Logik der beiden Minderheitsanträge möchten wir Ih-
nen ferner empfehlen, die beiden Anträge Bäumle und Rob-
biani abzulehnen. Sie sind Verschlimmerungen des dritten
Satzes, den wir eben mit der Minderheit I ablehnen möchten.
Der Antrag Loepfe hat natürlich in der Kommission noch
nicht vorgelegen. Aber er ist Teil der Logik, dass eben die In-
dividualisierung der Entschädigung auch eine Spirale nach
oben in Gang setzen kann, und so möchten wir Sie bitten,
den Antrag Loepfe zu unterstützen.
Die Anträge Schwander zu den Buchstaben cbis und cter
lehnen wir ab. Es sind weitere Detaillierungen einer Verfas-
sungsbestimmung, die so nicht angebracht sind.
Zusammengefasst bitten wir Sie also, die Minderheiten I (Bi-
schof) und II (Huber) und den Antrag Loepfe zu unterstüt-
zen.

Daguet André (S, BE): Einleitend möchte ich noch etwas zu
den Ausführungen und Argumenten von Herrn Schwander
zum Gegenvorschlag und zum Sinn dieses Gegenvorschla-
ges sagen. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass er jetzt zu
sagen versucht, es gebe verschiedenste Gruppen, die sich
für eine Verbesserung geeinigt hätten. Ich stelle einfach fest,
dass wir uns für ein Konzept entschieden haben: Initiative
vors Volk, zusammen mit einem direkten Gegenvorschlag.
Ich möchte nochmals unterstreichen, dass selbstverständ-
lich der Inhalt der Initiative logischerweise nicht identisch ist
mit dem Inhalt des Gegenvorschlages, wenn er dann berei-
nigt sein wird. Aber es ist ja ein Konzept der direkten Demo-
kratie, dass wir sagen können: Wir wollen, dass diese Initia-
tive vors Volk kommt, und gleichzeitig gibt es einen Gegen-
vorschlag. Dass die SP nicht die gleiche Sicht wie die bür-
gerlichen Parteien hat, die für diesen direkten Gegenvor-
schlag sind, ist ja klar und nachvollziehbar, deshalb verstehe
ich die Argumentation von Herrn Schwander nicht. Es ist
kein Einheitsblock, das haben wir nie gesagt, sondern wir
haben uns in diesem Saal mit einer Mehrheit darauf geei-
nigt, dass wir diese Abstimmung über die Initiative wollen,
und zwar rasch. Das ist das Element.
Nun zur Frage dieser bestehenden Minderheiten: Wir unter-
stützen klar die Mehrheit der Kommission und beantragen
Ablehnung sowohl des Minderheitsantrages I (Bischof) als
auch des Minderheitsantrages II (Huber). Es ist jetzt ausrei-
chend dargelegt worden, es geht um zwei Elemente: Es
geht um die höheren Vergütungen ausserhalb der Organe
selber, also Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beirat. Die
zweite Frage – es ist die Minderheit II, die das will – ist, ob
die Generalversammlung über den Vergütungsbericht ab-
stimmt, ja oder nein. Das sind die zwei zentralen Fragen.
Beim Antrag der Mehrheit ist vorgesehen, dass ferner alle
Vergütungen ausgewiesen werden sollen, die höher sind als
die niedrigste Vergütung von Geschäftsleitungsmitgliedern.
Bekanntlich müssen diese Angaben nicht zwingend die
höchsten in der Geschäftsleitung ausbezahlten Entschädi-
gungen ausweisen, wie wir gerade in diesen Tagen bei der
Information vonseiten der UBS über die ausbezahlten Boni
erfahren haben. Wenn wir die Frage der Abzockerei in den
Griff bekommen wollen, ist es deshalb sehr wichtig, dass im
Vergütungsbericht auch die höchsten Vergütungen ausser-
halb der genannten Organe offengelegt werden, damit die
Transparenz gewährleistet ist. Ich kann einfach nicht nach-

vollziehen, wie man das Argument aufrechterhalten kann,
die Offenlegung der einzelnen Vergütungen werde nur zu
noch höheren Entschädigungen führen. Das ist doch etwas
an den Haaren herbeigezogen!
Wir lehnen deshalb sowohl den Antrag der Minderheit I als
auch jenen der Minderheit II ab, und wir unterstützen den
Antrag Robbiani, weil es sinnvoll ist, dass das Verhältnis zwi-
schen dem Medianlohn der Angestellten und der höchsten
Vergütung in der Geschäftsleitung dargelegt wird.
Nur noch ein Wort zum Antrag Loepfe: Dieser Antrag geht
sogar hinter die geltende Regelung zurück – so ist es, Herr
Loepfe! Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt im Aktienrecht
diesen Schritt machen.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich äussere mich
zuerst zum Antrag der Minderheit I (Bischof) zu Artikel 122
Absatz 1bis Buchstabe c und zu den Einzelanträgen, die
diese Bestimmung betreffen.
Das Ziel des direkten Gegenvorschlages und der Einzelan-
träge, dass hohe Vergütungen offengelegt werden müssen,
ist zwar an sich unterstützenswert, aber bei internationalen
Verhältnissen und Konzernstrukturen kaum durchsetzbar;
da sind wir uns wohl einig. Die Regel gemäss Gegenvor-
schlag betrifft ja nur Vergütungen innerhalb der betroffenen
juristischen Person. Alle Personen, die formell von einer
Tochtergesellschaft angestellt sind, werden nicht erfasst. Die
Transparenzvorschrift erfasst Konzernverhältnisse nicht.
Zudem ist nicht ganz klar, wer dann als Vergütungsemp-
fänger gelten soll. Es könnten beispielsweise auch  Erbrin-
ger anderer Dienstleistungen, z. B. Berater, darunterfallen.
Ich empfehle Ihnen daher, die entsprechenden Einzelan-
träge abzulehnen und den Antrag der Minderheit I zu unter-
stützen. 
Ich komme zum Antrag Loepfe. Herr Nationalrat Daguet hat
eben darauf hingewiesen: Dieser Antrag würde weniger weit
als das geltende Recht gehen, das ja zumindest die Offenle-
gung des Gesamtbetrages für die Geschäftsleitung und des
höchsten auf ein Mitglied entfallenden Betrages unter Nen-
nung des Namens und der Funktion vorsieht. Wir würden
also hinter diese heute geltende Bestimmung zurückgehen.
Dies erscheint mir in der aktuellen politischen Lage nicht der
richtige Ansatz zu sein. Ich bitte Sie daher, diesen Antrag
abzulehnen.
Ich verstehe auch die vehemente Unterstützung dieses An-
trages durch Herrn Nationalrat Schwander nicht. Ich nehme
natürlich nicht in Anspruch, alle Gedankengänge nach-
vollziehen zu können; aber hier verstehe ich Herrn Schwan-
der wirklich nicht, weil dieser Antrag ja hinter das geltende
Recht und im Übrigen auch hinter den indirekten Gegenvor-
schlag gemäss Zusatzbotschaft des Bundesrates zurück-
geht. 
Damit komme ich noch zum Antrag Schwander für einen Ab-
satz cbis: Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Er ist
nicht notwendig. Herr Nationalrat Schwander, Sie kennen
den heute geltenden Artikel 663bbis OR. Diese Bestimmung
sieht bereits heute viel detailliertere Regelungen vor, als Sie
sie jetzt beantragen. Zudem wollen Sie dies auf Ver-
fassungsstufe regeln. Ich denke, dass das keinen Sinn
macht.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Es ist zum Ersten so: Vorliegend beraten wir bei Lite-
ra c den Vergütungsbericht, das heisst, der Generalver-
sammlung wird über die bezahlten Vergütungen Rechen-
schaft abgelegt, und zwar wird gemäss Antrag der Mehrheit
der an jedes einzelne Mitglied der Organe ausgerichtete Be-
trag offengelegt. Wir holen damit nach, was die Aktien-
rechtsrevision von 2005 unterlassen hat. Wir wollen hier klar
eine Transparenz über den individuellen Lohn. Der Mehr-
heitsantrag geht auch weiter als die Abzocker-Initiative. Der
Antrag Loepfe hingegen, der die Lohntransparenz wieder
einschränken will, geht hinter das geltende Recht zurück,
wie Herr Daguet und Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf er-
wähnt haben. Wir haben heute auch bei der Geschäftslei-
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tung die Transparenz über den individuellen Lohn in Bezug
auf den höchsten bezahlten Lohn.
Herr Schwander, Sie unterstützen jetzt den Antrag Loepfe;
das erstaunt mich schon sehr, es geht ja um die Revision,
die der vormalige Bundesrat Blocher begleitet und vehement
unterstützt hat. Wie können Sie also jetzt diese Bestim-
mung, die bereits gilt, wieder aushebeln wollen, indem Sie
diesen Antrag unterstützen?
Zum Zweiten: Die Mehrheit will auch, dass die Vergütungen
an weitere Mitarbeitende aufgeführt werden, die höher lie-
gen als das tiefste Gehalt eines Geschäftsleitungsmitglieds.
Mit dieser Bestimmung wollen wir erreichen, dass exorbi-
tante Löhne tatsächlich offengelegt werden, wie sie z. B. bei
Investmentbankern vorgekommen sind oder immer noch
vorkommen. Das entspricht ja durchaus auch dem Anliegen,
das Herr Bäumle vorgebracht und hier mit einem Antrag zur
Debatte gestellt hat. Ich denke deshalb, Herr Bäumle, dass
Ihr Antrag hier implizit enthalten ist: Sie verlangen, dass der
höchste Lohn in Bezug auf den durchschnittlichen Lohn der
Geschäftsleitung ausgewiesen werde; hier ist es der höch-
ste Lohn in Bezug auf den tiefsten Lohn eines Geschäftslei-
tungsmitglieds. Aber das ist ja wirklich ein Detail. Ich glaube,
es geht uns allen um den Grundsatz.
Schliesslich soll die Generalversammlung über alles be-
schliessen. Das wird jetzt von der Minderheit II (Huber) an-
gefochten. Sie sagt, es sei unklar, was für eine Wirkung ein
solcher Beschluss hätte. Ich denke, es ist so, wie Herr Vi-
scher gesagt hat: Es ist ganz klar eine deklaratorische Mei-
nungsäusserung der Generalversammlung, die selbstver-
ständlich in Bezug auf die künftigen Entschädigungen
Signalwirkungen haben wird.
Die Minderheit I (Bischof) wiederum will die individuelle
Lohntransparenz der höheren Entschädigungen nicht; sie
will diesen Satz streichen. Herr Bischof, Sie sagen, diese
Transparenz würde die Lohntreiberei anheizen, das heisst,
es würde die Löhne noch mehr in die Höhe jagen. Mit die-
sem Argument könnten Sie gegen jede Lohntransparenz
sein. Ich behaupte jetzt aufgrund der Erfahrungen in der
Schweiz mit der Lohntransparenz, dass erst diese Transpa-
renz überhaupt die Diskussion über die exorbitanten Ent-
schädigungen ausgelöst hat. Sie war z. B. auch Anlass für
die Initiative, über die wir hier beraten, die Abzocker-Initia-
tive.
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. Der Antrag Bischof
wurde in der Kommission sehr knapp abgelehnt, nämlich
mit 10 zu 10 Stimmen bei 5 Enthaltungen mit dem Stichent-
scheid der Präsidentin. Der Antrag Huber, der keinen Be-
schluss der Generalversammlung will, weil dies Unklarheiten
schaffe, wurde mit 12 zu 6 Stimmen bei 8 Enthaltungen klar
abgelehnt.
Der Antrag Robbiani lag der Kommission nicht vor. Er will
eine zusätzliche Transparenz in Bezug auf die Lohnspanne
im Betrieb. Darüber werden Sie nachher zu befinden haben.
Zum Antrag Schwander habe ich mich bereits geäussert; er
lag der Kommission auch nicht vor. Ich ersuche Sie, diesen
Antrag abzulehnen.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: A la lettre précé-
dente, nous avons fixé les règles qui concernent le règle-
ment des rémunérations. Avec la lettre c, nous attaquons le
rapport sur les rémunérations, qui doit être soumis au vote
de l'assemblée générale, de sorte à indiquer aux actionnai-
res si le règlement a été – et dans quelle mesure – observé
et respecté.
Cette disposition prévoit que le rapport contienne l'indication
du montant global des rémunérations versées aux membres
du conseil d'administration, de la direction et du conseil con-
sultatif. Le rapport devra également préciser toutes les in-
demnités dont le montant est supérieur à celui de la plus pe-
tite indemnité perçue par un membre de la direction. C'est
sur le degré de transparence requise à inscrire dans la
Constitution que différents points de vue ont été exprimés;
ce sont les propositions de minorité sur lesquelles vous de-
vrez vous prononcer.

Il y a d'abord la minorité I (Bischof), qui estime que l'indica-
tion individualisée des salaires a généralement pour effet –
la jalousie humaine étant l'énergie la plus renouvelable qui
soit – de tirer les salaires vers le haut et que, comme la pré-
occupation majeure des auteurs de l'initiative «contre les ré-
munérations abusives» est précisément d'éviter un phéno-
mène de salaires trop élevés, cette disposition, qui vise à
améliorer la transparence, susciterait en définitive une aug-
mentation des revendications et donc des salaires qui irait à
fins contraires. La proposition défendue par la minorité I n'a
été combattue que par une très courte majorité au sein de la
commission.
Ensuite, d'autres propositions – la proposition Loepfe, par
exemple – admettent le principe d'indication des montants
alloués individuellement, mais uniquement pour les rémuné-
rations des membres du conseil d'administration et donc pas
pour celles de la direction.
Une autre proposition – la proposition Robbiani – apporte un
détail au texte en mentionnant «notamment le rapport entre
le salaire médian des employés et la rémunération la plus
élevée au sein de la direction».
La proposition Bäumle définit un autre critère: celui de la
«synthèse des indemnités dont le montant est supérieur à
celui de l'indemnité moyenne perçue par les personnes
chargées de la gestion».
La proposition Schwander introduisant une lettre cbis vise à
créer une autre transparence. Cette fois, il ne s'agit pas de
l'indication des montants alloués individuellement mais de
faire figurer dans l'annexe des comptes annuels «tous les
prêts, crédits et avoirs en cours consentis aux membres en
fonction du conseil d'administration, de la direction et du
conseil consultatif à des conditions qui ne sont pas confor-
mes à la pratique du marché» et par lesquels ces membres
seraient avantagés.
La proposition Schwander introduisant une lettre cter définit
que «la société est tenue d'indiquer, dans l'annexe aux
comptes annuels, les mandats que les membres du conseil
d'administration exercent au sein d'autres entreprises et so-
ciétés».
Chacune de ces propositions élabore une méthode particu-
lière reflétant une préoccupation propre. La majorité de la
commission vous recommande d'adopter sa version.

Art. 122 Abs. 1bis Bst. c erster Satz
Art. 122 al. 1bis let. c première phrase

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 122 Abs. 1bis Bst. c zweiter Satz
Art. 122 al. 1bis let. c deuxième phrase

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3810)
Für den Antrag Loepfe ... 107 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 68 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3811)
Für den Antrag Robbiani ... 65 Stimmen
Dagegen ... 113 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. c dritter Satz
Art. 122 al. 1bis let. c troisième phrase

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3812)
Für den Antrag der Mehrheit ... 123 Stimmen
Für den Antrag Bäumle ... 52 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3818)
Für den Antrag der Minderheit I ... 119 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 61 Stimmen
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Art. 122 Abs. 1bis Bst. c vierter Satz
Art. 122 al. 1bis let. c quatrième phrase

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3814)
Für den Antrag der Minderheit II ... 92 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 88 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. cbis – Art. 122 al. 1bis let. cbis

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3815)
Für den Antrag Schwander ... 56 Stimmen
Dagegen ... 124 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. cter – Art. 122 al. 1bis let. cter

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3817)
Für den Antrag Schwander ... 62 Stimmen
Dagegen ... 117 Stimmen

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. d
Antrag der Mehrheit
d. Mitglieder des Verwaltungsrates und mit der Geschäfts-
führung befasste Personen und Mitglieder des Beirates sind
zur Rückerstattung von Leistungen der Gesellschaft ver-
pflichtet, soweit diese in einem Missverhältnis zur erbrachten
Gegenleistung stehen. Die Generalversammlung kann be-
schliessen, dass die Gesellschaft die Klage erhebt.

Antrag der Minderheit
(Markwalder Bär, Huber, Brunschwig Graf, Fluri, Kaufmann,
Moret, Reimann Lukas, Schwander)
d. ... verpflichtet, soweit diese in einem offensichtlichen
Missverhältnis zur ...

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. d
Proposition de la majorité
d. Les membres du conseil d'administration, les personnes
chargées de la gestion et les membres du conseil consultatif
sont tenus de rembourser les prestations que la société leur
a octroyées et qui sont en disproportion avec la contre-
prestation fournie. L'assemblée générale peut décider que la
société intente une action en justice.

Proposition de la minorité
(Markwalder Bär, Huber, Brunschwig Graf, Fluri, Kaufmann,
Moret, Reimann Lukas, Schwander)
d. ... qui sont en disproportion évidente avec la ...

Markwalder Bär Christa (RL, BE):  Diese Bestimmung sta-
tuiert die Rückerstattungsklage, wie wir sie bereits auf Ge-
setzesstufe in Artikel 678 des Obligationenrechtes kennen,
auf Verfassungsstufe. Mit dieser Bestimmung soll ermöglicht
werden, dass ausbezahlte Vergütungen wieder zurückgefor-
dert werden können, wenn Leistung und Gegenleistung in
einem Missverhältnis stehen. Die Generalversammlung
kann eine entsprechende Klage beschliessen.
Mit meinem Minderheitsantrag fordere ich, dass das Ele-
ment der Offensichtlichkeit des Missverhältnisses zwischen
Leistung und Gegenleistung nach wie vor eine Vorausset-
zung für die Rückerstattungsklage sei. Die richterliche Kon-
trolle von Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsentschädi-
gungen soll sich auf gravierende Wertdisparitäten beschrän-
ken und damit bei Missbräuchen greifen und nicht einen un-
definierten Ermessensspielraum haben.
Die Minder-Initiative enthält übrigens keine neuen Bestim-
mungen über die Rückerstattungsklage. Hingegen hat der
Bundesrat in seinen beiden Botschaften Modifizierungen an
der heutigen Bestimmung im Obligationenrecht vorgenom-
men. Mit der Aufnahme dieser Bestimmung in die Verfas-
sung signalisieren auch wir Entgegenkommen gegenüber
diesem Anliegen, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass

das Element der Offensichtlichkeit für eine Rückerstattungs-
klage erhalten bleibt.
Im Sinne der Rechtssicherheit in der Schweiz bitte ich Sie,
meinen Minderheitsantrag zu unterstützen.

Sommaruga Carlo (S, GE): Au nom du groupe socialiste, je
vous invite à soutenir la proposition de la majorité.
La lettre d de l'article 122 alinéa 1bis introduit l'obligation de
rembourser les prestations excessives touchées par les
membres du conseil d'administration, les personnes char-
gées de la gestion et les membres du conseil consultatif
lorsqu'il y a disproportion avec la contre-prestation fournie. Il
s'agit là d'un instrument indispensable et efficace pour sanc-
tionner les versements abusifs découverts seulement a pos-
teriori. Il s'agit aussi du seul moyen efficace pour une société
de récupérer une partie de la substance économique que
des dirigeants ont détournée de manière indue à leur profit
personnel.
Monsieur Minder lui-même a rappelé devant la commission
le cas choquant de Monsieur Mario Corti, CEO de la défunte
Swissair, qui avait touché à son engagement 12,5 millions
de francs, ce qui correspondait à cinq ans de salaire, mais le
contrat effectif dura environ un an. Aucune obligation légale
de remboursement n'existant, aucune autorité n'avait pu exi-
ger une quelconque restitution de la prestation indue, Swis-
sair ayant quant à elle renoncé à solliciter le rembourse-
ment.
Il convient de souligner que l'obligation de restituer est une
forme légale qui est déjà connue du droit suisse. Par ailleurs,
le Conseil fédéral lui-même, dans sa révision du droit des
actionnaires, a proposé une telle institution légale.
La différence entre la majorité et la minorité réside dans les
conditions de remboursement; en effet, la majorité se veut
plus stricte. Pour elle, il suffit qu'une disproportion existe en-
tre la prestation et la rémunération pour imposer le rembour-
sement. En se tenant à la simple notion de «disproportion»,
le texte de la loi est clair. La minorité Markwalder Bär veut af-
faiblir la portée de cette obligation en introduisant la notion
de «disproportion évidente». Or ce qui est «évident» n'est
pas évident. Là s'introduit naturellement la question de la
subjectivité, malgré les dénégations de ma collègue depuis
sa place! D'une certaine manière, cette formulation subjec-
tive de la minorité sera chaque fois l'objet de discussions et
fera ensuite l'objet de contestations.
La minorité a clairement comme objectif de réduire les cas
d'obligation de restitution des prestations reçues à tort, par-
ce qu'il n'y a pas de contre-prestation effective. Derrière les
arguties juridiques de praticabilité, la minorité tente, comme
je l'ai dit tout à l'heure, de rendre l'obligation constitutionnelle
de rembourser sans portée réelle.
Pour éviter que l'obligation de rembourser ne reste qu'une
déclaration d'intention sans force, il convient que la règle
constitutionnelle soit claire et stricte. Si nécessaire, la con-
crétisation à l'échelle de la loi permettra d'être plus précis et
de définir ainsi ce qu'est une disproportion, si cela n'est pas
encore clair dans la tête du législateur!
Je vous invite donc à suivre la majorité.

Markwalder Bär Christa (RL, BE): Herr Sommaruga, wenn
Sie fragen, was «offensichtlich» bedeutet, möchte ich Ihnen
die Gegenfrage stellen: Was bedeutet für Sie ein Missver-
hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung?

Sommaruga Carlo (S, GE): Vous avez effectivement raison
d'indiquer que c'est aussi une notion qui peut être interpré-
tée. Mais, lorsque vous combinez deux notions à interpréter,
cela double, voire quadruple, les difficultés d'interprétation. Il
convient donc d'en rester à une seule notion très claire qui
permet ensuite d'avoir une appréciation qui peut s'appliquer
à toutes les sociétés.
Alors, si on précise «évidente», cela peut être encore plus
difficile. Pour qui est-ce évident? Pour celui qui reçoit la
prestation? Pour la société? Pour un tiers? Ce terme intro-
duit un élément de subjectivité qui rend les choses beau-
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coup plus incertaines, moins transparentes et, surtout, qui
rend impraticable la mise en oeuvre de la restitution. 

Heer Alfred (V, ZH): Die SVP-Fraktion wird den Minderheits-
antrag Markwalder Bär unterstützen. Wir sind der Meinung,
dass es sich hier sicherlich nicht um den zentralen Teil die-
ser Vorlage handelt. Aber wir denken, dass der Einschub
des Wortes «offensichtlich» sinnvoll ist, weil damit sicherge-
stellt ist, dass nicht einfach willkürlich geklagt wird. Es ist
klar, dass es interpretationsbedürftig ist, aber wenn nur das
Wort «Missverhältnis» ohne «offensichtlich» steht, so öffnet
das für Klagen Tür und Tor, da man ja immer ein Missver-
hältnis vermuten kann. Das Wort «offensichtlich» drückt
doch aus, dass es eigentlich ein klares Missverhältnis sein
muss.
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals darauf hin-
weisen, dass auch diese Bestimmung nur sinnvoll ist bezie-
hungsweise der entsprechende Tatbestand nur geahndet
werden kann, wenn wir zusätzlich Strafbestimmungen ein-
führen, wie dies der Antrag Schwander vorsieht, den wir
später behandeln werden. Es hängt also damit zusammen,
dass man – wenn man schon klagt – auch Strafbestimmun-
gen folgen kann.
Wir bitten Sie, den Antrag der Minderheit Markwalder Bär
anzunehmen sowie dann den Antrag Schwander zu Buch-
stabe i, der vom Gesetzgeber verlangt, dass für Verstösse
Strafbestimmungen erlassen werden.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Entgegen der Annahme meines
Vorredners haben wir hier eine Kernbestimmung des direk-
ten Gegenvorschlages vor uns. Die Rückforderungsklage,
die wir hier neu einführen, ist eben einer der wichtigen
Zähne dieses Gegenvorschlages, welche der Abzocker-In-
itiative von Herrn Minder eben fehlen. Die Zähne bestehen
darin, dass missbräuchlich ausgezahlte Entschädigungen
von den jeweiligen Bezügern zurückgefordert werden kön-
nen, und zwar vollumfänglich.
Die Frage, die sich hier stellt, ist jetzt nur: Wann soll diese
Klage möglich sein? Soll sie möglich sein, wie Ihnen das die
Mehrheit vorschlägt und es auch die Auffassung unserer
Fraktion ist, wenn ein «Missverhältnis» zwischen Leistung
und Gegenleistung besteht? Oder soll sie im Sinne der Min-
derheit Markwalder Bär nur möglich sein, wenn ein «offen-
sichtliches Missverhältnis» zwischen Leistung und Gegenlei-
stung besteht? Sie mögen sagen, das sei Wortklauberei.
Das ist es überhaupt nicht. Hier geht es um die Kernfrage,
ob diese Bestimmung Biss hat oder ob sie keinen Biss hat.
Es geht um die Frage, ob die Vorlage Zähne hat oder ob sie
nur eine Kukident-Vorlage ist. Es geht um die Frage, ob wirk-
lich missbräuchliche Entschädigungen zurückgefordert wer-
den können oder nicht. Denn der Unterschied liegt darin:
Wenn Sie ein «offensichtliches Missverhältnis» verlangen –
dazu gibt es heute bereits Rechtsprechung –, dann ist dieser
Beweis für Aktionäre praktisch nie zu erbringen. Wenn Sie
auf der anderen Seite den Begriff des reinen «Missverhält-
nisses» wählen, wie er in der Mehrheitsfassung steht, dann
ist es möglich, diese Rückforderungen mit einem erträgli-
chen Beweismass vorzunehmen, und es führt trotzdem zu
keinen unnötigen Klagen. Denn es heisst «Missverhältnis»;
es heisst nicht etwa «Ungleichheit» von Leistung und Ge-
genleistung, und es heisst auch nicht nur «Ungleichgewicht»
von Leistung und Gegenleistung. Also, selbst wenn Leistung
und Gegenleistung nicht genau gleich sind, ist das noch
keine Basis für eine Klage. Es braucht ein Missverhältnis,
also eine deutliche und klare Ungleichheit zwischen Lei-
stung und Gegenleistung, und das ist der Massstab, nach
dem wir dieser Bestimmung Biss geben wollen, ohne unver-
hältnismässige Klagen auszulösen.
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Markwalder Bär ab-
zulehnen und der Mehrheit zu folgen.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die FDP-
Liberale Fraktion unterstützt den Antrag der Minderheit.

Vischer Daniel (G, ZH): Ich war in meinem politischen Le-
ben noch nie so einig mit Herrn Bischof wie jetzt. Er hat das
Wesentliche eigentlich gesagt.
Es ist erstens eine Kernbestimmung, weil sie ein Klagerecht
in einem sehr entscheidenden Punkt postuliert, nämlich der
Rückforderung. Das ist Neuland. Das ist ein Gebiet, in dem
tatsächlich ein mit Zähnen ausgestattetes Gesetz nötig ist.
Zum Zweiten geht es um den Unterschied zwischen dem
Gegenentwurf der Mehrheit und dem Antrag der Minderheit
Markwalder Bär. Die Mehrheit will stossende Zahlungen ver-
hindern. Stossend sind Zahlungen, die in einem Missverhält-
nis zur erbrachten Leistung stehen. Frau Markwalder will
eine zusätzliche Einschränkung. Sie will gewissermassen
nur Exzesse bekämpfen, also das, was ganz offensichtlich
daneben ist. Sie will nicht dort eingreifen, wo man sagen
muss, das sei stossend, da bestehe ein Missverhältnis, die
betreffende Leistung stehe in diesem Sinne nicht mehr in ei-
nem noch zu akzeptierenden Verhältnis zur Gegenleistung.
Ich denke, dass Herr Bischof hier zu Recht auf diesen Unter-
schied hingewiesen hat. Wenn es nur um Kosmetik ginge,
hätte ja Frau Markwalder diesen Minderheitsantrag gar nicht
stellen müssen. Denn dann hätte die Gerichtspraxis das
ausgelegt. Ich glaube Ihnen nicht so recht, Frau Markwalder,
dass Sie diesen Minderheitsantrag gestellt haben, weil die
Mehrheitsfassung nicht klar ist, sondern Sie wollen gegen-
über der Fassung der Mehrheit eine noch grössere Ein-
schränkung. Das heisst, Sie wollen einen kleineren Teil –
wie soll ich sagen? – zivilrechtlich in dem Sinne pönalisie-
ren, dass es durch Klage verhindert werden kann.
Ich ersuche Sie deshalb, bei dieser wichtigen Bestimmung
der Mehrheit zu folgen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir
den direkten Gegenvorschlag nicht noch mehr verwässern.
Habe ich die SVP-Fraktion falsch verstanden? Ist sie für die
Minderheit Markwalder Bär? Wenn ja, warum? Vorher haben
wir ja die gegenteiligen Predigten der SVP-Vertreter vernom-
men, was wir alles verwässern.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Der Antrag der Min-
derheit möchte, dass der Begriff «Missverhältnis» durch das
Wort «offensichtlich» präzisiert wird. Gestatten Sie mir eine
Vorbemerkung: Wir haben in der Zusatzbotschaft und jetzt
auch im direkten Gegenentwurf die Rückforderungsklage
verstärkt; wir haben ihr mehr Gewicht gegeben und sie griffi-
ger gemacht. Wenn Sie jetzt das Wort «offensichtlich» auf-
nehmen, dann gehen Sie in eine etwas andere Richtung.
Wir haben bereits in der Zusatzbotschaft ausgeführt, dass
allein der Begriff «Missverhältnis» schon ein beträchtliches
Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung be-
inhaltet. Das heisst, der Wert der Gegenleistung des Emp-
fängers muss bereits aufgrund der Voraussetzung des
Missverhältnisses klar und zweifelsfrei unter dem Wert der
Leistung der Gesellschaft liegen. Der Antrag der Minderheit
beinhaltet folglich eine nicht notwendige Präzisierung, und
er schafft auch keine weitere Rechtssicherheit. Letztlich
stellt sich einfach die Frage: Wollen Sie eine Regelung, die
es ermöglicht, einzuschreiten bzw. eine Rückerstattungs-
klage anzuheben, wenn der Wert der Gegenleistung des
Empfängers klar und zweifelsfrei unter dem Wert der Lei-
stung der Gesellschaft liegt? Oder wollen Sie ein Erschwer-
nis einbauen?
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass Sie den Minderheits-
antrag ablehnen und beim Ansatz des Bundesrates und
auch Ihrer Kommission bleiben sollten.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Die Kommission hat sich mit 14 zu 10 Stimmen bei
1 Enthaltung relativ klar dafür ausgesprochen, dass die
Rückerstattungsklage im Vergleich zum geltenden Recht er-
leichtert werden soll, dies im Sinne des indirekten Gegenvor-
schlages, wie er vom Bundesrat in der Zusatzbotschaft un-
terbreitet worden ist. Deswegen bitte ich Sie, dem Antrag der
Mehrheit zu folgen und den Zusatz der Minderheit Markwal-
der Bär, dass es ein «offensichtliches Missverhältnis» sein
muss, abzulehnen.
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Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Il s'agit ici d'ins-
tituer un droit pour l'assemblée générale de décider d'une
action en justice civile en restitution de prestations versées
aux organes lorsqu'il apparaîtrait après coup que ces presta-
tions auraient été trop importantes par rapport à la contre-
prestation reçue d'eux.
S'il y a une différence notable entre l'initiative populaire
«contre les rémunérations abusives» et le contre-projet qui
émane de la commission, c'est bien l'absence dans le con-
tre-projet de sanctions pénales prévues pour l'inobservation
des règles qui sont posées. Ici, nous avons des sanctions de
nature civile qui visent à indemniser la société anonyme
pour la lésion dont elle serait la victime, ou à entreprendre
une action contre un enrichissement illégitime, si l'on veut,
de manière à récupérer le montant concerné. 
La minorité Markwalder Bär insiste pour que cette action ne
soit ouverte que lorsque la contre-prestation est de manière
évidente disproportionnée par rapport à la prestation offerte.
On peut se demander dans quel cas une contre-prestation
disproportionnée évidente aurait échappé, d'une part, aux
organes et, d'autre part, au rapport sur les rémunérations
qui aurait été fait. Au fond, il s'agit de se rendre compte de
cela lorsque le temps a passé et de manière rétroactive. 
La majorité de la commission vous demande de la suivre en
rejetant la proposition de la minorité. En commission, la dé-
cision a été prise par 14 voix contre 10 et 1 abstention.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3819)
Für den Antrag der Minderheit ... 92 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 90 Stimmen

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. e
Antrag der Mehrheit
e. Zur institutionellen Stimmrechtsvertretung berechtigt ist
nur die von der Generalversammlung gewählte unabhängige
Stimmrechtsvertretung. Die Organ- und Depotstimmrechts-
vertretung ist untersagt.

Antrag Schwander
e. ... nur die von der Generalversammlung jährlich für die
nächste Generalversammlung gewählte unabhängige
Stimmrechtsvertretung ...
Schriftliche Begründung
Ohne diese Ergänzung wäre es möglich, die vor- bzw. vor-
vorjährige Stimmrechtsvertretung für unbestimmte Zeit im
Amt zu belassen. Zwecks Stärkung ihrer Legitimation sollte
sie jedoch jährlich für jede Generalversammlung von Neuem
gewählt werden. Die Aktionäre wissen dann auch bereits im
Voraus, an wen sie sich für die Vertretung ihrer Stimmen
wenden können. 

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. e
Proposition de la majorité
e. La représentation institutionnelle ne peut être assurée
que par les représentants indépendants élus par l'assem-
blée générale. Les actionnaires ne peuvent pas être repré-
sentés par un membre d'un organe de la société ou par un
dépositaire.

Proposition Schwander
... par le représentant indépendant élu chaque année par
l'assemblée générale pour la prochaine assemblée générale
...

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. ebis
Antrag der Minderheit
(Huber, Amherd, Bischof, Brunschwig Graf, Büchler, Fluri,
Hochreutener, Markwalder Bär, Moret)
ebis. Die Beteiligung der Aktionäre an der Generalversamm-
lung wird gefördert, namentlich durch Massnahmen, welche
die Eintragung der Aktionäre in das Aktienbuch begünstigen
und die Ausübung der Stimmrechte erleichtern.

Antrag Schwander
ebis. ... der Stimmrechte erleichtern. Die Statuten können
Nominees zulassen, sofern sie die wirtschaftlich Berechtig-
ten gegenüber der Gesellschaft offenlegen und keine
Stimmrechtsbeschränkungen aufweisen. Die Aktionäre kön-
nen ihre Rechte an der Generalversammlung auf elektroni-
schem Weg ausüben.
Schriftliche Begründung
Eine Präzisierung der Forderung nach einer Erleichterung
der Stimmrechtsausübung bzw. nach einer Förderung der
Beteiligung der Aktionäre an der Generalversammlung
drängt sich auf. Das unpräzisierte Nominee-Modell birgt ver-
schiedene Gefahren. So bleibt etwa unklar, wer sich hinter
dem Nominee verbirgt. Stimmrechtsbeschränkungen wür-
den Schweizer Aktionäre gegenüber ausländischen schlech-
terstellen, denn ausländische Nominees, die bereits existie-
ren, weisen keine Stimmrechtsbeschränkungen auf. Ein
wichtiges Element zur Förderung der Beteiligung der Aktio-
näre an der Generalversammlung ist zweifelsohne die Mög-
lichkeit, die Stimmrechte auf elektronischem Weg ausüben
zu können.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. ebis
Proposition de la minorité
(Huber, Amherd, Bischof, Brunschwig Graf, Büchler, Fluri,
Hochreutener, Markwalder Bär, Moret)
ebis. Afin d'encourager les actionnaires à participer active-
ment à l'assemblée générale, plusieurs mesures sont prises
pour simplifier leur inscription au registre des actionnaires et
pour faciliter l'exercice de leurs droits de vote.

Proposition Schwander
ebis. ... faciliter leurs droits de vote. Les statuts peuvent
autoriser les prête-noms («nominee»), pour autant que la
société ait connaissance des ayants droit économiques et
que lesdits prête-noms ne soient soumis à aucune restric-
tion concernant les droits de vote. Les actionnaires peuvent
exercer par voie électronique leurs droits lors de l'assemblée
générale.

Huber Gabi (RL, UR): Wir von der Minderheit, soweit wir der
FDP-Liberalen Fraktion angehören, haben unser Glaubens-
bekenntnis bei Buchstabe e abgegeben, indem wir dem Ver-
bot der Organ- und der Depotvertretung ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. 
Bei meinem Minderheitsantrag geht es also nicht um die in-
stitutionelle Stimmrechtsvertretung, sondern primär um die
Lösung des Problems der Dispo-Aktien. Generell aber soll
mit dieser Bestimmung die Ausübung des Stimmrechts er-
leichtert werden. Es sollen Möglichkeiten für die elektroni-
sche Stimmabgabe, für Generalversammlungen via Internet
oder andere künftige technische Möglichkeiten eröffnet wer-
den. Es muss hier aber ganz klar auch das Nominee-Modell
Platz haben. Alles andere ist nicht annehmbar und bedeutet
ein Verkennen der Realitäten des heute bestehenden grenz-
überschreitenden Aktienhandels oder ein bewusstes Inkauf-
nehmen noch höherer Dispo-Aktien-Bestände und einer De-
stabilisierung der Unternehmen.
In den grossen Publikumsgesellschaften mit ihrem interna-
tionalen Aktionariat spielen Nominee-Eintragungen bereits
heute eine bedeutende Rolle, denn bei der weit fortgeschrit-
tenen Intermediarisierung des grenzüberschreitenden Akti-
enhandels bleibt den ausländischen Aktionären faktisch gar
nichts anderes übrig, als sich über einen ausländischen No-
minee eintragen zu lassen. Solche Nominee-Eintragungen
machen in den international ausgerichteten Gesellschaften
teilweise bis zu 40 Prozent der Stimmrechte aus. Würden
Nominee-Eintragungen verboten, hätte dies zunächst ein-
mal eine massive Verschlechterung der Attraktivität der
Schweizer Titel im Ausland und damit der Stellung der
Schweizer Gesellschaften auf dem Kapitalmarkt zur Folge.
Weiter würde ein solches Verbot noch höhere Dispo-Aktien-
Bestände nach sich ziehen, als sie heute bereits bestehen.
Die Stimmrechtsbasis an Generalversammlungen würde
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noch weiter erodieren, und Gesellschaften könnten mit noch
kleineren Beteiligungen beherrscht werden.
Die SVP, Herr Minder und die Linke wollen die «Heu-
schreckenproblematik» offenbar nicht lösen. Hohe Dispo-
Aktien-Bestände bedeuten, dass ein Grossteil der Aktionäre
das Stimmrecht an der Generalversammlung nicht wahr-
nimmt respektive nicht wahrnehmen kann. Dies hat zur
Folge, dass ein Aktionär eine Generalversammlung bereits
mit einer relativ geringen Beteiligung beherrschen kann. An
einer typischen Generalversammlung sind höchstens
50 Prozent aller stimmberechtigten Aktien vertreten. Verfügt
eine Gesellschaft über einen Dispo-Aktien-Bestand von
50 Prozent, bedeutet dies, dass nur 25 Prozent der Stimm-
rechte wahrgenommen werden und dass die absolute Mehr-
heit bereits mit einer Beteiligung von 12,51 Prozent erreicht
werden kann. Hohe Dispo-Aktien-Bestände führen daher zu
einem überproportionalen Einfluss gewisser Aktionäre. Ho-
he Dispo-Bestände begünstigen Partikularinteressen Einzel-
ner, die gegen die Interessen der Mehrheit der Aktionäre
und der Arbeitnehmer an einer nachhaltigen Entwicklung
des Unternehmens gerichtet sein können. Wenn Sie das al-
les nicht wollen, dann stimmen Sie meinem Minderheitsan-
trag zu.
Noch ein Wort zum Antrag Schwander: Er hätte zur Folge,
dass sich schweizerische Intermediäre, sofern am Bankge-
heimnis festgehalten wird, auch in Zukunft nicht als Nomi-
nees eintragen könnten. Würde der Antrag angenommen,
Herr Schwander, müsste entweder das Bankgeheimnis ge-
lockert werden, damit sich auch schweizerische Nominees
eintragen könnten, oder schweizerische Aktionäre würden
auf die Dauer diskriminiert, weil sie sich nicht über einen
schweizerischen Nominee eintragen könnten. Angesichts
der Haltung der SVP zum Bankgeheimnis einerseits und der
schriftlichen Begründung des Antrages andererseits, wo-
nach eine Schlechterstellung der Schweizer Aktionäre ver-
mieden werden soll, ist dieser Antrag in jedem Fall total wi-
dersprüchlich.
Ich bitte Sie, meine Minderheit zu unterstützen.

Jositsch Daniel (S, ZH): Der Antrag der Minderheit Huber
sieht auf den ersten Blick sympathisch aus: Die Beteiligung
der Aktionäre an der Generalversammlung soll gefördert
werden. Tatsächlich soll aber auf diesem Weg – die Antrag-
stellerin hat es auch mündlich so begründet – das Nominee-
Modell gewissermassen durch den Hintereingang in das Ak-
tienrecht eingeführt werden. Ich kann es deshalb kurz ma-
chen: Diese Thematik wurde in der Kommission diskutiert,
wenn auch nicht im Zusammenhang mit der Abzocker-Initia-
tive. Vielmehr haben wir das Thema im Zusammenhang mit
dem Aktienrecht eingehend diskutiert und werden es auch
weiter eingehend diskutieren.
Die SP-Fraktion lehnt dieses Ansinnen ab und ist der An-
sicht, dass die Diskussion hier über den direkten Gegenvor-
schlag zur Abzocker-Initiative nicht der geeignete Ort sei,
um über dieses Thema zu diskutieren; sie lehnt daher den
Antrag der Minderheit ab.

Kaufmann Hans (V, ZH): Es ist so: Der Minderheitsantrag
Huber enthält die Möglichkeit, Nominees, aber auch die
elektronische Stimmabgabe einzuführen. Letzteres unter-
stützen wir, aber es gibt nicht nur technische Probleme, son-
dern auch Kostenfolgen zu beachten. Deshalb haben wir im
Antrag Schwander die weichere Form «können» gewählt.
Was die Nominees anbetrifft, so sind wir nicht grundsätzlich
dagegen. Das ist auch ein Entgegenkommen unsererseits;
es entspricht eigentlich dem Kompromissvorschlag der SVP
und des Initiativkomitees. Wir wollen aber diese Nominees
präzisieren. Was wir sicher nicht wollen, ist das, was der
Ständerat vorgeschlagen hat, nämlich dass die Stimmrechte
der Nominees auf 0,2 Prozent eingeschränkt werden. Es
macht nun wirklich keinen Sinn, wenn man sich an der Ge-
neralversammlung vertreten lassen will, dann aber die eige-
nen Stimmrechte wieder dezimiert oder noch mehr reduziert
werden.

Das Zweite, was wir dafür offerieren, ist, dass die Nominees
auf Anfrage hin ihre Identität offenlegen müssen. Sie müs-
sen sehen: Solche Nominees gibt es bereits heute; das ist
keine Erfindung des Ständerates. Das gibt es im Ausland
seit Jahren. Es wurde immer so gehandhabt, dass man auf
Anfrage hin, wenn wirklich grössere Pakete da waren, die ef-
fektiven wirtschaftlich Berechtigten ermitteln konnte. Sie
müssen auch noch berücksichtigen, dass selbst ein No-
minee seine Stimmen wiederum an einen unabhängigen
Stimmrechtsvertreter delegieren könnte. Das haben Sie
überhaupt nicht beachtet. Ich frage mich, wie dieser Unab-
hängige dann feststellen kann, wer insgesamt wie viele Ak-
tien hat; das ist schlicht nicht praxistauglich.
Was den Antrag Schwander betreffend den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter angeht, so will Herr Schwander festle-
gen, dass die Generalversammlung den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter jeweils im Voraus für die nächste Ge-
neralversammlung wählen muss, damit der Aktionär weiss,
an wen er sich wenden muss. Es darf aber nicht so sein,
dass man einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter nur
einmal wählt und dieser sein Amt dann für immer behält.
Deshalb wollen wir mit dieser Ergänzung des Antrages
Schwander einführen, dass man den unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter im Voraus wählt.
Falls Sie diese Präzisierungen nicht akzeptieren, müssen wir
leider auch den Minderheitsantrag Huber ablehnen, denn wir
wollen nicht die Katze im Sack kaufen.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Namens meiner Fraktion bitte ich
Sie, den Minderheitsantrag Huber gutzuheissen.
Die Minderheit möchte eine zusätzliche Bestimmung in den
direkten Gegenvorschlag einfügen, eine zusätzliche Bestim-
mung, die ein wesentliches Instrument bilden würde, um die
sogenannte Heuschreckenproblematik anzugehen. Wir ha-
ben nämlich heute in einem grossen Teil der grossen bör-
senkotierten schweizerischen Gesellschaften das Problem,
dass grosse Aktienbestände nicht nur an der Generalver-
sammlung nicht vertreten sind, weil die entsprechenden Ak-
tionäre nicht an die Generalversammlung gehen und sich
nicht vertreten lassen, sondern dass diese sogenannten
Dispo-Aktien überhaupt nicht im Aktienregister eingetragen
sind. Das sind Aktionäre, die eine Dividende bekommen, die
sich aber um das Stimmrecht schlicht foutieren. Die Folge
dieser Dispo-Aktien ist – die Minderheitssprecherin hat das
eingehend beschrieben –, dass grosse schweizerische Ge-
sellschaften heute mit kleinen Minderheiten kontrolliert wer-
den können. Wenn wir nun das Organ- und das Depotstimm-
recht zu Recht abschaffen, worüber wir uns einig sind,
gleichzeitig aber nichts unternehmen, um dieses Dispo-Ak-
tien-Problem zu lösen, dann verringern wir nochmals die
Minderheit, mit der eine schweizerische Gesellschaft kon-
trolliert werden kann. Mit der Variante ohne diesen Buchsta-
ben ebis, also ohne Ergänzung gemäss Minderheit Huber,
wäre die Situation so, dass beispielsweise die UBS, eine
grosse börsenkotierte schweizerische Gesellschaft, mit
12,5 Prozent der Stimmen kontrolliert werden könnte, nicht
mit 50 Prozent, sondern mit 12,5 Prozent, weil derart viele
Stimmen nicht vertreten oder nicht vertretungsberechtigt
sind.
Da schlägt die Minderheit eine schnittige Lösung vor, um im
Gesetz Wege zu finden, welche die Eintragung der Aktio-
näre ins Aktienbuch begünstigen. Die Verfassungsformulie-
rung, die hier vorgeschlagen wird, ist aber offen. Sie ist offen
für ein Nominee-Modell im angloamerikanischen Sinne.
Aber das ist nicht die zwingende Lösung. Es wäre auch
möglich, das Dispo-Aktien-Problem mit der Vollmachtsregle-
mentierung zu lösen oder anhand der Frage, wer denn
Stimmrechtsvertreter sein kann, ob es ein institutioneller
Stimmrechtsvertreter ist oder ob es mehrere sind.
Wir haben bei Buchstabe e bewusst die Formulierung «insti-
tutionelle Stimmrechtsvertretung» gewählt. Das heisst,
Buchstabe ebis öffnet die Möglichkeit für den Gesetzgeber,
das Dispo-Aktien-Problem zu lösen und damit einen Schritt
weiter zu gehen als die bisherigen Ideen zu einem indirekten
Gegenvorschlag und namentlich weiter zu gehen als die
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Minder-Initiative, welche die Gefahr heimlicher Kontrolle von
Schweizer Gesellschaften massiv erhöhen würde. Das wäre
für viele schweizerische Unternehmen ein Schuss in den
Rücken, ohne das Ziel der Bekämpfung der Abzockerei zu
erreichen.
Ich bitte Sie, der Minderheit Huber zuzustimmen.

Vischer Daniel (G, ZH): Wir sind hier eigentlich bei einer Be-
stimmung, die zwar nicht zum Kernbereich der Abzocker-In-
itiative gehört, aber doch einen wichtigen Problemkreis um-
fasst; er betrifft das Stichwort «Heuschrecken». Es gibt in
dieser Auseinandersetzung ja verschiedene Lager. Wenn ich
es richtig verstehe, vertreten die Antragstellerin und in ei-
nem gewissen Sinn auch Herr Bischof das alteingesessene
Kapital, das sich dagegen wehrt, dass auf kaltem Weg Über-
nahmen erfolgen oder unheilvolle Beschlüsse gefasst wer-
den.
Das Nominee-Modell ist ein angelsächsisches Modell. Es
kam durch Professor Böckli aus Basel in die Diskussion; er
war auch in der Kommission. Ich denke, dass dieses Modell
mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Ich habe zur Aktien-
rechtsreform ja einen Antrag deponiert, der besagt, dass nur
jene Aktionäre dividendenberechtigt sind, die selbst an der
Generalversammlung teilnehmen. Das war eine Richtung,
die auch der Bundesrat am Anfang eingeschlagen hatte. In
der Vernehmlassung wurde das dann aber abgelehnt, es
wurde gesagt, das sei nicht praktikabel. Es ist meiner Mei-
nung nach aber auch rechtsvergleichend nicht erwiesen,
dass das zum Beispiel mit der deutschen Lösung im Wider-
spruch steht. Diesbezüglich ist die Kommissionsberatung
meiner Meinung nach noch zu wenig weit vorgedrungen.
Es scheint mir aber auch nicht nötig, dieses Problem nun auf
der Ebene des direkten Gegenvorschlages zu lösen, weil
auch die Volksinitiative von Thomas Minder diesbezüglich
keine Lösung bringt. Der Gesetzgeber ist zudem gut bera-
ten, hier minutiös eine Lösung zu suchen, die die Offenle-
gungsinteressen tatsächlich begünstigt, die die Teilnahme
begünstigt und die den Eintrag begünstigt. In diesem Sinn
ersuche ich Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen und
diese Diskussion in die Aktienrechtsreform zu verschieben.
Ich bevorzuge weiterhin zum Beispiel den Weg, dass keine
Dividenden bezogen werden dürfen, wenn keine Teilnahme
an der Generalversammlung erfolgt. Diese Diskussion wur-
de noch nicht zu Ende geführt, spuren wir deshalb jetzt nicht
auf Verfassungsebene falsch vor. 
In diesem Sinn ersuche ich Sie um Ablehnung des Minder-
heitsantrages Huber.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich spreche zuerst
zum Minderheitsantrag zu Artikel 122 Absatz 1bis Buch-
stabe ebis. Dieser Antrag will die verfassungsmässige
Grundlage für das von der RK-SR in die Aktienrechtsreform
eingeführte Nominee-Modell schaffen. Ich bin in der Vergan-
genheit schon mehrmals auf die Unzulänglichkeiten und
Schwachstellen des Nominee-Modells eingegangen und
möchte die Einzelheiten zum Nominee-Modell nicht noch
einmal anführen. Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam
machen, dass die Schaffung einer verfassungsmässigen
Grundlage für die Einführung eines Nominee-Modells in kla-
rem Widerspruch zu der in Buchstabe e verankerten Bestim-
mung steht, die besagt, dass zur institutionellen Stimm-
rechtsvertretung nur der unabhängige Stimmrechtsvertreter
berechtigt ist. Die Stärkung der Aktionärsrechte, unter ande-
rem im Bereich der Vergütungen, führt zu keiner verbesser-
ten Corporate Governance, wenn der Verwaltungsrat ge-
stützt auf ein Nominee-Modell bereits automatisch über
einen Grundstock an ihm genehmen Stimmen verfügt.
Ich möchte Sie daher bitten, den Minderheitsantrag abzuleh-
nen.
Zum Antrag Schwander: Dieser Antrag geht vom Minder-
heitsantrag Huber aus, also vom Nominee-Modell. Hier wer-
den nun aber zwei völlig verschiedene Konzepte vermischt.
Der Minderheitsantrag Huber sieht den Nominee als spezial-
gesetzlichen Vertreter des Aktionärs vor. Dieser bleibt allei-
niger Eigentümer. Wie bereits erwähnt, lehnt der Bundesrat

dieses Konzept ab. Den Beschlüssen der Generalversamm-
lung in Bezug auf die Vergütungsfragen soll nach Auffas-
sung des Bundesrates der tatsächliche Aktionärswille zu-
grunde liegen. Die im Antrag Schwander erwähnten Nomi-
nees, die schon heute bestehen – das ist bekannt –, sind
gerade keine Vertreter, sondern Treuhänder. Diese sind als
Eigentümer im Aktienbuch eingetragen und haben gegen-
über der Gesellschaft alle aus der Aktie entstehenden
Rechte. Nur im Innenverhältnis zum wirtschaftlich Berechtig-
ten können Einschränkungen vorliegen. Die Gesellschaften
können wie gesagt heute schon Nominees im Sinne des An-
trages Schwander zulassen. Sie können solche Nominees
aber auch durch eine Vinkulierungsbestimmung im Sinne
von Artikel 685d OR ausschliessen, wenn die Gesellschaft
den eigentlichen wirtschaftlich Berechtigten kennen will.
Der Antrag Schwander ist daher meines Erachtens abzuleh-
nen.
Noch ein Wort zur elektronischen Fernabstimmung: Bereits
in der Botschaft aus dem Jahr 2007 sind entsprechende Be-
stimmungen enthalten. Sie sollen sowohl für Publikums- als
auch für Privatgesellschaften gelten. Eine diesbezügliche
Verfassungsnorm ist daher unseres Erachtens nicht notwen-
dig.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Il s'agit ici d'un
des points centraux de l'initiative, à savoir éviter qu'une pe-
tite minorité d'actionnaires contrôle l'ensemble de la société
au détriment éventuellement de celle-ci, ou au détriment
d'une majorité d'actionnaires, parce que ces derniers n'exer-
cent pas leur droit de vote, ne viennent pas aux assemblées,
dans certains cas ne sont même pas enregistrés au registre
des actions, mais qu'ils sont représentés par des prête-
noms.
La majorité de la commission propose de régler ce pro-
blème, d'abord en instituant la représentation par déléga-
tion – c'est l'assemblée générale qui va choisir des repré-
sentants, qui devront être élus par elle et qui devront être in-
dépendants –, et en précisant ensuite que ce ne peuvent
être ni les organes de la société, ni un dépositaire. Cela se-
rait donc la fin du modèle du «nominee».
La minorité Huber propose de ne pas prendre les choses de
cette manière-là, mais de se borner à encourager les action-
naires à participer plus activement, en leur simplifiant la vie
et en leur facilitant l'exercice du droit de vote.
Les propositions Schwander prévoient un moyen terme.
D'une part il s'agit, comme le propose la majorité de la com-
mission, d'instituer la désignation de représentants élus,
avec cette précision qu'ils ne peuvent être élus que pour la
prochaine assemblée générale, donc à l'avance (let. e).
D'autre part, on dispose que les statuts peuvent autoriser les
prête-noms, les «nominee», à la condition que la société ait
connaissance des ayants droit économiques et que les
prête-noms ne soient soumis à aucune restriction concer-
nant les droits de vote. Les actionnaires peuvent également
exercer leurs droits lors de l'assemblée générale par voie
électronique (let. ebis).
La proposition défendue par la minorité Huber a été rejetée
en commission, par 16 voix contre 9 et 1 abstention. Je vous
recommande d'en rester au texte de la majorité.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Man kann die «Heuschreckenproblematik» in den Vor-
dergrund stellen, oder man kann die Problematik des Depot-
und Organstimmrechts im Einzelnen beleuchten. Das ist
das, was die Mehrheit der Kommission macht. Die bisheri-
gen Organ- und Depotstimmen haben sehr häufig dazu ge-
führt, dass sich die unabhängigen Aktionärinnen und Aktio-
näre nicht durchsetzen und den Organen nicht Paroli bieten
konnten. Ich erinnere z. B. an den knappen Ausgang der
ausserordentlichen UBS-Generalversammlung, bei der die
Organstimmen die Einzelaktionärinnen und -aktionäre in die
Minderheit versetzt haben. 
Die Mehrheit der Kommission begrüsst es, dass der Bun-
desrat beim indirekten Gegenvorschlag das Organ- und De-
potstimmrecht ebenfalls explizit untersagen will; wir wollen
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dieses Verbot auch explizit im Gegenvorschlag verankern.
Dies ist auch eine Forderung der Abzocker-Initiative. Wir
wollen ganz klar festhalten, dass zur Stimmrechtsvertretung
nur eine unabhängige Stimmrechtsvertretung zugelassen
ist. Sie soll durch die Generalversammlung gewählt und
dann auch zur Stimmabgabe ermächtigt werden. 
Die Minderheit Huber will hier nun das Nominee-Modell ver-
ankern. Sie begründet es damit, dass so vor allem das Pro-
blem der Dispo-Aktien reduziert werden könnte. Frau Huber,
dafür gibt es doch zig andere Möglichkeiten, wir haben sie in
der Kommission andiskutiert: Man könnte auf gesetzlicher
Ebene Anreizmodelle schaffen, indem z. B. die Aktionärin-
nen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilneh-
men, einen Bonus erhalten usw. Wenn wir jetzt das Nomi-
nee-Modell in der Verfassung verankern, wäre das ein klarer
Rückschritt gegenüber den Bemühungen, Transparenz über
die Vertretung der Stimmen zu schaffen, und ich denke, das
würde den Gegenvorschlag gegenüber der Initiative ent-
scheidend schwächen. 
Ich bitte Sie deshalb, der klaren Mehrheit der Kommission –
sie entschied mit 16 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung – zu fol-
gen und Buchstabe ebis abzulehnen.

Art. 122 Abs. 1bis Bst. e – Art. 122 al. 1bis let. e

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3820)
Für den Antrag der Mehrheit ... 130 Stimmen
Für den Antrag Schwander ... 58 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. ebis – Art. 122 al. 1bis let. ebis

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3821)
Für den Antrag der Minderheit ... 99 Stimmen
Für den Antrag Schwander ... 68 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3822)
Für den Antrag der Minderheit ... 71 Stimmen
Dagegen ... 119 Stimmen

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. f
Antrag der Mehrheit
f. Die Verwaltungsräte und der Verwaltungsratspräsident
werden durch die Generalversammlung einzeln gewählt. Die
Statuten können bestimmen, dass der Verwaltungsrat den
Präsidenten wählt. Die Amtsdauer der Verwaltungsräte be-
trägt ein Jahr, sofern die Statuten nichts anderes bestim-
men. Sie darf nicht mehr als drei Jahre betragen.

Antrag der Minderheit
(Leutenegger Oberholzer, Amherd, Daguet, Jositsch, Som-
maruga Carlo, Vischer, von Graffenried, Wyss Brigit)
f. ... als drei Jahre betragen. Im Verwaltungsrat ist eine ange-
messene Vertretung der Geschlechter zu gewährleisten.

Antrag Schwander
f. ... Amtsdauer der Verwaltungsräte beträgt ein Jahr. Die
Statuten können eine maximale Amtsdauer von drei Jahren
vorsehen, falls die Entschädigung der Verwaltungsräte un-
verändert bleibt.
Schriftliche Begründung
Die jährliche (Wieder-)Wahl der Verwaltungsräte bereitet
dort, wo sie bereits eingeführt ist, keinerlei Probleme. Sie
gibt Gewähr, dass sich Verwaltungsräte jährlich vor den Ei-
gentümern der Gesellschaft verantworten müssen. Dies soll
die Regel sein. Eine auf drei Jahre erweiterte Amtsdauer
kann durch die Statuten vorgesehen werden, wobei die Ent-
schädigung der Verwaltungsräte während dieser Periode
nicht erhöht werden darf.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. f
Proposition de la majorité
f. Le président et les membres du conseil d'administration
sont élus individuellement par l'assemblée générale. Les
statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration élit
son président. Les membres du conseil d'administration sont
élus pour un an, pour autant que les statuts n'en disposent
pas autrement. La durée des fonctions ne peut cependant
excéder trois ans.

Proposition de la minorité
(Leutenegger Oberholzer, Amherd, Daguet, Jositsch, Som-
maruga Carlo, Vischer, von Graffenried, Wyss Brigit)
f. ... excéder trois ans. Il y a lieu de garantir une représen-
tation équilibrée des deux sexes au sein du conseil d'admi-
nistration.

Proposition Schwander
f. ... conseil d'administration sont élus pour un an. Les sta-
tuts peuvent prévoir un mandat de trois ans au maximum,
pour autant que le montant de la rémunération perçue par
les membres du conseil d'administration demeure inchangé.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die Min-
derheit Leutenegger Oberholzer wird von Herrn Sommaruga
Carlo vertreten. 

Sommaruga Carlo (S, GE): La minorité que je défends au
nom de Madame Leutenegger Oberholzer demande une re-
présentation équitable des femmes dans les conseils d'ad-
ministration des sociétés cotées en Bourse. L'introduction de
ce principe dans la Constitution en matière d'organisation
des conseils d'administration des sociétés ne pose aucun
problème et se justifie complètement. En effet, le taux de re-
présentation des femmes est actuellement infime dans les
sociétés cotées en Bourse. Il se justifie donc de renverser
cette situation et de faire en sorte que les femmes y soient
correctement représentées. En effet, le taux de représenta-
tion des femmes dans les conseils d'administration ne reflète
ni la composition sociale ni les compétences et les qualifica-
tions en matière de gestion dont dispose la gent féminine au
sein de notre société.
Il convient de relever que la proposition de la minorité Leute-
negger Oberholzer n'est aucunement dogmatique. Elle n'im-
pose aucun quota mais simplement une ligne directrice, que
la loi concrétisera ou ne concrétisera pas, quant à savoir ce
qu'est une représentation équitable. Mais la porte est ouver-
te, elle est ouverte aussi pour une appréciation individuelle
de chaque société.
Ceci dit, il convient de relever que la proposition s'inspire de
la situation en Norvège. Je vous rappelle qu'en Norvège, il y
a une représentation imposée de 40 pour cent de femmes
dans les conseils d'administration. Cette solution n'a rencon-
tré aucun problème dans sa mise en oeuvre et aucune so-
ciété n'a été sanctionnée par une exclusion de la Bourse. En
fait, il n'y a jamais eu de problème.
Bien au contraire, la présence de femmes dans les conseils
d'administration semble être un facteur de bonne gouver-
nance et de stabilité des sociétés commerciales. Je vous
rappelle le rapport publié très récemment en France au sujet
des conséquences de la crise économique et de la crise fi-
nancière sur les sociétés cotées en Bourse. Ce rapport dé-
montre que les sociétés dans lesquelles des femmes siè-
gent au conseil d'administration s'en étaient mieux sorties
que les sociétés dans lesquelles la composition du conseil
d'administration était exclusivement masculine.
Dès lors, je pense que si l'on veut aller dans le sens d'une
bonne gouvernance, mis à part le simple fait de vouloir inté-
grer les compétences existantes, il faut soutenir la minorité
Leutenegger Oberholzer. D'ailleurs j'en veux encore pour
preuve l'article «Vaste besoin d'administrateurs complémen-
taires» qui a paru dans «Le Temps» daté d'aujourd'hui, qui
montre la difficulté d'élargir le sérail des administrateurs afin
de disposer des compétences nécessaires pour renforcer
les conseils d'administration. La nécessaire préoccupation
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de renforcement des conseils d'administration est tout à fait
prise en compte dans la proposition de la minorité, qui pré-
voit une représentation équilibrée des deux sexes au sein
des conseils d'administration. Un rejet de cette proposition
relèverait d'une position, je dirai, purement machiste et dis-
criminatoire, aucun motif raisonnable ne peut être avancé
pour étayer un tel refus.
Dès lors, je vous invite à soutenir la proposition de la mino-
rité, qui s'inscrit parfaitement dans la logique de l'article 8 de
la Constitution quant à l'égalité, en particulier celle des gen-
res.

Baader Caspar (V, BL): Bei dieser Bestimmung geht es für
die Vertreter der SVP um die zentrale Frage, nämlich um die
Wiederwahl des Verwaltungsrates für ein Jahr.
Bis jetzt haben Sie von der SP in diesem Saal entgegen Ih-
ren Versprechungen in der Öffentlichkeit alle wirksamen
Massnahmen gegen die Abzockerei verhindert und sich für
die Abzocker starkgemacht. Mit Ihrer Ablehnung des Ord-
nungsantrages haben Sie von der SP zusammen mit den
Vertretern der CVP rasch umsetzbare Massnahmen gegen
die Abzockerei auf der Stufe der derzeit hängigen Aktien-
rechtsrevision verhindert. Dank Ihnen von der SP wird die
Lösung des Problems nun noch Jahre dauern. Der Umweg
über eine neue Verfassungsbestimmung führt zu einer ge-
waltigen Verzögerung.
Sie von der CVP sind in den Händen jener Manager, die in
den letzten Jahren in Sachen Boni den Anstand verloren ha-
ben und uns die Probleme auf dem Finanz- und Wirtschafts-
platz beschert haben, statt dass Sie die Interessen der Ei-
gentümer, der Aktionäre, vertreten. Diese sind nämlich die
Eigentümer von börsenkotierten Unternehmen. Sie sind die
Unternehmer, deshalb sind ihre Stimme und ihr Gewicht ge-
genüber dem Management zu stärken.
Diesem Zweck dient die Wiederwahl des Verwaltungsrates
für ein Jahr. Sie gibt den Aktionären die Möglichkeit, an der
Generalversammlung mit dem Wahlzettel jedes Jahr dar-
über zu befinden, ob der Verwaltungsrat seine Sache gut
oder schlecht gemacht hat und ob er die Entschädigung im
Verhältnis zum Erfolg verdient hat. Hat er es gut gemacht, so
wird er wiedergewählt, hat er es schlecht gemacht, so soll er
nicht wiedergewählt werden. Wer die Sache gut macht,
braucht keine Angst zu haben. Das zeigen Beispiele grosser
Unternehmungen: ABB, Adecco, UBS und die ehemalige
Oerlikon Contraves kennen heute die Wiederwahl für ein
Jahr.
Wir wollen die bisherigen Machenschaften unterbinden. Wir
wollen es unterbinden, dass sich Verwaltungsräte für drei
Jahre wiederwählen lassen und während dieser Zeit von
Jahr zu Jahr tiefer in die Kasse greifen können. Die Wieder-
wahl für ein Jahr ist das wichtigste Kontrollinstrument der
Aktionäre einer Unternehmung.
Im Gegensatz zur SP-Fraktion wollen wir keine staatliche
Kontrolle der Vergütungen, sondern eine Kontrolle durch die
Aktionäre. Der Antrag der Mehrheit, also die Fassung des di-
rekten Gegenvorschlages, ist nicht griffig, weil damit die ein-
jährige Wiederwahl über die Statuten umgangen werden
kann. Nach diesem Antrag müssen jene Unternehmen, die
heute in den Statuten eine dreijährige Amtsdauer für Verwal-
tungsräte vorsehen, überhaupt nichts ändern.
All jene, die ernsthaft wirksame Massnahmen gegen die
Selbstbedienung durch Manager wollen, fordere ich deshalb
auf, zumindest den Anträgen Schwander zu folgen. Der An-
trag Nr. 12 sieht zwar die Möglichkeit der Wiederwahl für drei
Jahre in den Statuten vor, aber geknüpft an die Bedingung,
dass die Entschädigung der Verwaltungsräte in dieser Zeit
gleich bleibt, damit sie nicht ungebremst zugreifen können.
Mit dem Antrag Nr. 15 verlangt Herr Schwander, dass die
Mitglieder der Vergütungskommission jährlich zu wählen
sind, und mit dem Antrag Nr. 13, dass der Verwaltungsrat die
Geschäftsführung nur an natürliche Personen und nicht an
juristische Personen übertragen darf. Das ist wichtig, damit
die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse
nicht via juristische Personen umgangen werden können

und damit nicht via juristische Personen ein zusätzliches
oder höheres Honorar bezahlt werden kann.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu zeigen,
ob Sie die Vergütungsexzesse durch gewisse Manager
ernsthaft unterbinden wollen. Wer das will, muss den Anträ-
gen Schwander zustimmen. Nur so können Sie den Gegen-
vorschlag griffig gestalten.
Ich danke Ihnen für die Unterstützung im Interesse der Ak-
tionäre der börsenkotierten Unternehmungen.

Roth-Bernasconi Maria (S, GE): Prise dans le brasier mon-
dial, l'économie suisse a pris feu. Face à l'ampleur des dé-
gâts, les responsables du désastre ne peuvent pas préten-
dre apporter la solution: ce serait le syndrome du pompier
pyromane. Non, c'est le politique – c'est-à-dire nous, c'est-à-
dire le peuple – qui doit se mobiliser, non seulement en in-
jectant des milliards de francs dans le sauvetage des ban-
ques, mais aussi en prenant des mesures pour éviter un
nouvel incendie.
Cette initiative populaire et son contre-projet offrent précisé-
ment un moyen parmi d'autres de prévenir de nouvelles ca-
tastrophes. En permettant aux actionnaires d'influer sur la
politique de rémunération des cadres de la direction des so-
ciétés anonymes cotées en Bourse, ce texte met en place
des moyens de contrôle aptes à prévenir les excès que l'on
connaît et qui ont conduit au désastre.
C'est dans ce même souci de prévenir d'autres catastrophes
qu'une minorité de la commission vous propose de deman-
der une représentation équilibrée des deux sexes au sein du
conseil d'administration lors de l'élection individuelle, par
l'assemblée générale, de la présidence et des membres de
ce conseil. En effet, selon plusieurs études, les femmes font
de meilleures gestionnaires que les hommes ou, tout au
moins, la mixité dans les entreprises est un facteur de per-
formance. Comme le disent Avivah Wittenberg-Cox et Alison
Maitland, auteures d'un livre sur le sujet: «La question de la
mixité dans les entreprises n'est pas une question féministe
ou féminine; c'est un enjeu économique à traiter comme tel
par les entreprises soucieuses de leur croissance et de leurs
performances financières.»
Et ce n'est pas Thomas Daum, directeur de l'Union patro-
nale suisse, qui me contredirait, puisqu'il disait hier dans la
«Basler Zeitung»: «Zur Erreichung personalpolitischer Ziele
können Frauenquoten sinnvoll sein.» Et la minorité ne de-
mande pas des quotas, mais juste une représentation équili-
brée des deux sexes au sein du conseil d'administration.
La mixité dans les entreprises, c'est aussi une exigence
constitutionnelle et légale. Or, la part des femmes dans les
conseils d'administration est une peau de chagrin: au-
jourd'hui, en Suisse, seul un membre sur dix y est une
femme! Une moyenne qui range notre pays dans le peloton
de queue au niveau international. Regardons les chiffres:
deux femmes sur douze pour l'UBS, idem pour Novartis; et
ce n'est guère mieux dans les organisations liées à la Confé-
dération ou dans celles qui lui sont proches – une femme sur
dix pour Swisscom et, à RUAG, zéro!
Inscrire le principe d'égalité au coeur même du processus
d'élection des conseils d'administration représente un pre-
mier pas. Il s'agira ensuite de concrétiser la chose pour, en-
fin, appliquer la loi. C'est pourquoi je vous invite à accepter
cette modification proposée par la minorité et à faire ce petit
pas, facile, en direction de la parité; un petit pas vers la pa-
rité, mais un grand pas pour l'économie suisse, qui doit pou-
voir profiter des compétences de toutes les femmes quali-
fiées. Comme l'a écrit Stendhal, «l'admission des femmes à
l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisa-
tion, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre hu-
main». Aucune raison, par conséquent, d'en priver notre
pays!

Markwalder Bär Christa (RL, BE): Die Minderheit Leuteneg-
ger Oberholzer, vertreten durch Herrn Sommaruga, verlangt
eine angemessene Vertretung der Geschlechter im Verwal-
tungsrat börsenkotierter Unternehmen. Verschiedene Stu-
dien haben uns in den letzten Jahren aufgezeigt, dass ge-
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mischte Teams punkto Innovation und Performance erfolg-
reicher sind als Teams, die nur aus Männern oder nur aus
Frauen bestehen. Dies dürfte auch für die Stufe Verwal-
tungsrat gelten. Diese Tatsache ist den Unternehmen nicht
verborgen geblieben, weshalb sowohl in operativen als auch
in strategischen Führungspositionen in der Wirtschaft der
Anteil an Frauen zwar langsam, aber stetig am Steigen ist.
Geschlechterquoten sind aus der Sicht der FDP-Liberalen
Fraktion nicht das geeignete Instrument, um den Frauenan-
teil in den Führungsetagen der Wirtschaft zu steigern. Nach-
dem wir uns stets gegen Geschlechterquoten im öffentlichen
Leben ausgesprochen haben, werden wir nun sicher nicht
einer Geschlechterquote für Verwaltungsräte börsenkotierter
Unternehmen zustimmen. Letztlich ist es auch ziemlich wi-
dersprüchlich, wenn wir uns mit diesem Gegenvorschlag
darum bemühen, den Aktionärinnen und Aktionären mög-
lichst umfassende Mitbestimmungsrechte einzuräumen, die-
se aber gleich wieder beschränken. Die Freiheit zu bestim-
men, wer im Verwaltungsrat eines Unternehmens wirkt, ist
ein ureigenes Recht von Aktionärinnen und Aktionären. Die-
ses gilt es zu wahren und nicht zu beschränken.
Noch ein Wort zum Antrag Schwander: Herr Schwander ver-
langt, dass drei Jahre Amtsdauer für Verwaltungsräte nur
möglich sein sollen, wenn die Entschädigung unverändert
bleibt. Sind Sie sich im Klaren darüber, Herr Schwander,
dass das konkret eine Entschädigungsgarantie für die näch-
sten drei Jahre bedeutet? Ich denke nicht, dass Sie das wol-
len, aber es bedeutet eine Lohngarantie für drei Jahre. Dies
ist hoffentlich nicht in Ihrem Sinne.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die CVP/
EVP/glp-Fraktion lässt ausrichten, dass sie den Antrag der
Mehrheit unterstützt. 

Wyss Brigit (G, SO): Sie hatten seit Jahren wiederholt Gele-
genheit, über eine angemessene Vertretung von Frauen in
leitenden Gremien zu diskutieren. Bis heute haben Sie es
leider immer wieder abgelehnt, diesbezüglich Regelungen
einzuführen. Zum einen unterschätzen Sie das Phänomen
der gläsernen Decke, die in der Schweiz nachweislich we-
sentlich dicker ist als im internationalen Vergleich. Dass es
dieses Phänomen gibt, belegen die Statistiken sehr ein-
drücklich: Der Anteil von Frauen in leitenden Positionen be-
läuft sich gemäss dem Bundesamt für Statistik auf rund
15 Prozent.
Heute geht es nun um eine angemessene Vertretung der
Geschlechter im Verwaltungsrat. Der Anteil von weiblichen
Verwaltungsratsmitgliedern beträgt in den 100 grössten bör-
senkotierten Gesellschaften der Schweiz nur gerade knapp
7 Prozent. Sie sehen also: Für Verwaltungsräte ist die glä-
serne Decke doppelt so dick.
Im Zusammenhang mit der Finanzkrise wurde verschiedent-
lich belegt, dass Frauen eine nachhaltigere Geldpolitik ver-
folgen. Es würde hier und jetzt zu weit führen, darzulegen,
warum das so ist. Wenn Sie aber entsprechende Gespräche
mit Frauen führen, werden Sie sicher den einen oder ande-
ren Hinweis darauf erhalten. Persönlich habe ich regelmäs-
sig Gelegenheit, mit dem Verwaltungsratspräsidenten eines
mittleren Finanzinstitutes darüber zu diskutieren. Er bedau-
ert es ausserordentlich, keine einzige Frau in seinem Ver-
waltungsrat zu haben. Er sagt mir auch, dass die von ihm
angefragten Frauen – es sind zwei – nicht bereit seien, im
Verwaltungsrat Einsitz zu nehmen. Die eine wolle schlicht
nicht, die andere habe im Sinn, in absehbarer Zeit eine Fa-
milie zu gründen. Ich kenne die zwei Frauen nicht, die ange-
fragt worden sind. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen,
dass es tatsächlich nicht mehr als zwei Frauen gibt, die für
dieses Verwaltungsratsmandat infrage kämen. Es ist doch
vielmehr so, dass der obengenannte Präsident immer im
gleichen, mittlerweile vielleicht etwas trüben Teich fischt und
sich nie die Mühe macht, ausserhalb seiner Seilschaften
nach Frauen zu suchen, die geeignet wären, im Verwal-
tungsrat Einsitz zu nehmen.

Im Interesse einer ausgewogenen und damit stabilen Zu-
sammensetzung von Verwaltungsräten bitte ich Sie, die Min-
derheit Leutenegger Oberholzer zu unterstützen.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Es ist richtig, dass
die Verwaltungsräte von börsenkotierten Gesellschaften in
der Schweiz Männergremien sind. Nur gerade 10 Prozent
der Mitglieder sind heute Frauen. Frauenförderung ist mir ein
grosses Anliegen, sowohl in der Politik als auch in der Wirt-
schaft. Ich bin aber trotzdem der Auffassung, dass die
Schaffung von Geschlechterquoten nicht der geeignete Weg
ist, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar aus folgenden
Gründen: Eine Geschlechterquote ist ein grosser Eingriff in
die Privatautonomie der Gesellschaften; diese sollen und
müssen ihre Führungskräfte frei wählen können. Sie sollten
und müssten dabei aber – auch in ihrem eigenen Interesse –
auch Frauen wählen. Wir sind uns sicher einig darin, dass
eine Person in einem obersten Leitungs- oder Verwaltungs-
organ in erster Linie Fachwissen, aber auch Erfahrung mit-
bringen muss. In der Wirtschaft, vor allem im Finanzbereich,
sehen wir, dass in den letzten Jahren in den obersten Lei-
tungsgremien vor allem Männer die Führung hatten und ha-
ben. Die Frage sei erlaubt, wie sich der Finanzbereich ent-
wickelt hätte, wenn in den obersten Führungsetagen wenig-
stens ein paar Frauen hätten mitentscheiden und ihre Erfah-
rung einbringen können. Die Antwort überlasse ich Ihnen.
Zum Antrag Schwander: Ich möchte Sie bitten, diesen An-
trag abzulehnen. Der Ansatz scheint auf den ersten Blick
zwar richtig: Wenn ein Verwaltungsrat für mehrere Jahre ge-
wählt wird, sollen die Aktionäre auch wissen, wie viel er in
dieser Periode verdienen wird. Dieser Antrag ist aber unnö-
tig, das wissen Sie ja eigentlich auch, da ohnehin jährlich
über die Vergütungen des Verwaltungsrates abgestimmt
wird. Die Einflussmöglichkeiten der Generalversammlung in
Bezug auf diese Vergütungen sind daher auch bei einer
mehrjährigen Amtsdauer absolut intakt.

von Graffenried Alec (G, BE): Frau Bundesrätin, sind Sie tat-
sächlich der Meinung, dass mit der offenen Formulierung,
dass mit der Zielnorm, die dieser Minderheitsantrag präsen-
tiert, eine massgebende Einschränkung der Freiheit in der
Besetzung der Verwaltungsräte einhergehen könnte?

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Schauen Sie, ich bin
einfach grundsätzlich der Auffassung, dass man die besten
Leute wählen soll, Männer und Frauen, dass man die Erfah-
rungen, die unterschiedlich sind, die Frauen in einer anderen
Weise mitbringen, eben auch mitberücksichtigen muss. Das
heisst für mich, dass Frauen in den Verwaltungsräten vor-
handen sein müssen, aber ohne dass zu bestimmen ist, in
welchem Verhältnis das dann der Fall sein soll.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Au nom de la
majorité de la commission, une majorité que Monsieur Som-
maruga a qualifiée de machiste, discriminante et absurde, je
vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité
Leutenegger Oberholzer – comme la commission l'a fait au
cours de sa séance, par 12 voix contre 9 et 2 abstentions.
La majorité de la commission n'a pas été convaincue que les
femmes posséderaient des qualités génétiques intrinsèque-
ment si supérieures à celles des hommes qu'il faille en impo-
ser un minimum dans les conseils d'administration, sous
peine de risquer des catastrophes financières à répétition!
Ce texte est un texte constitutionnel, et c'est probablement
son défaut principal. La Constitution prévoit à l'article 9 une
égalité entre tous, évidemment une égalité entre homme et
femme, fondée sur un égal accès à toutes les possibilités.
Dès lors, si le droit de la société anonyme, et celui-là seul,
imposait des quotas, il en viendrait probablement à contre-
dire la norme constitutionnelle pour toute personne qui serait
un mâle ou une femelle surnuméraire et qui se verrait ainsi
empêchée dans sa carrière d'accéder à des fonctions pour
ce seul motif.
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La majorité de la commission vous recommande donc de re-
jeter la proposition défendue par la minorité Leutenegger
Oberholzer.
S'agissant de la proposition Schwander qui entend condi-
tionner la possibilité de réélection des membres du conseil
d'administration pour une période supérieure à un an jusqu'à
trois ans au fait que la rémunération devrait alors, pour ces
trois ans, rester inchangée: la commission n'a pas eu à se
pencher sur ce point puisque c'est un amendement récent.
Je n'ai donc pas d'opinion à vous transmettre en son nom.

Simoneschi-Cortesi Chiara (CEg, TI): Vous avez cité l'arti-
cle 9. Est-ce que vous avez aussi lu l'article 8 de la Constitu-
tion? (Applaudissements partiels)

Nidegger Yves (V, GE): J'ai lu les articles 8 et 9 de la Cons-
titution!

Erste Abstimmung – Premier vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3823)
Für den Antrag der Mehrheit ... 126 Stimmen
Für den Antrag Schwander ... 53 Stimmen

Zweite Abstimmung – Deuxième vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3824)
Für den Antrag der Mehrheit ... 104 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 72 Stimmen

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

10.9002

Mitteilungen der Präsidentin
Communications de la présidente

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Wir haben
heute in unserem Rat noch eine Verabschiedung vorzuneh-
men: Herr Hans Bowee, Mitarbeiter der Firma Playmedia,
beendet heute nach rund 32 Jahren seinen Arbeitseinsatz
für die Beschallung hier im Nationalrat – eine für unsere Tä-
tigkeit nicht ganz unwesentliche Aufgabe.
Als gelernter Maschinenmechaniker hat er im Jahr 1978
erstmals für uns gearbeitet. Herr Bowee ist mit der rasanten
Entwicklung der Technik und den verschiedenen Revisionen
der Beschallung immer sehr gut zurechtgekommen. Es ist
ihm stets gelungen, den richtigen Ton zu finden. Selbst wenn
sich während eines Votums hier am Mikrofon einmal die To-
nalität eines Ratsmitglieds ein bisschen verändert hat – das
soll ja ab und zu einmal vorkommen –, hat er das richtig ge-
regelt. 
Herr Bowee verlässt uns heute, um in den verdienten Ruhe-
stand zu treten. Er wird jetzt vermehrt Zeit haben, um zu
wandern und mit seinem Golden Retriever spazieren zu kön-
nen. 
Herr Bowee, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft
und danken Ihnen herzlich für Ihren Einsatz hier. (Beifall)

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr
La séance est levée à 13 h 05
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Gegen die Abzockerei.
Volksinitiative.
OR. Änderung
Contre les rémunérations abusives.
Initiative populaire.
CO. Modification

Fortsetzung – Suite
Botschaft des Bundesrates 05.12.08 (BBl 2009 299)
Message du Conseil fédéral 05.12.08 (FF 2009 265)

Ständerat/Conseil des Etats 09.06.09 (Erstrat – Premier Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 11.06.09 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 11.03.10 (Ordnungsantrag – Motion d'ordre)

Nationalrat/Conseil national 11.03.10 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Nationalrat/Conseil national 17.03.10 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 17.03.10 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 17.03.10 (Fortsetzung – Suite)

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» 
1. Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «contre les
rémunérations abusives» 

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. g 
Antrag Schwander
g. Die Generalversammlung wählt jährlich einzeln die Mit-
glieder der Vergütungskommission. Diese unterstützt den
Verwaltungsrat bei der Ausarbeitung eines Vergütungsregle-
mentes und unterbreitet ihm Vorschläge über die Vergütung
der Organmitglieder.
Schriftliche Begründung
Über die Wahl einer speziellen Vergütungskommission
durch die Generalversammlung ist sichergestellt, dass die
Aktionäre auch über eigene Kandidaten Einfluss auf die
Ausgestaltung des Vergütungsreglementes und die Entschä-
digung der Organmitglieder nehmen können.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. g
Proposition Schwander
g. L'assemblée générale élit chaque année les différents
membres de la commission de rémunération. Cette dernière
seconde le conseil d'administration dans l'élaboration d'un
règlement de rémunération et lui soumet des propositions
concernant la rémunération des membres des organes.

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. h
Antrag Schwander
h. Der Verwaltungsrat darf die Geschäftsführung der Gesell-
schaft nur an natürliche Personen und nicht an juristische
Personen übertragen.
Schriftliche Begründung
Es müssen Einzelpersonen für die Geschicke der Gesell-
schaft geradestehen und Verantwortung tragen. Es ist nicht
im Sinne einer transparenten Verantwortungszuweisung,
wenn die Geschäftsführung einer juristischen Person über-
tragen werden kann.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. h
Proposition Schwander
h. Le conseil d'administration ne peut confier la gestion de la
société qu'à des personnes physiques, et non à des person-
nes morales.

Art. 1a Art. 122 Abs. 1bis Bst. i
Antrag Schwander
i. Der Gesetzgeber erlässt für den Fall eines Verstosses ge-
gen die Regelungen gemäss den Buchstaben a bis h sowie
gegen die Anordnung von Artikel 113 Absatz 2 Buchstabe f
der Bundesverfassung Strafbestimmungen. 
Schriftliche Begründung
Damit die Massnahmen zur Stärkung der Aktionärsdemo-
kratie auch greifen, muss deren Missachtung geahndet wer-
den können, weshalb der Gesetzgeber entsprechende Straf-
bestimmungen erlassen muss.

Art. 1a art. 122 al. 1bis let. i
Proposition Schwander
i. Le législateur édicte des dispositions pénales applicables
en cas de violation des dispositions prévues aux lettres a à h
ainsi qu'à l'article 113 alinéa 2 lettre f.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Diese Anträge lagen der Kommission nicht vor; ich
kann Ihnen deshalb dazu keine Meinung der Kommission
zum Ausdruck bringen.

Art. 122 Abs. 1bis Bst. g – Art. 122 al. 1bis let. g 

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3825)
Für den Antrag Schwander ... 40 Stimmen
Dagegen ... 83 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. h – Art. 122 al. 1bis let. h 

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3826)
Für den Antrag Schwander ... 42 Stimmen
Dagegen ... 87 Stimmen

Art. 122 Abs. 1bis Bst. i – Art. 122 al. 1bis let. i

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3827)
Für den Antrag Schwander ... 42 Stimmen
Dagegen ... 94 Stimmen

Art. 1a Ziff. II
Antrag der Kommission
Einleitung
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung wer-
den wie folgt ergänzt:
Art. 197 Ziff. 8 Titel
8. Übergangsbestimmung zu Artikel 113 Absatz 2 Buch-
stabe f und Artikel 122 Absatz 1bis
Art. 197 Ziff. 8 Text
Bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen er-
lässt der Bundesrat innerhalb eines Jahres nach Annahme
von Artikel 113 Absatz 2 Buchstabe f und Artikel 122 Absatz
1bis durch Volk und Stände die erforderlichen Ausführungs-
bestimmungen.

Art. 1a ch. II
Proposition de la commission
Introduction
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont
modifiées comme suit:
Art. 197 ch. 8 titre
8. Disposition transitoire ad article 113 alinéa 2 lettre f et ar-
ticle 122 alinéa 1bis
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Art. 197 ch. 8 texte
D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le
Conseil fédéral édictera, dans un délai d'une année après
l'acceptation des articles 113 alinéa 2 lettre f et 122 ali-
néa 1bis, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exé-
cution nécessaires.

Angenommen – Adopté

Art. 1a

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Wir
kommen nun zur Diskussion über den Antrag der Minderheit
Schwander auf Streichung des gesamten jetzt bereinigten
Artikels 1a.

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich beantrage Ihnen, Artikel 1a
zu streichen. Weshalb? Mit der Streichung will ich eigentlich,
dass dem Stimmvolk kein Gegenentwurf unterbreitet wird.
Ich habe es heute Vormittag bereits ausgeführt und die rhe-
torische Frage gestellt: Wozu machen wir den Gegenentwurf
überhaupt? Was bietet der Gegenentwurf? Zusammenfas-
send können wir feststellen, dass im Gegenentwurf, wie wir
ihn heute diskutiert und bereinigt haben, die Hauptziele der
Minder-Initiative, nämlich die jährliche Wiederwahl des Ver-
waltungsrates und auch die jährliche Festlegung der Vergü-
tungssumme für die Mitglieder von Verwaltungsrat, Ge-
schäftsleitung und Beirat durch die Generalversammlung,
total verwässert worden sind. Einen solchen Gegenentwurf
dem Stimmvolk vorzulegen ist aus unserer Sicht wenig sinn-
voll. Es ist fadenscheinig, zu tun als ob und zu sagen, der
Gegenvorschlag bilde ja die Hauptziele der Minder-Initiative
ab und sei sogar noch besser als die Minder-Initiative. Dem
ist nicht so. Wir öffnen mit dem Gegenentwurf Tür und Tor,
um die Hauptziele, die Herr Minder mit seiner Initiative errei-
chen will, zu verwässern. Und das können wir so nicht unter-
stützen. Deshalb bitte ich Sie, Artikel 1a zu streichen.
Aber ich muss Sie auch darauf aufmerksam machen: All
jene, die den Gegenentwurf eigentlich auch nicht wollen und
die Minder-Initiative wollen, müssten, wenn sie ehrlich wä-
ren, diesem Streichungsantrag zustimmen. Nachher, bei Ar-
tikel 2, können Sie dann nämlich nicht mehr einfach sagen:
Ich stimme für die Minder-Initiative. Sie haben dann nur die
Möglichkeit, entweder sowohl über die Initiative wie auch
über den Gegenentwurf abstimmen zu lassen, aber mit dem
Hauptziel Gegenentwurf, oder dem Gegenentwurf zuzustim-
men. Wenn Sie tatsächlich nicht beidem, sondern lieber der
Minder-Initiative zustimmen möchten, dann ist es nichts an-
deres als logisch und ehrlich, meinem Streichungsantrag zu-
zustimmen. Nur so können wir auch der Öffentlichkeit sa-
gen, dass wir das Hauptziel von Herrn Minder, nämlich
Salärexzesse künftig zu verhindern, entsprechend unterstüt-
zen werden. Nur dieser Weg ist der ehrliche Weg. 
Ich bitte Sie deshalb im Interesse der ganzen Diskussion in
der breiten Öffentlichkeit, diesem Streichungsantrag zuzu-
stimmen, damit auf Gesetzesstufe die jährliche Wiederwahl
des Verwaltungsrates sowie die Gesamtsumme der jährli-
chen Entschädigungen für den Verwaltungsrat, für die Ge-
schäftsleitung und für den Beirat zwingend geregelt werden
müssen.

Jositsch Daniel (S, ZH): Die Bürgerinnen und Bürger in un-
serem Land haben es satt. Sie haben es satt, dass sich Ma-
nager in Unternehmen, an denen wir alle über die Pensions-
kassen beteiligt sind, schamlos bereichern wie in einem
Selbstbedienungsladen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen,
dass wir da jetzt einen Riegel vorschieben. Es ist ihnen egal,
ob das mit einem direkten oder einem indirekten Gegenvor-
schlag geschieht. 
Was die SVP-Fraktion nun mit diesem Minderheitsantrag
versucht, ist ein gesetzgeberisches Katz-und-Maus-Spiel,
das nur ein Ziel hat: Die SVP will unter allen Umständen
eine Volksabstimmung zur Abzocker-Initiative und zum di-
rekten Gegenvorschlag verhindern. Das gelingt Ihnen von
der SVP nur, wenn Sie den direkten Gegenvorschlag verhin-

dern und damit erreichen, dass das Geschäft doch noch an
die Kommission zurückgeht.
Wir haben nun den direkten Gegenvorschlag bereinigt, und
es liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, der als Al-
ternative zur Initiative dem Volk vorgelegt werden kann.
Doch Sie von der SVP wehren sich dagegen. Warum? Weil
Sie nun angeblich doch noch einen indirekten Gegenvor-
schlag im Rahmen der Revision des Aktienrechts ausarbei-
ten wollen. Es ist schon interessant, wenn man sich vorstellt,
dass Ihr grosser Vordenker, als er noch für die Revision des
Aktienrechts verantwortlich war, keinen Finger gerührt hat,
um die Abzockerproblematik zu beheben.
Sie von der SVP hatten die Chance, einen indirekten Ge-
genvorschlag mit uns zusammen auszuarbeiten, der diesen
Namen verdient hätte. Aber Sie wollten nicht und haben in
der Kommission samt und sonders die entsprechenden Vor-
schläge in den Wind geschlagen, bis die Kommission ent-
schieden hat, das Aktienrecht hier zu entkoppeln, weil es
nicht mehr ernsthaft den Charakter eines Gegenvorschlags
hatte. In der Kommission haben wir uns dann entschieden,
einen direkten Gegenvorschlag auszuarbeiten, damit die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger endlich über die Initia-
tive abstimmen können. Dann plötzlich kam Ihnen, meine
Damen und Herren von der SVP, in den Sinn, dass man nun
doch einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten wolle,
und das Rösslispiel sollte wieder von vorne beginnen; das
alles wieder mit dem Ziel, eine Volksabstimmung zu verhin-
dern.
Sonst werden Sie nicht müde, den Volkswillen anzurufen
und Zeter und Mordio zu schreien, wenn eine Volksinitiati-
ve – natürlich aus Ihrer Küche – für ungültig erklärt und nicht
zur Abstimmung gebracht werden soll, weil sie gegen inter-
nationales Recht verstösst. Aber bei der Abzocker-Initiative
scheuen Sie eine Volksabstimmung wie der Teufel das
Weihwasser. Das ist auch nachvollziehbar, denn in früheren
Zeiten – Sie erinnern sich vielleicht nicht mehr gerne dar-
an – verteidigten Sie die Abzocker gegen Wind und Wetter
und kämpften dafür, dass diese den Handlungsspielraum
hatten und sich zulasten unserer Volkswirtschaft entfalten
konnten. Ich erinnere Sie daran, dass Ihr alt Bundesrat, der
sich heute als Vorkämpfer gegen die Abzocker präsentiert,
in den Neunzigerjahren derjenige nebenamtliche Verwal-
tungsrat der Schweiz war, der sich am meisten Honorar aus-
zahlen liess. Er perfektionierte das Abzockersystem zusam-
men mit seinen Spezis wie Martin Ebner geradezu.
Seien wir doch ehrlich: Eigentlich geht es Ihnen einfach
darum, die Abzockerproblematik möglichst gar nicht zu be-
heben. Wenn Sie wirklich daran interessiert wären, jetzt eine
gemeinsame Lösung auszuarbeiten, hätten Sie sich in der
Kommission an der Ausarbeitung des direkten Gegenvor-
schlags beteiligt. Aber bei dieser Ausarbeitung machten Sie
mit Ausnahme Ihrer Ablehnungsanträge keinen einzigen
Vorschlag. Ihren Antrag, über den jetzt abgestimmt und
durch den der direkte Gegenvorschlag abgelehnt werden
soll, reichten Sie schon ein, bevor Sie wussten, was in dieser
Debatte entschieden wird. Jetzt kommen Sie, torpedieren
den direkten Gegenvorschlag und wollen verhindern, dass
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Initiative
und den Kompromissvorschlag des Parlamentes abstimmen
können. 
Die SP-Fraktion wird den Minderheitsantrag Schwander da-
her ablehnen.

Baader Caspar (V, BL): Herr Kollege Jositsch, Sie von der
SP haben sich zusammen mit der FDP und der CVP für den
direkten Gegenvorschlag starkgemacht. Wenn Sie behaup-
ten, Sie wollten die Abzocker anpacken, weshalb haben Sie
all unsere Anträge zur Verbesserung des direkten Gegen-
vorschlages und auch hier den Einzelantrag Schwander ab-
gelehnt? Warum haben Sie die zwingende einjährige Wie-
derwahl abgelehnt?

Jositsch Daniel (S, ZH): Wie bereits ausgeführt worden ist,
Herr Baader, haben wir im Gegensatz zur SVP-Fraktion so-
wohl in der ständerätlichen als auch in der nationalrätlichen
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Kommission immer darauf hingearbeitet, dass wir möglichst
rasch eine Lösung für diese Problematik haben. Es gab kei-
nerlei Kooperation von Ihrer Seite. Ihr damaliger Bundesrat
war für die erste Botschaft zum Aktienrecht verantwortlich,
die einen indirekten Gegenvorschlag hätte enthalten kön-
nen. Wir haben uns jahrelang damit beschäftigt, ein griffiges
Aktienrecht herbeizuführen, und wurden dabei nie unter-
stützt. Erst in dem Moment, als wir gesagt haben, dass wir
jetzt Nägel mit Köpfen machen, und die Kommission ent-
schieden hat, die Initiative ohne indirekten Gegenvorschlag
zur Abstimmung zu bringen, sind Sie gekommen. Wir haben
dann entschieden, dass wir einen direkten Gegenvorschlag
machen. In der Kommission gab es keine Kooperation, und
es gab auch heute keine Kooperation von Ihrer Seite. 
Das ist der Grund, warum wir hier jetzt einerseits die Initia-
tive und andererseits den Gegenvorschlag als Kompromiss
haben. Die Bevölkerung der Schweiz wird nun entscheiden
können, welche Variante sie will.

Schlüer Ulrich (V, ZH): Herr Jositsch, wie erklären Sie sich,
wenn Sie sich da in Ihren Breitseiten ergehen, dass derje-
nige, der die Arbeit für diese Initiative gemacht hat, unser
Vorgehen, dasjenige der SVP, ausdrücklich mitträgt und un-
terstützt, während es ihm vor Ihrer Polemik graust?

Jositsch Daniel (S, ZH): Ich weiss nicht, inwiefern Sie über
die Gefühlswelt des Initianten informiert sind, aber ich glau-
be, das spielt auch keine Rolle. Wir haben dem Initianten in
der Kommission die Möglichkeit gegeben, eingehend mit
uns zu sprechen. Wir haben ihn auf die Frage angespro-
chen, ob wir einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten
sollten. Wir waren immer daran interessiert, dass wir hier
möglichst rasch eine Lösung finden. Es gab keine Koopera-
tion in diese Richtung; es wurde uns klar gesagt, dass ein in-
direkter Gegenvorschlag nicht infrage komme. 
Dann nimmt der gesetzgeberische Prozess seinen Lauf. Un-
ser Ziel ist es – und deshalb diese Vorgehensweise –, diese
Abzocker-Initiative jetzt möglichst rasch zur Abstimmung zu
bringen. Das ist ein Recht, das die schweizerische Bevölke-
rung hat, denn sie hat es satt, mit diesem Zustand zu leben.
Wenn wir sehen, was bereits in dieser Woche, während der
wir hier beraten, beispielsweise die UBS entscheidet, wie sie
da die Millionen und Milliarden verteilt, dann wissen wir,
dass es höchste Zeit ist, dass wir hier vorwärtsmachen. Da
geht es nicht um Befindlichkeiten und eben nicht um takti-
sche Spiele, was auch immer dahintersteht, sondern es geht
darum, dass wir jetzt Nägel mit Köpfen machen; das ist die
Verantwortung dieses Parlamentes.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Man kann das ja von unserer Ar-
beit nicht immer sagen, aber jetzt kann man es, glaube ich,
sagen: Wir haben in den letzten Tagen und insbesondere
heute ein Beispiel dafür geliefert, wie man schnell und
gleichzeitig durchdacht und seriös Gesetzgebung machen
kann. Zugegebenermassen ist uns die Idee eines Mini-Ge-
genvorschlages, wenn wir ihn so nennen wollen, auch etwas
spät gekommen. Wir haben während fast zwei Jahren an ei-
nem grossen indirekten Gegenentwurf herumgeturnt, der
das halbe Aktienrecht umfasst hätte, eine 250 Seiten dicke
Fahne. Seit Januar ist eigentlich klargeworden, dass wir so
dem Problem, das in der Bevölkerung vehement diskutiert
wird, nicht zu Leibe rücken können und dass wir die Lösung
nur mit einer konzisen, kurzen und eben auf Verfassungs-
stufe platzierten Gegenformulierung, die dem Text der Ab-
zocker-Initiative gegenübergestellt wird, finden können. Ich
glaube, das ist uns heute gelungen.
Wir haben jetzt darüber abzustimmen, ob wir diesen direk-
ten Gegenvorschlag, den wir heute gemeinsam gemacht ha-
ben, verabschieden wollen. Wir haben damit den schnellst-
möglichen Weg gewählt. Mit der Verabschiedung heute geht
das Geschäft in den Ständerat, und wenn sich der Ständerat
ähnlicher Effizienz wie unser Rat befleissigt, müsste das Ge-
schäft ja in der Sommersession zu verabschieden sein. Da-
mit ist, glaube ich, einem grossen Bedürfnis der Bevölkerung
Rechnung getragen.

Zugegeben, wenn wir heute über diesen bereinigten Gegen-
vorschlag, den direkten Gegenvorschlag, abstimmen müs-
sen, stellen wir alle fest, dass es letztlich ein Kompromiss-
vorschlag ist. Wir alle haben wahrscheinlich nicht all das er-
reicht, was wir gewollt haben, was wir uns gewünscht hätten.
Aber das war, glaube ich, auch nicht anders denkbar bei ei-
ner so verfahrenen Ausgangslage und in einer so komplizier-
ten und vielschichtigen Rechtsmaterie.
Es ist eine Leistung, dass wir heute einen Entwurf vor uns
haben, der unseres Erachtens die beiden wesentlichen Vor-
aussetzungen, die er erfüllen sollte, auch tatsächlich erfüllt.
Einerseits ermöglicht dieser Verfassungsartikel, dass dem
Missstand der Abzockerei, also der missbräuchlichen Gehäl-
ter, die in einigen wenigen Chefetagen dieses Landes Platz
gegriffen haben, mit griffigen Massnahmen begegnet wer-
den kann. Andererseits ermöglicht er, dass diese Gesetzge-
bung, obwohl sie griffig ist, für die Wirtschaft erträglich ist;
der grossen Mehrheit der Unternehmen in diesem Land, die
das Problem der Abzockerei gar nicht kennt, werden keine
zusätzlichen Lasten auferlegt.
Drei Eckpunkte sehen wir heute vor uns: Wir haben erstens
die Kompetenzen geregelt bezüglich der Frage, wer die Ge-
hälter des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit
den nötigen Bandbreiten für die Firmen festlegt. Wir haben
zweitens ein neues System entworfen, wonach die Firmen
künftighin ein Reglement im Voraus schaffen, gemäss dem
die Generalversammlung die Regeln festlegt, wie der Ver-
waltungsrat die Gehälter an alle Leute in der Firma ausrich-
ten kann und darf. Am Ende des Jahres haben wir dann ei-
nen Bericht, in welchem der Verwaltungsrat der Generalver-
sammlung Rechenschaft darüber ablegen muss, ob er die
Regeln eingehalten hat. Das klingt einfach, ist es aber über-
haupt nicht. Ich glaube, es ist in Anbetracht der Innovation
und der einfachen Kontrolle ein sehr geglücktes System.
Schliesslich haben wir drittens eine Rückforderungsklage
eingeführt, die es ermöglicht, dass in den wenigen Fällen
von Missbräuchen die entsprechenden Zahlungen auch tat-
sächlich zurückgefordert werden können.
Namens der CVP/EVP/glp-Fraktion beantrage ich Ihnen,
den Antrag der Minderheit Schwander abzulehnen, der
Mehrheit zu folgen und dieses Kind das Licht der Welt er-
blicken zu lassen.

Rime Jean-François (V, FR): Monsieur Bischof, vous nous
avez parlé de «schnellstmöglicher Weg». Alors donnez-moi,
d'après votre programme, le calendrier: quand va entrer en
vigueur la loi modifiée après la votation et après les travaux
législatifs?

Bischof Pirmin (CEg, SO): Die schnellstmögliche Variante
ist, dass der Ständerat das Geschäft in der Sommersession
behandelt und verabschiedet. Die Differenzen werden berei-
nigt. Dann ist gemäss Gegenvorschlag wie auch Initiative
spätestens in einem Jahr die nötige Vollzugsgesetzgebung
in Kraft zu setzen. Falls der Gesetzgeber nicht schnell genug
ist und falls wir es schaffen, müssten wir die Verordnungsge-
bung auf den 1. Januar 2011 in Kraft setzen können. Herr
Kollege, dafür kann ich Ihnen aber keine Garantie geben,
weil unsere beiden Parteien bei der Gesetzesberatung viel-
leicht nicht überall die gleiche Meinung haben werden. Aber
das ist der schnellste Weg. 

Huber Gabi (RL, UR): Die Minderheit Schwander will keinen
direkten Gegenentwurf und – man höre und staune – lieber
die Volksinitiative Minder unterstützen, und das, obwohl die
Mehrheit, übrigens ohne Stimmen der FDP-Liberalen Frak-
tion, den Weg über den indirekten Gegenvorschlag für die
Umsetzung der Minder-Initiative abgelehnt hat. 
Herr Schwander erklärt jetzt, das Hauptziel der Minder-In-
itiative sei die jährliche Wiederwahl des Verwaltungsrates.
Ich glaube, das ist eher das Hauptziel des Vizepräsidenten
der SVP und nicht unbedingt das Hauptziel von Herrn Min-
der. Ich darf Ihnen auch sagen, Kollege Schwander, in der
sogenannten Einigungslösung Minder/SVP, die wir mit Ihrem
Vizepräsidenten besprechen durften, wurde uns genau zum
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Punkt der jährlichen Wiederwahl gesagt, hier zeichne sich
eine Lösung in unsere Richtung ab. Das wäre also eines der
Entgegenkommen, die ich schon beim Eintreten erwähnt
habe, für das Sie jetzt den Beweis nicht antreten wollen oder
nicht antreten müssen. Es geht hier einmal mehr darum, stur
auf der Parteilinie zu bleiben, bis zum bitteren Ende, nach
dem Motto: «Wenn nicht unser Einigungsvorschlag mit Min-
der, dann lieber die schlechteste der verbleibenden Lösun-
gen.» Schade, kann ich dazu nur sagen. Immerhin bleibt der
SVP, ich habe es bereits gesagt, so der Beweis erspart, wie
viele Verbesserungen am Einigungsvorschlag, die sie uns
zugesagt hatte, sie noch hätte erwirken können. Nicht um-
sonst wollen wir das Pfand eines direkten Gegenvorschlags
nicht aus der Hand geben. 
Die FDP-Liberale Fraktion lehnt die Minder-Initiative ab und
setzt sich für einen guten direkten Gegenvorschlag ein. Un-
ter «gut» verstehen wir die Verhinderung von Exzessen,
ohne dass die Wirtschaft geschädigt wird und Arbeitsplätze
gefährdet werden. Die FDP-Liberale Fraktion wird deshalb
den Antrag der Minderheit Schwander ablehnen.

Vischer Daniel (G, ZH): Lehnen Sie den Antrag der Minder-
heit Schwander ab!
1. Sie haben nicht Recht, Herr Schwander. Den Weg, ohne
Gegenvorschlag vors Volk zu gehen, hat an sich der Antrag
von Frau Leutenegger Oberholzer und von mir im November
in der Kommission für Rechtsfragen bereits gewiesen. Sie
haben im Januar dem Rückkommen zugestimmt. Damit war
diese Möglichkeit vom Tisch. Sie haben mitverhindert, dass
der schnellstmögliche Weg – Initiative ohne Gegenvor-
schlag, Volksabstimmung – gewählt wird.
2. Ihr grosser Vizevorsitzender, Herr alt Bundesrat Blocher,
hat Herrn Minder falsche Versprechungen gemacht. Denn
hätte Herr Blocher Recht, dann hätten wir ja heute minde-
stens im Nationalrat eine Mehrheit für seinen Vorschlag, der
ja weiter geht als die Minder-Initiative. Aber wir haben das
Gegenteil. Wir haben mit den Stimmen der SVP-Leute hier
einen verwässerten Gegenvorschlag gegenüber der ur-
sprünglichen Fassung der Kommission.
3. Wenn Herr alt Bundesrat Blocher ein griffiges Aktienrecht
gewollt hätte – das habe ich schon letzten Donnerstag dem
jetzigen Vorsitzenden, Herrn Brunner, gesagt –, dann hätte
Herr alt Bundesrat Blocher in seiner Weisheit die nun Herrn
Minder versprochenen Gesetzesartikel in die Aktienrechtsre-
form eingebaut, und vielleicht hätten wir nun ein griffiges Ak-
tienrecht und hätte Herr Minder die Initiative längst zurück-
gezogen. So war es aber nicht. Es war Frau Bundesrätin
Widmer-Schlumpf, die in einer Zuatzbotschaft gewissermas-
sen «nachlaubsägeln» musste. Das heisst, sie musste griffi-
gere Bestimmungen ins Aktienrecht hineinbringen, weil der
ursprüngliche Entwurf des Bundesrates zu wenig wert war.
Das ist die Ausgangslage.
Jetzt können wir nur noch darüber diskutieren, ob wir den
schnellstmöglichen Gang zum Volk oder wieder einen Zick-
zackkurs wollen. Es hat sich herumgesprochen, vielleicht
nicht ganz bei allen, dass der einzig gangbare Weg zur bald-
möglichsten Volksabstimmung jener ist, über den direkten
Gegenvorschlag zu gehen. Den haben wir nun eingeschla-
gen, und nun haben wir zwei Möglichkeiten.
Wir lehnen den Antrag der Minderheit Schwander ab. Nur
dann können wir Ja/Nein oder Ja/Ja sagen; dann wird der
Ständerat die Möglichkeit haben, das noch aufzubessern,
worauf alsbald das Volk wird abstimmen können. Wie gesagt
worden ist, muss nach einem Jahr der gesetzliche Nachvoll-
zug mindestens auf Verordnungsstufe erfolgen.
Herr Kollege Schwander, Sie haben Unrecht. Ihr Weg ist al-
les, aber sicher nicht schneller – er ist langsamer. Und er will
ja nur etwas, nämlich dass die Initiative nicht vor dem be-
rühmten Wahlakt im Oktober 2011 vors Volk kommt. Leider
wird das nun geschehen. Aus diesem Grund muss der Antrag
der Minderheit Schwander abgelehnt werden, und es muss
nachher eine sinnvolle Wahlempfehlung gemacht werden.
Ja, es ist schon ein bisschen so: Vielleicht ist der grosse Ver-
lierer des heutigen Tages Herr alt Bundesrat Blocher. Viel-
leicht hat auch Herr Minder dieser Debatte zugehört. Dann

hätte er gemerkt, dass Herr Blocher nicht in absehbarer Zeit
seinem Vorschlag eine Mehrheit in diesen Räten verschaffen
kann. Vielleicht ist Herr Minder nun plötzlich auch daran in-
teressiert, dass wir über seine Initiative bald abstimmen, und
vielleicht hört er einmal, mindestens mit einem Ohr, auch auf
andere statt nur auf jene, auf die er bislang ausschliesslich
gehört hat.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, den Antrag der Minderheit
Schwander abzulehnen.

Schwander Pirmin (V, SZ): Habe ich jetzt richtig gehört, Herr
Vischer? Ihnen geht es nur darum, Herrn Christoph Blocher
eine Niederlage zu bescheren, um dann das Problem nicht
zu lösen!

Vischer Daniel (G, ZH): Nein, ich wäre froh gewesen, wenn
wir heute den Vorschlag von Herrn Blocher als direkten Ge-
genvorschlag hätten verabschieden können. Dann hätten wir
darüber abgestimmt, und Herr Minder hätte seine Initiative
vielleicht zurückgezogen. Wir wären auch dafür gewesen,
aber dieser Vorschlag lag dummerweise nicht vor, sondern
er liegt in irgendeinem Hinterzimmer, und die Beratung wird
irgendwann einmal stattfinden. Es geht nicht um Herrn Blo-
cher. Es geht aber auch um die falsche Verkündung, die
Linke wolle materiell, zusammen mit den Grünen, das bald-
möglichste Inkraftsetzen griffiger Lösungen verhindern. Das
Gegenteil ist wahr. Der Weg, den wir aufzeigen, führt zum
Erfolg. Einen anderen Weg sehe ich nicht.

Heer Alfred (V, ZH): Herr Kollege Vischer, ich habe eine Fra-
ge: Träumen Sie in der Nacht auch von Christoph Blocher?

Vischer Daniel (G, ZH): Nein, Herr Heer, ich träume manch-
mal eher von Ihnen. (Teilweise Heiterkeit; Unruhe)

Grunder Hans (BD, BE): Bei diesem Streichungsantrag geht
es ja konkret um die Frage, ob man die Minder-Initiative un-
terstützen will oder nicht. Die BDP-Fraktion – wir haben es
schon mehrfach hier gesagt – ist ganz klar der Meinung,
dass diese Initiative eindeutig zu weit geht. Diese Initiative
ist aus unserer Sicht sogar gefährlich, gefährlich für die
Schweizer Wirtschaft; da muss ich Herrn Noser beipflichten.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in der Hitze des Ge-
fechts und aufgrund des sehr verständlichen Volkszorns hier
etwas übers Knie brechen, was wir nachher teuer bezahlen
müssen – teurer, als wir uns das heute vorstellen. Deshalb
bin ich sehr froh, und die BDP-Fraktion ist es mit mir, dass
nun ein ausgewogener Gegenvorschlag vorliegt, der den be-
rechtigten Anliegen der Schweizer Wirtschaft Rechnung
trägt. Dass der Gegenvorschlag auf Stufe Bundesverfassung
ist, stört uns eigentlich, unseres Erachtens ist das die fal-
sche Ebene. Aber die Übungsanlage hat nichts anderes er-
laubt; jetzt muss man es halt auf dieser Stufe machen.
Das Ziel des direkten Gegenvorschlags ist, die Aktionäre,
d. h. die Eigentümer, zu stärken. Herr Schwander, das ist mit
diesem direkten Gegenvorschlag, der in aller Schnelle aus-
gearbeitet wurde, gelungen. Ich staune ob der Argumenta-
tion, die hier vorgebracht wurde. Man sagt, man wolle liberal
politisieren und möglichst wenig Regeln haben; Herr Baader
hat klar gesagt, er möchte den Aktionären, den Eigentü-
mern, das Wort geben. Das haben wir mit diesem Gegen-
vorschlag mit aller Deutlichkeit gemacht. In Artikel 122 Ab-
satz 1bis Buchstabe f ist im Gegenvorschlag jetzt ganz klar
stipuliert, dass die Aktionärsversammlung bestimmen kann:
Sie kann jährlich wählen, wenn sie das will; sie kann das
über die Statuten machen, da sehe ich überhaupt kein Pro-
blem. Das ist eine liberale Lösung, die den Aktionären, den
Eigentümern, die rechtlichen Möglichkeiten gibt, die sie nötig
haben, um den Exzessen, von denen wir gerade diese Wo-
che wieder in den Zeitungen vernehmen mussten, entge-
genzuwirken.
Mit dem direkten Gegenvorschlag sind diese Mittel geschaf-
fen worden, darum bitte ich Sie eindringlich, den Strei-
chungsantrag der Minderheit Schwander ganz klar abzuleh-
nen. Ich habe doch noch ein wenig die Hoffnung, dass
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wenigstens der Wirtschaftsflügel der hochgepriesenen Par-
tei SVP noch zur Vernunft kommt und dann in der letzten
Abstimmung bei Artikel 2 dem Mehrheitsantrag, dem guten
Gegenvorschlag, der hier vorliegt, zustimmt.

Schwander Pirmin (V, SZ): Herr Kollege Grunder, können Sie
mir konkret sagen, mit welchen Bestimmungen des Gegen-
entwurfes Lohnexzesse verhindert werden?

Grunder Hans (BD, BE): Im Gegenentwurf wird die Kompe-
tenz klar der Aktionärsversammlung gegeben, eben um
diese Exzesse in den Griff zu bekommen. Wir haben diese
Frage heute also behandelt; Sie können die Bestimmungen
dazu selber lesen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

10.9002

Mitteilungen der Präsidentin
Communications de la présidente

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Auf der Tri-
büne begrüsse ich ganz herzlich den Präsidenten der Aus-
senpolitischen Kommission der italienischen Abgeordneten-
kammer, Herrn Stefano Stefani, unter uns. Der Präsident
und seine Delegation haben sich heute mit verschiedenen
Mitgliedern unserer Aussenpolitischen Kommission sowie
mit unserer Delegation für die Beziehungen zum italieni-
schen Parlament zu interessanten Gesprächen getroffen.
Wir wünschen Ihnen, Herr Präsident, und Ihrer Delegation
einen weiterhin guten und interessanten Aufenthalt hier bei
uns in der Schweiz! (Beifall)

08.080

Gegen die Abzockerei.
Volksinitiative.
OR. Änderung
Contre les rémunérations abusives.
Initiative populaire.
CO. Modification
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1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» 
1. Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «contre les
rémunérations abusives» 

Art. 1a

Brunner Toni (V, SG): Herr Stefani ist zum richtigen Zeit-
punkt hier, weil er jetzt mitbekommen wird, welche Partei tat-

sächlich an Lösungen in der Schweiz interessiert ist. (Un-
ruhe)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Sie offenbar sehr
aufmerksam meinem Votum folgen, was mich freut: Ich bitte
Sie im Namen der SVP-Fraktion, den Antrag der Minderheit
Schwander zu unterstützen. Sie streichen damit Artikel 1a
und verzichten darauf, der Abzocker-Initiative von Herrn Min-
der einen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Er
ist unter diesen Umständen, wie es hier heute gelaufen ist,
schlicht überflüssig, er ist verwässert, er ist nicht geeignet.
Sie wissen, dass sich die SVP-Fraktion für einen indirekten
Gegenvorschlag und damit für die Behandlung des Aktien-
rechtes im Zuge der Initiative von Herrn Minder starkge-
macht hat. Aber dies, das auch im Sinne der Bekämpfung
von Missbräuchen des Abzockertums war, ist von Ihnen ab-
gelehnt worden. Sie, die Mehrheit aus SP, Grünen, CVP und
Zugewandten, haben sich wider besseres Wissen gegen die
Behandlung eines indirekten Gegenvorschlags ausgespro-
chen. Damit hat das Parlament, obwohl es der Gesetzgeber
ist, den Weg über einen direkten Gegenvorschlag auf Ver-
fassungsstufe gesucht, und das ist aus der Optik der SVP
grundfalsch. Die Mehrheit hier im Saal wusste und weiss,
dass ein direkter Gegenvorschlag nicht der richtige Weg ist;
nun mussten auch wir von der SVP-Fraktion uns diesem
Weg stellen und reichten selber eine ganze Anzahl Anträge
im Sinne unserer Vorschläge für ein griffiges Aktienrecht und
letztlich auch zu einer Optimierung der Initiative von Herrn
Thomas Minder ein. Ich stelle jedoch fest: Sie haben konse-
quent sämtliche Anträge aus der SVP-Fraktion für eine Ver-
besserung des direkten Gegenvorschlags abgelehnt, und
Sie haben damit den Weg frei gemacht für einen verwässer-
ten «Kompromissvorschlag», wie Sie dem sagen.
Ich staune; ich staunte vor allem auch, als ich die Frontalan-
griffe von Herrn Jositsch von der SP und von Herrn Vischer
von den Grünen hier vorhin live miterleben durfte, wie sie der
SVP vorgeworfen haben, sie habe sich der Kooperation in
diesem Geschäft verweigert, was letztlich grundfalsch ist.
Sie wissen, dass ein indirekter Gegenvorschlag auf dem
Tisch lag, der sogar vom Vater der Initiative, von Herrn Min-
der, getragen wurde. Aber Herr Jositsch hat gross hier drin
verkündet, wie die SP dafür sorge, dass dieses Problem
schnell gelöst werde. Ich muss aber feststellen: Die Fraktio-
nen von SP und Grünen verhindern hier im Parlament die
Lösung des Abzockereiproblems und machen sich damit für
die Abzocker stark. Heute haben Sie den Test nicht bestan-
den, Ihr Abstimmungsverhalten auf der linken Seite war ent-
larvend! Die SP-Fraktion hat nämlich zusammen mit der
CVP-Fraktion rasch umsetzbare Massnahmen verhindert,
weil sie nicht auf einen indirekten Gegenvorschlag eingestie-
gen sind; die SP-Fraktion und die grüne Fraktion haben die
Verpflichtung zu einer zwingenden jährlichen Wiederwahl
des Verwaltungsrates als wichtigstes Instrument zur Ein-
dämmung der Abzockerei verhindert. Sie haben im direkten
Gegenvorschlag Hintertürchen offen gelassen, und die SP-
Fraktion hat all unsere Anträge zur Verschärfung der Regeln
gegen die Abzockerei zusammen mit den Fraktionen der
Grünen, der CVP und der FDP-Liberalen abgelehnt. 
Konsequent haben Sie sich heute unseren Vorschlägen ver-
schlossen und sich damit entlarvt! Sie haben sich entlarvt,
und Herr Minder, der Vater der Initiative, hat es gemerkt. Er
will nicht im gleichen Boot mit der SP um seine Initiative
kämpfen, weil er weiss: Der SP geht es um billige Stim-
mungsmache, und es geht ihr nicht darum, die Probleme der
Abzockerei auch wirklich zu lösen. Dann haben wir noch ein
Trauma und dessen Verarbeitung durch Herrn Vischer von
den Grünen; wir haben miterlebt, wie er nur von Herrn Blo-
cher gesprochen hat. Er hat es damit indirekt belegt: Letzt-
lich ging es nur darum, Herrn Blocher, der zusammen mit
Herrn Minder eine mehrheitsfähige Lösung präsentiert hat,
nicht Recht zu geben. Herr Vischer, Sie haben heute zwar
hier drin gewonnen, aber das Volk wird der SVP Recht ge-
ben. Wir unterstützen die Minder-Initiative und lehnen den
direkten Gegenvorschlag ab, ab, ab! (Teilweiser Beifall)
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Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Um mit den Worten
von Nationalrat und SVP-Parteipräsident Brunner zu spre-
chen: Ich staune auch. Was kann denn so schlecht daran
sein, wenn man diese Initiative von Herrn Minder und vor al-
lem den direkten Gegenvorschlag dem Volk unterbreitet, das
Volk darüber abstimmen lässt? Ich hoffe, Sie werden bei ei-
ner sachlichen, guten, intensiven Diskussion mitmachen, in
der jeder und jede Position beziehen kann. Was kann so
schlecht daran sein, wenn wir das jetzt demokratisch abhan-
deln? Ich habe von Ihrer Seite immer gehört, wie sehr Sie
diese demokratischen Prozesse schätzen – ich schätze sie
auch. Wir werden die Diskussion gerne führen. (Teilweiser
Beifall)
Wir haben in diesem Rat einen Konsens in Bezug auf die
wesentlichen Punkte gefunden, die in der Zusatzbotschaft
und heute mit dem direkten Gegenvorschlag zur Diskussion
standen. Wir haben sehr schnell einen Konsens gefunden,
das ist sehr schnell gegangen; Herr Nationalrat Bischof hat
es gesagt. Und ich meine, wir haben nach der unendlichen
Geschichte mit der Zusatzbotschaft eine gute Lösung gefun-
den. Wir haben über ein Jahr über diese Zusatzbotschaft
diskutiert, ohne zu einem wirklich guten Resultat zu kom-
men. Die Stossrichtung der Zusatzbotschaft, die ich Ihnen
vorgelegt habe, ist dieselbe wie jene des direkten Gegenvor-
schlags. Ich werde diesen direkten Gegenvorschlag unter-
stützen. Der Bundesrat ist klar der Auffassung, dass es wün-
schenswert ist, dem Volk diese Auswahlmöglichkeit zu
geben. Selbstverständlich werde ich meine Präferenz für
den direkten Gegenvorschlag nicht verbergen.
Ich frage mich jetzt einfach, was denn Herr Minder dagegen
haben kann, ich frage mich, warum er plötzlich nicht mehr
dafür ist, dass das Volk über seine Initiative abstimmen
kann. Da habe ich gewisse Verständnisschwierigkeiten.
Sie haben sich heute für einen schnellen, für einen effizien-
ten Weg starkgemacht. Wenn wir dem Volk die Minder-Initia-
tive und den direkten Gegenvorschlag vorlegen, dann kön-
nen wir das Anfang nächsten Jahres machen. Spätestens in
einem Jahr, eher viel früher werden wir die notwendigen
Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe haben.
Sie werden nachgelagert dann die Gelegenheit haben, über
die gesetzlichen Ausführungsbestimmungen zu diskutieren.
Ich gehe selbstverständlich davon aus – diese Bestim-
mungen entsprechen ja im Wesentlichen dem Vorschlag
Minder/SVP –, dass das dann schnell über die Bühne gehen
wird und wir rasch eine Einigung erzielen werden.
Der indirekte Gegenvorschlag Minder/SVP ist nicht eine so
rasch umsetzbare Massnahme, wie Sie das meinen, Herr
Nationalrat Brunner. Ich kann Ihnen hier nur sagen: Die Bot-
schaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube – auch hier.
Die SVP-Fraktion – das möchte ich auch betonen – hat sich
in den Diskussionen bis jetzt auch nicht durch eine beson-
dere Kompromissbereitschaft hervorgetan, soweit wir über
diesen indirekten Gegenvorschlag bzw. über die Zusatzbot-
schaft diskutiert haben.
Ein guter, lösungsorientierter Kompromiss ist besser als
eine aufgezwungene, nicht tragfähige Lösung. Ich bitte Sie
daher, dem direkten Gegenvorschlag zuzustimmen und den
Minderheitsantrag abzulehnen.

Rime Jean-François (V, FR): Madame la conseillère fédé-
rale, vous nous avez dit il y a quelques instants que les tra-
vaux pourraient aller relativement vite. Monsieur Bischof m'a
répondu que, selon son programme, la loi révisée pourrait
entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Est-ce que vous pou-
vez me confirmer ce délai? 

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Das wird kaum mög-
lich sein, denn wir müssen zuerst die Volksabstimmung, die
Verfassungsabstimmung durchführen. Die Ausführungsbe-
stimmungen auf Verordnungsebene sind Sache der Verwal-
tung, das heisst also des Bundesrates. Ich kann Ihnen versi-
chern, dass Sie diese sehr schnell haben werden. Wir wer-
den das sehr schnell umsetzen, weil wir uns bereits jetzt
dann vorbereiten werden.

Schlüer Ulrich (V, ZH): Frau Bundesrätin, Sie wissen ja ganz
bestimmt, dass Herr Minder seine Initiative nur zurückzieht,
wenn der indirekte Gegenvorschlag hier angenommen wird,
und das ist nicht der Fall. Also wird er sie nicht zurückziehen.
Wollen Sie ihm also das Recht absprechen, eine Verwässe-
rung seiner Initiative, wie Sie sie wollen, nicht zuzulassen?

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Nein, ich bin ja sehr
dafür, dass wir sowohl über die Minder-Initiative als daneben
auch über den aus meiner Optik wirtschaftsfreundlichen di-
rekten Gegenvorschlag abstimmen. Was wäre geschehen,
wenn Ihrem Minderheitsantrag zugestimmt worden wäre?
Das Ganze wäre in eine weitere Runde gegangen, wir hät-
ten uns in dieser Sache weiter gedreht, und irgendwann hät-
ten wir die Minder-Initiative wegen Fristablauf dem Volk al-
lein vorlegen müssen. Das wäre die Folge gewesen. Ich bin
der Meinung, mit einem wirtschaftsfreundlichen, ausgegli-
chenen direkten Gegenvorschlag, der alle Schwierigkeiten,
die wir heute im Bereich Abzockerei haben, aufzufangen
versteht, werden wir gewinnen.

Bortoluzzi Toni (V, ZH): Frau Bundesrätin, gehe ich richtig
in der Annahme, dass der Bundesrat eigentlich beschlossen
hat, der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegen-
überzustellen? Haben Sie das vergessen, oder sind Sie
nicht bereit, hier die Meinung des Bundesrates zu vertreten?

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin:  Selbstverständlich
gehöre ich zu den Mitgliedern des Bundesrates, die die Ent-
scheide des Bundesrates mittragen – das wurde in früheren
Jahren ja nicht immer so gemacht – und das auch nach aus-
sen tun. Ich sage Ihnen: Selbstverständlich bin ich im Bun-
desrat gewesen, als ich gesehen habe, dass es einen direk-
ten Gegenentwurf gab. Ich spreche hier im Namen des
Bundesrates. Ich bin selbstverständlich ermächtigt, den di-
rekten Gegenentwurf zu unterstützen, sonst hätte ich das
hier nicht gemacht. (Teilweiser Beifall)

Baader Caspar (V, BL): Frau Bundesrätin, Sie haben vorhin
Herrn Rime geantwortet, es gehe schon relativ rasch, auch
bei einem direkten Gegenvorschlag, weil Sie die Ausfüh-
rungsbestimmungen auf Verordnungsebene regeln könnten.
Als Jurist muss ich Ihnen sagen: Ich bin der Meinung, wenn
Sie einen direkten Gegenvorschlag machen, das heisst eine
Verfassungsbestimmung, dann braucht es Ausführungsbe-
stimmungen auf Gesetzesebene, das heisst im Klartext eine
Änderung des Aktienrechtes. Sind Sie als Vorsteherin des
Justizdepartementes nicht auch dieser Meinung?

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Und ich als Juristin
und als Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartementes sage, dass die Bestimmungen, die man
umsetzen kann, ohne sie gesetzlich noch auszuführen, di-
rekt umgesetzt werden können, allein mit einer Verordnung.
Aber das ist Ihnen ja auch bekannt.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Vielleicht zum letzten Satz von Frau Bundesrätin Wid-
mer-Schlumpf in Beantwortung der Frage von Herrn Baader:
Die Frau Bundesrätin muss sogar handeln, zudem im Ge-
genvorschlag wie in der Initiative klar steht, dass innert eines
Jahres nach Annahme der Initiative bzw. des Gegenvor-
schlages die Ausführungsbestimmungen erlassen sein müs-
sen. Von daher ist es klar: Das ist der rasche Weg. 
Die Kommission hat sich für einen direkten Gegenvorschlag
entschieden, und zwar mit 18 zu 8 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen. Was wollen wir damit? Damit haben die Bürgerinnen
und Bürger dieses Landes die Gelegenheit, uns zu sagen, in
welche Richtung die Aktienrechtsrevision gehen soll. Wir
stimmen ab, zum einen über die Abzocker-Initiative und zum
andern über den wesentlich milderen Gegenvorschlag, und
das Volk entscheidet dann, in welche Richtung es gehen
will. Ich weiss gar nicht, wovor die SVP eigentlich Angst hat.
Wir führen eine intensive Debatte, und dabei hat die Initiative
sehr wohl gute Chancen.



17. März 2010 473 Nationalrat           08.080

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Gestatten Sie mir, Frau Präsidentin, als Mitglied der Kom-
mission für Rechtsfragen (RK) noch eine kurze Bemerkung
zur SVP-Fraktion: Es ist festzustellen, dass Sie die Diskus-
sion und die Arbeit ganz einfach verschlafen haben. 2006
wurde die Initiative lanciert, 2008 wurde die Initiative einge-
reicht, 2008 hat der Bundesrat uns den indirekten Gegenvor-
schlag vorgelegt. Was hat die SVP gemacht? Sie hat zwei
Jahre verstreichen lassen, und im Februar 2010 ist sie dann
mit ihren Vorschlägen zum indirekten Gegenvorschlag ge-
kommen. Das Gleiche geschah beim direkten Gegenvor-
schlag. Sie hat nicht einmal in der RK ihre Anträge unterbrei-
tet, sondern bis zur Plenumsberatung gewartet. So geht das
nicht. Wir haben in der RK seriös gearbeitet, wir haben sehr
rasch gearbeitet.
Wir bitten Sie jetzt, dem direkten Gegenvorschlag zuzustim-
men und damit die Volksabstimmung zur Initiative und zum
direkten Gegenvorschlag zu ermöglichen.

Kaufmann Hans (V, ZH): Frau Leutenegger Oberholzer, Sie
sind eigentlich Berichterstatterin der Kommission, dies in der
Meinung, dass Sie aus der Kommission berichten. Sie ha-
ben jetzt aber behauptet, wir hätten keine Vorschläge ge-
bracht. Ist Ihnen entgangen, dass wir schon beim indirekten
Gegenvorschlag – als solcher wurde uns die Vorlage von
Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf in der Kommission vor-
gelegt – über vierzig Anträge gestellt haben? Sie haben die
Arbeit verweigert, Sie wollten keinen indirekten Gegenvor-
schlag!

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Herr Kaufmann, ich bin hier zwar Sprecherin der Kom-
mission, aber ich erlaube mir auch zu sagen, was ich als SP-
Vertreterin feststellen musste. Wir hatten zuerst die Beratun-
gen im Ständerat. Was kam da von der SVP? Praktisch
nichts. Dann haben wir die Arbeiten in der Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrates aufgenommen. Die Anträge,
die Sie heute als Schlüsselanträge bezeichnen, Herr Kauf-
mann, die kamen im Februar 2010. Das ist doch in höch-
stem Mass unseriös. Ich bitte Sie, verfolgen Sie einmal die
Arbeit der SP. Wir haben unsere Anträge im Ständerat und
dann im Nationalrat eingebracht. Die SP ist die Partei, die
von Anfang an konstruktiv gegen die Abzocker angekämpft
hat und das auch weiterhin macht. Die SVP hat die Arbeit
einfach verzögert und verschlafen; das ist die Wahrheit.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: La commission,
par 18 voix contre 8, a clairement pris l'option de présenter
un contre-projet direct et elle assume aujourd'hui le résultat
auquel elle est parvenue, à savoir le texte tel qu'il ressort de
ses travaux, amendé par les différentes propositions de mi-
norité.
La commission assume le fait d'inscrire dans la Constitution
des règles d'organisation pour les sociétés anonymes en
matière de rémunération; elle assume la qualité du texte qui
sera proposé au peuple, certaine qu'il est parfaitement expli-
cable et compréhensible pour la population, afin de consti-
tuer un contre-projet efficace pour contrer l'initiative Minder.
La commission assume le calendrier qui accompagne sa dé-
cision, même dans l'hypothèse où ce calendrier devrait se
réaliser d'une manière un peu moins optimiste que Monsieur
Bischof ou que Madame la conseillère fédérale Widmer-
Schlumpf nous l'ont décrit tout à l'heure.
Nous avons en effet tout le temps de travailler, puisque le
Parlement doit se déterminer trente mois après le dépôt de
l'initiative, c'est-à-dire jusqu'au 26 août 2010. Au cas  – qui
va certainement se produire aujourd'hui – où un contre-pro-
jet direct serait adopté par le Conseil national, et si par hypo-
thèse le Conseil des Etats devait ne pas être d'accord avec
nos travaux, il serait tout à fait possible que les deux conseils
décident de proroger ce délai d'une année, c'est-à-dire jus-
qu'au 26 août 2011.
Durant cette période, nous avons d'ores et déjà décidé
d'avancer dans le traitement de la réforme du droit de la so-
ciété anonyme et nous ne pourrons pas, dans les commis-
sions et dans les conseils, travailler en faisant abstraction du

fait que les règles constitutionnelles de demain pèseront sur
la manière d'organiser la SA. C'est dire que de nos travaux,
probablement, il ressortira quelque chose qui matériellement
pourrait ressembler à un contre-projet indirect à l'initiative.
Cela n'est pas un problème puisque au cas où un contre-
projet indirect à l'initiative devrait faire l'objet d'une élimina-
tion des divergences – puisqu'on sait que les deux conseils
ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur l'approche à
adopter –, il sera encore possible de prolonger le délai de
traitement d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 26 août 2012
pour achever nos travaux. Compte tenu du délai de dix mois
donné au Conseil fédéral pour faire voter le peuple, nous al-
lons donc voter au plus tard le 3 mars 2013 et, entre-temps,
il ne se passera évidemment rien.
La commission dans sa majorité assume cela en vous re-
commandant de rejeter la proposition de la minorité
Schwander.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3828)
Für den Antrag der Minderheit ... 59 Stimmen
Dagegen ... 128 Stimmen

Art. 2
Antrag der Mehrheit
... die Initiative und den Gegenentwurf anzunehmen und den
Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen.

Antrag der Minderheit I
(Schwander, Brönnimann, Freysinger, Geissbühler, Heer,
Nidegger, Reimann Lukas, Stamm)
... die Initiative anzunehmen. (Siehe auch Art. 1a)

Antrag der Minderheit II
(Bischof, Amherd, Büchler, Brunschwig Graf, Fluri, Hochreu-
tener, Huber, Markwalder Bär, Moret)
... die Initiative abzulehnen und den Gegenentwurf anzuneh-
men.

Eventualantrag Bäumle
(falls der Antrag der Minderheit Schwander zu Art. 1a ob-
siegt)
Die Beratung von Artikel 2 wird ausgesetzt, bis der National-
rat die Vorlage 08.011, «OR. Aktien- und Rechnungsle-
gungsrecht», behandelt hat.

Art. 2
Proposition de la majorité
... d'accepter l'initiative et le contre-projet. Elle recommande
de donner la préférence au contre-projet dans la question
subsidiaire.

Proposition de la minorité I
(Schwander, Brönnimann, Freysinger, Geissbühler, Heer,
Nidegger, Reimann Lukas, Stamm)
... d'accepter l'initiative. (Voir aussi art. 1a)

Proposition de la minorité II
(Bischof, Amherd, Büchler, Brunschwig Graf, Fluri, Hochreu-
tener, Huber, Markwalder Bär, Moret)
... de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

Proposition subsidiaire Bäumle
(au cas où la proposition de minorité Schwander à l'art. 1a
l'emporterait)
Le traitement de l'article 2 est suspendu jusqu'à ce que le
Conseil national ait traité l'objet 08.011, «CO. Droit de la so-
ciété anonyme et droit comptable».

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Der
Eventualantrag Bäumle mit Bezug auf Artikel 1a ist hinfällig.
Er wäre nur zur Abstimmung gelangt, wenn der Antrag der
Minderheit Schwander auf Streichung von Artikel 1a obsiegt
hätte. Der Antrag der Minderheit I (Schwander) zu Artikel 2
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ist ebenfalls hinfällig geworden. Es bleibt neben dem Antrag
der Mehrheit nur noch der Antrag der Minderheit II (Bischof).

Bischof Pirmin (CEg, SO): Wir nähern uns dem Finale oder
der Komödie – oder Tragödie – drittem Teil, wie man es nen-
nen will. Wir haben jetzt noch darüber zu befinden, ob wir
dem Volk empfehlen sollen, die Abzocker-Initiative anzuneh-
men oder abzulehnen. Wir haben bereits den Beschluss ge-
fasst, dem Volk den Gegenentwurf, den wir soeben bereinigt
haben, zur Annahme zu empfehlen.
Die Initiative – ja oder nein? Die Mehrheit beantragt Ihnen ja
bekanntlich, dem Volk die Initiative zur Annahme zu empfeh-
len. Ich empfehle Ihnen namens meiner Minderheit, dem
Volk die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. Die Gründe
sind eigentlich inzwischen klar. Bereits vor der Ausarbeitung
des Gegenentwurfes, den wir heute bereinigt haben, war für
die Minderheit klar, dass die Initiative zwar die richtigen Fra-
gen stellt, aber, um es nochmals zu sagen, die falschen Ant-
worten gibt. Die Initiative hat bei der Diagnose Recht: Sie
hat diagnostiziert, dass in einer kleinen Reihe von schweize-
rischen Firmen an der Spitze eine, wie es die Initianten nen-
nen, Abzockermentalität herrscht, die dazu geführt hat, dass
wenige Manager und Verwaltungsräte völlig überhöhte Ge-
hälter bezogen haben und dies zum Teil heute noch tun. Das
hat in der Bevölkerung zu Recht Wut und Unverständnis her-
vorgerufen.
Die Initianten haben die Diagnose richtig gestellt. Aber
stimmt die Therapie, die sie vorschlagen? Wir sind der Mei-
nung, die Therapie der Initiative stimme nicht. Die Initiative
folgt der Idee einer Aktionärsdemokratie. Aber die Welt der
Aktionäre ist keine Demokratie. Aktionäre sind nicht die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einer Landsgemeinde. Aktio-
näre sind zwar Eigentumsinhaber von Anteilen ihrer Gesell-
schaft, aber Aktionäre haben keinerlei Pflichten ihrer Gesell-
schaft gegenüber. Aktionäre dürften sogar Aktien erwerben,
rein um ihre Gesellschaft zu zerstören. Die Aktionärsver-
sammlung ist deshalb nicht das beste Organ, um in jedem
Fall die Korrektheit von Entschädigungen zu bestimmen. Wir
haben heute einen Gegenvorschlag verabschiedet, der der
Generalversammlung das Recht gibt zu entscheiden, wel-
ches Organ in einer Firma denn über Managemententschä-
digungen entscheiden soll. Ist es der Verwaltungsrat oder
die Generalversammlung? Damit hat die Generalversamm-
lung in jeder Firma das Recht, dies individuell zu entschei-
den.
Die Minder-Initiative ist da anderer Meinung. Sie stülpt allen
kotierten Unternehmungen die gleiche Zwangsjacke über,
ob grosse oder kleine Unternehmung, ob Familienunterneh-
mung oder Publikumsgesellschaft. Das ist falsch, das ist
nicht wirtschaftstauglich, und das ändert vor allem nichts
daran, dass überhöhte Gehälter ausgeschüttet werden. Sie
haben gesehen, inwieweit Generalversammlungen bereit
sind, überhöhte Entschädigungen auszuschütten. Daran än-
dert die Minder-Initiative nichts, der Gegenvorschlag hinge-
gen schon, denn er bringt ein glaubwürdiges Konzept mit
Reglementen, die der Verwaltungsrat einzuhalten hat, und
mit einer nachträglichen Kontrolle durch die Generalver-
sammlung. Der Gegenvorschlag bringt eine schnittige Kla-
gemöglichkeit, die es eben zulässt, dass von Bezügern
überhöhter Einkommen dieselben auch zurückgefordert wer-
den können. Das heisst, dass die Bekämpfung der Abzocke-
rei alles andere als Schönfärberei ist.
Ich empfehle Ihnen namens meiner Minderheit II, Volk und
Ständen die Initiative zur Ablehnung und den Gegenvor-
schlag zur Annahme zu empfehlen.

Baader Caspar (V, BL): Herr Bischof, anscheinend haben Sie
die Minder-Initiative nicht genau gelesen, sonst hätten Sie
doch sicher gemerkt, dass sie nur für börsenkotierte Unter-
nehmen gilt.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Anscheinend haben Sie mir nicht
richtig zugehört, Herr Kollege. Es ist mir nicht entgangen,
dass die Initiative nur für kotierte Unternehmungen gilt, aber
Ihnen ist entgangen, dass die grosse Mehrheit der kotierten

Unternehmungen in diesem Land Familienbetriebe sind. Die
börsenkotierten Betriebe sind zum Grossteil Familienbe-
triebe. Diesen stülpt die Initiative ein Kleid über, das für zehn
bis fünfzehn Grösstunternehmungen geschneidert worden
ist, ein Kleid, das nicht passt, das von Anfang an nicht pas-
sen kann – ein Kleid, das wir nicht wollen.
Ja, es stimmt: Es geht nur um die kotierten Unternehmun-
gen, und da hat der Gegenvorschlag das richtige Rezept.

Kaufmann Hans (V, ZH): Ja, Herr Bischof, in welchem Punkt
des direkten Gegenvorschlages wird denn zwischen gros-
sen kotierten und kleineren kotierten Unternehmen unter-
schieden? Macht der direkte Gegenvorschlag nicht die glei-
chen Regeln für alle kotierten Unternehmen?

Bischof Pirmin (CEg, SO): Nein, Herr Kollege, das macht der
Gegenvorschlag eben nicht. Im Gegensatz zur Initiative lässt
der Gegenvorschlag bei der Bemessung der Gehälter offen,
welches Organ die einzelne Unternehmung als das zustän-
dige Organ bestimmt. Das heisst, dass wir nicht zwischen
grossen und kleinen Unternehmungen unterscheiden. Der
Gegenvorschlag unterscheidet viel differenzierter. Er über-
lässt jeder einzelnen Unternehmung die Wahl dieses Klei-
des; die Mehrheit der Aktionäre der Unternehmung bestimmt
das. Nicht der Staat und nicht der Gesetzgeber haben das
dieser Gesellschaft zu diktieren. Das ist doch differenziert.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die FDP-
Liberale Fraktion lässt ausrichten, dass sie den Antrag der
Minderheit II (Bischof) unterstützt. 

Brunner Toni (V, SG): Die SVP-Fraktion wird nach dem Ver-
lauf dieser Debatte die Initiative Minder unterstützen, und wir
werden, wie ich es gesagt habe, den Gegenvorschlag ableh-
nen. Er ist verwässert, er ist nicht konsequent, er ist über-
flüssig. Konsequenterweise kann die SVP-Fraktion in der fol-
genden Abstimmung weder die Minderheit II (Bischof), die ja
die Initiative zur Ablehnung empfiehlt und nur den direkten
Gegenvorschlag zur Annahme empfiehlt, unterstützen, noch
können wir der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen
folgen, denn diese empfiehlt ja sowohl die Initiative als auch
den direkten Gegenvorschlag zur Annahme.
Jetzt zur SP-Fraktion und zu den Grünen: Jetzt bin ich ja ge-
spannt, wie Sie abstimmen werden. Sie können ja der Min-
derheit II nicht zustimmen. Auch wenn Sie sich jetzt in den
vorangegangenen Abstimmungen ständig mit diesen ver-
wässerten Vorschlägen aus den Reihen der CVP-Fraktion
gleichsam verbündet haben, können Sie ja der Ablehnung
der Initiative jetzt nicht zustimmen, also wird dieser Minder-
heitsantrag keine Alternative sein für Sie. Stimmen Sie aus
den Reihen der SP-Fraktion und der Grünen jedoch der
Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen zu, wird es inter-
essant. Dann empfehlen Sie dem Volk – ich lese es Ihnen
noch einmal vor –: «Die Bundesversammlung empfiehlt Volk
und Ständen, die Initiative und den Gegenentwurf anzuneh-
men und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen.»
Voilà. Sie werden also dem Schweizervolk in der Abstim-
mung empfehlen, diesen verwässerten, zahnlosen Gegen-
vorschlag, der hier drin entworfen wurde, zu unterstützen.
Ich muss sagen: Ich freue mich darauf, wie die Vertreterin-
nen und Vertreter der SP und der Grünen das ihrer Basis er-
klären; darauf freue ich mich.

Bäumle Martin (CEg, ZH): Herr Brunner, Sie haben jetzt aus-
geführt, dass gewisse Leute nur über zwei Dinge abstimmen
können. Wissen Sie, dass unsere Gesetzgebung das zwin-
gend so vorsieht? Wissen Sie, dass wir dem Gegenvor-
schlag zwingend den Vorzug geben müssen, wenn eine In-
itiative vorliegt und wir einen Gegenvorschlag dazu
erarbeitet haben, was wir jetzt getan haben, weil das Parla-
ment ja einen Gegenvorschlag wollte? Das ist Gesetz und
nicht ein Wunsch à la Brunner.

Brunner Toni (V, SG): Ja, Herr Bäumle, Sie haben Recht.
Ich habe das Parlamentsgesetz studiert, bevor ich dieses
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Votum abgegeben habe. Und wissen Sie, Herr Bäumle, das
macht die Situation hier drin ja umso schizophrener.
Sie wissen, dass das Gesetz vorgibt, dass man dann – das
andere ist ja falsch, wir sind ja der Gesetzgeber! – gar nicht
anders kann, als das, was der Rat konstruiert hat, zwingend
dem Volk zur Annahme zu empfehlen! Das ist ja logisch.
Wenn man hier drin selber zu zimmern beginnt, muss man
davon überzeugt sein, dass das besser ist als das, was die
Initianten aus dem Volk vorgebracht haben! 
Umso weniger verstehe ich auch Sie! Sie, die Grünliberalen,
reiten momentan auf einer Welle des Erfolges. Aber ich ver-
stehe auch Sie nicht, dass Sie hier mitmachen und dem Volk
diesen verwässerten Gegenvorschlag zur Annahme emp-
fehlen. Ich meine: Wenn Sie hier mitmachen, Herr Bäumle,
dann werden Sie nicht mehr solche Zugewinne haben, wie
Sie das jetzt hatten. (Teilweise Heiterkeit)

Landolt Martin (BD, GL): Herr Kollege Brunner, darf ich Ihr
Votum so verstehen, dass sich die SVP-Fraktion jetzt der
Stimme enthalten wird, damit wir dem Volk diesen Klump-
fuss der Stichfrage verwehren können?

Brunner Toni (V, SG): Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre
Frage, Herr Landolt. Das habe ich nämlich vergessen. (Hei-
terkeit) Die SVP-Fraktion wird sich in der kommenden Ab-
stimmung der Stimme enthalten.

Grunder Hans (BD, BE): Die BDP-Fraktion unterstützt ganz
klar den jetzt erarbeiteten direkten Gegenvorschlag und
lehnt den Mehrheitsantrag mit der Stichfrage ebenfalls ganz
klar ab. Ich habe in den vorhergehenden Voten bereits deut-
lich gemacht, dass die Minder-Initiative in der reinen Form,
wie sie vorliegt, für die Schweizer Wirtschaft ganz klar
schädlich ist; sie ist sehr gefährlich. Wir begeben uns dort
auf ein Gebiet, das schlussendlich der Schweizer Wirtschaft
absolut abträglich ist.
Deshalb bitte ich Sie eindringlich, jetzt wirklich den gut aus-
tarierten direkten Gegenvorschlag zu unterstützen; ich ma-
che diesen Aufruf noch einmal. Ich schaue dabei die Wirt-
schaftsleute in der SVP-Fraktion an: Ich glaube, ich habe
aus dieser Ecke auch schon gehört, sich der Stimme zu ent-
halten sei keine Meinung. Jetzt ist halt die Rechtslage hier
so, dass so abgestimmt werden muss. Ich bin gespannt, wie
alle Wirtschaftsvertreter dann den Wahlkampf oder den Ab-
stimmungskampf führen werden, wenn sie sich hier der
Stimme enthalten.

Vischer Daniel (G, ZH): Für uns sind die Abzockerei, die
Selbstläufigkeit und das Gebaren der Finanzinstitutionen ein
höchst regulierungsbedürftiges Problem. Es steht heute wirt-
schaftspolitisch an zentraler Stelle. Wir glauben nicht einfach
an die Aktionärsdemokratie. Das heisst, wir glauben nicht
einfach: Je mehr eine Aktionärsversammlung beschliessen
kann, desto griffiger wird der Abzockerei entgegengewirkt.
Wir sind z. B. der Meinung, dass Vorstösse wie die «1:12-In-
itiative» der Juso in die richtige Richtung gehen. Wir sind
heute Morgen der Meinung gewesen, dass die Einschrän-
kung der Erlaubnis von Boni-Zahlungen überhaupt ein sehr
wichtiges Instrument sein muss.
Dennoch: Wir haben heute zwischen zwei Entwürfen zu ent-
scheiden. Wir haben die Minder-Initiative; sie ist besser als
ihr Ruf, und sie hat zwei griffige Vorschriften bezüglich gol-
dener Fallschirme und bezüglich Destinatären, die nicht an
die Aktionärsdemokratie gebunden sind. Sie geht aber auch
weiter als der Gegenvorschlag, indem sie auch Geschäftslei-
tungslöhne und Boni zur Abstimmung bringt. Leider gibt es
keine andere Initiative. Das ist vielleicht eine Frage, die wir
uns selbstkritisch stellen müssen. Die Minder-Initiative ist
aber der geeignete Weg, in diesem Hause beschleunigt zu
noch griffigeren Regelungen zu gelangen.
Wir empfehlen Ihnen mithin – im Gegensatz zum Antrag der
Minderheit II (Bischof) –, die Minder-Initiative zur Annahme
zu empfehlen. Wir müssen, da wir für einen Gegenvorschlag
waren, auch zum Gegenvorschlag Ja sagen. Der Gegenvor-
schlag ist wahrscheinlich auch besser als sein Ruf – besser

als der Ruf, den ihm die SVP anhängt. Es sind doch einige
griffige Vorschriften übernommen worden; es sind in be-
stimmten Bereichen sogar eigendynamisch, selbstschöpfe-
risch neue Bestimmungen aufgenommen worden. Nachdem
der Gegenvorschlag nun Thema des Hauses ist, müssen wir
ihm zustimmen, und wir wollen ihm auch zustimmen. Diese
Parallelaktion mit Initiative und Gegenvorschlag führt über
den Ständerat dazu, dass im November oder im März über
die Initiative abgestimmt werden kann. Das ist ja das, was
Sie von der SVP verhindern wollten. Sie wollen einen Wahl-
kampf über das Ausländerthema, Sie wollen nicht, dass das
Abzockerthema, bei welchem Ihre Partei gespalten ist, den
Wahlkampf bestimmt; deswegen dieses Manöver.
Jetzt zu Ihren Vorwürfen, Herr Brunner: Das war rhetorisch
vielleicht nicht schlecht aufbereitet, aber eben nur die halbe
Wahrheit. Das Gesetz gibt uns gar keine andere Möglichkeit,
als hier zweimal Ja zu sagen, wenn wir die Minder-Initiative
zur Abstimmung bringen wollen. Der Stichentscheid ergibt
sich aus dem Gesetz. Wir müssen aber zur Kenntnis neh-
men, dass die SVP der Minder-Initiative gegenüber nunmehr
offenbar die Stimmenthaltungspartei ist. Ich frage mich, ob
Herrn Minder im Abstimmungskampf mit der Stimmenthal-
tungspartei SVP viel gelingt. Wir jedenfalls und unsere Ba-
sis, um die Sie so besorgt sind, werden nach Ende der par-
lamentarischen Beratung in Ruhe an einer Delegiertenver-
sammlung bestimmen, was wir zur Minder-Initiative und was
wir zum Gegenvorschlag sagen und wem wir als Partei den
Vorrang geben. Die Vermutung, dass es dann vielleicht eher
die Minder-Initiative sein könnte, wird Sie nicht als Geheim-
nis überraschen. Aber so weit sind wir noch nicht.
Leider haben Sie es letzten Oktober und November ver-
passt, die Minder-Initiative dann beim Volksabstimmungster-
min im März allein vors Volk zu bringen. Dazu ist es zu spät.
Die Initiative kommt vors Volk; das ist ein Erfolg. An der
Weisheit des Volkes, das ist die einzige Konsensbasis in die-
sem Saal, wird am Schluss niemand zweifeln.

Hochreutener Norbert (CEg, BE): Ich bitte Sie im Namen
der CVP/EVP/glp-Fraktion, den Antrag der Minderheit II (Bi-
schof) zu unterstützen, nur den Gegenvorschlag zur An-
nahme und die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen.
Ich möchte nicht mehr auf die Details eingehen, wir haben
genug gehört; ich möchte aber doch Folgendes sagen:
Zweimal Ja – Ja zur Initiative und Ja zum Gegenvorschlag –
ist zwar rechtlich möglich, aber glauben Sie, dass das im
Volk jemand versteht? Das versteht im Volk niemand. Man
kann doch nicht beide Varianten empfehlen, man muss sich
doch für eine Variante entscheiden. Wir entscheiden uns
klar für den Gegenvorschlag. Es ist keine verwässerte Vor-
lage, es ist keine Kukident-Vorlage, um den Begriff von Pir-
min Bischof aufzunehmen. Es ist eine Vorlage mit Zähnen.
Wir haben das schon in der Eintretensdebatte gesagt; wir
haben dort schon gesagt, warum der Gegenvorschlag bes-
ser ist als die Initiative. Ich will es nicht wiederholen, kann
aber auf verschiedene Interviews hinweisen, die ich in den
letzten Tagen in der Zeitung gelesen habe, Interviews mit
Wirtschaftsführern und Gewerkschaftern, also mit Angehöri-
gen von Kreisen ausserhalb dieses Hauses, die alle den Ge-
genvorschlag gerühmt haben. Der Gegenvorschlag ist also
nicht bloss Luft.
Allerdings muss der Ständerat, da bin ich offen und ehrlich,
den Gegenvorschlag im einen oder anderen Punkt, der hier
gescheitert ist, noch verbessern. Dass er das tut, setze ich
voraus. Zum Beispiel muss die ganze Frage der Heu-
schreckenproblematik nochmals angeschaut und verbessert
werden. Aber summa summarum haben wir einen guten Ge-
genvorschlag. Empfehlen Sie nur ihn zur Annahme und die
Initiative zur Ablehnung. Alles andere ist unverständlich und
trägt nur zur Verwirrung bei.

Aeschbacher Ruedi (CEg, ZH): Die EVP-Nationalräte und
die Nationalräte der glp in unserer Fraktion werden sowohl
dem Gegenvorschlag als auch der Initiative zustimmen, dies
ganz einfach aus folgendem Grunde: Zum heutigen Zeit-
punkt wissen wir noch nicht, wie der Gegenvorschlag nach
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der Beratung im Ständerat aussieht. Wir wollen deshalb das
Pfand in der Hand behalten und werden möglicherweise den
Gegenvorschlag so nicht mehr unterstützen können, son-
dern uns vielleicht allein auf die Seite der Initiative schlagen.
Weil wir zu diesem Zeitpunkt der Diskussion und Beratung
noch nicht wissen, wie es herauskommen wird, wollen wir
uns auch nicht die Chance vergeben, uns noch auf die Seite
des Gegenvorschlags oder der Initiative stellen zu können.
Deshalb werden wir, die EVP- und glp-Parlamentarier, bei-
den Varianten zustimmen und damit mit der Mehrheit der
Kommission stimmen.

Levrat Christian (S, FR): Je ne sais pas si aujourd'hui je dois
me réjouir de voir enfin l'initiative soumise au peuple ou re-
gretter les petits calculs politiques qui ont émaillé cette dis-
cussion. Ces calculs ont vu le groupe UDC s'allier au groupe
libéral-radical et à Economiesuisse pour empêcher par
exemple une limitation des bonus des traders et pour rejeter
les propositions du groupe socialiste qui auraient permis, si
elles avaient été acceptées, de durcir le contre-projet.
L'objectif du groupe socialiste était et demeure d'abord de
garantir un vote populaire rapide sur l'initiative populaire. Le
peuple n'a plus confiance dans nos élites économiques: il
doit pouvoir le dire. Grâce au groupe socialiste, il pourra vo-
ter l'an prochain déjà. Nous soutenons l'initiative Minder et le
ferons également lors de la votation populaire.
Le contre-projet, pour sa part, constitue une amélioration,
même modeste, de la situation actuelle. Il nous paraît dès
lors peu honnête de le combattre – comme j'ai entendu Mon-
sieur Hochreutener le dire tout à l'heure – pour de purs mo-
tifs tactiques. La population souhaite durcir le droit des so-
ciétés. Elle est assez mûre pour décider elle-même de le
faire. Elle peut le faire clairement en adoptant l'initiative po-
pulaire; elle peut le faire modérément en soutenant le con-
tre-projet. Dans les deux cas, ce serait un progrès face à la
situation actuelle, et il n'y a donc aucune raison d'opposer de
la sorte l'initiative au contre-projet.
Nous avons longtemps considéré que l'UDC avait peur du
peuple, qu'elle craignait que nous exposions dans cette salle
la liste des complicités de son gourou et des «Abzocker» de
notre pays, qu'elle avait peur que nous rappelions que Chris-
toph Blocher est un proche de Martin Ebner, un ami de Mar-
cel Ospel, et qu'il constitue une partie du problème et non
pas de la solution. Mais en fait, la réalité est bien pire: l'UDC
essaie de mettre en place, plus crûment, un chantage pur et
simple. Le message qu'elle envoie à la population est le sui-
vant: c'est tout ou rien, l'initiative ou le statu quo. L'UDC
prend le peuple en otage et se moque de ses électeurs.
Nous sommes pour notre part plus confiants dans la sa-
gesse de la population et plus respectueux de ses droits.
Nous soutiendrons par conséquent un double oui tout en in-
diquant d'ores et déjà que nous ferons campagne en faveur
de l'initiative, et quoi que prévoie la loi sur le Parlement. Les
chiffres obscènes publiés cette semaine par UBS ne nous
laissent aucun autre choix, et nous sommes suffisamment
sûrs de nos arguments pour ne pas craindre la concurrence
d'un contre-projet et mener une campagne efficace en fa-
veur de cette initiative. L'UDC pourra alors choisir de nous
soutenir, et nous l'en remercierons, ou tenter, comme au-
jourd'hui, de se réfugier dans l'abstention.
Permettez-moi, chers collègues membres du groupe UDC,
de vous faire remarquer que votre comportement dans le
vote sur l'ensemble sera proprement incompréhensible.
Vous êtes favorables à l'initiative et opposés à un contre-pro-
jet. Par votre abstention, et uniquement par votre abstention,
vous allez amener le Parlement à recommander au peuple
et aux cantons le rejet de l'initiative et à soutenir le contre-
projet, soit précisément l'inverse de ce que vous prétendez
défendre en public. On ne saurait mieux dire à quel point
vous tentez de tromper la population, à quel point votre sou-
tien à l'initiative Minder n'est que des effets de manches des-
tinés à éviter que le peuple puisse se prononcer, que nous
puissions parler du bilan de votre gourou dans cette affaire,
que nous puissions dire à quel point l'ancien conseiller fédé-
ral Blocher n'a rien fait contre les «Abzocker», pire encore

qu'il a été l'un d'eux, qu'il a été leur porteur de valises politi-
que, qu'il a été leur représentant dans notre cénacle.
Votre manoeuvre a échoué, vous nous en voyez fort heu-
reux, et je regrette d'assister dans ce dernier vote à une pe-
tite manoeuvre qui conduira simplement la majorité des
membres de ce conseil, contre notre avis, à proposer le rejet
de cette l'initiative et à accepter le contre-projet. Si l'affaire
n'était pas aussi sérieuse, on pourrait sourire de l'extraordi-
naire autogoal que vous vous marquez. Malheureusement
cette affaire est plus sérieuse, et je le regrette infiniment.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL), für die Kommis-
sion: Der Rat hat jetzt mehrheitlich beschlossen, der Initia-
tive einen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Da-
mit ist die Situation gemäss Artikel 102 Absatz 1 des Parla-
mentsgesetzes die folgende: Wir können entweder die
Volksinitiative zur Ablehnung und den Gegenentwurf zur An-
nahme empfehlen, oder wir können beide Vorlagen zur An-
nahme empfehlen. Das ist es, was gesetzlich vorgesehen
ist. Es gilt auch, was zur Stichfrage gesagt worden ist: Es ist
gemäss Absatz 2 eine gesetzliche Vermutung, dass die
Stichfrage, wenn beide Vorlagen zur Annahme empfohlen
werden, zugunsten des Gegenentwurfes lautet. Darüber ha-
ben wir nicht zu entscheiden, das hat der Gesetzgeber zwin-
gend so vorgesehen.
Die Kommission empfiehlt Ihnen – wir hatten in der Kommis-
sion ja vergleichbare Entscheide zu fällen – mit 16 zu
9 Stimmen bei 1 Enthaltung, sowohl für die Initiative wie
auch für den Gegenvorschlag einzutreten. Wir empfehlen
also, beide zu unterstützen. Das war der Beschluss der
Kommission. Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen
und den Antrag der Minderheit II (Bischof) abzulehnen.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Nous avons eu
en commission le même débat que celui que nous venons
de tenir. La commission a, par 18 voix contre 8, adopté le
contre-projet, et elle a, par 16 voix contre 9, décidé de re-
commander au peuple et aux cantons d'accepter l'initiative
populaire. Elle vous invite à en faire de même.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 08.080/3829)
Für den Antrag der Mehrheit ... 66 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 62 Stimmen

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Es gibt
keine Gesamtabstimmung, weil Eintreten auf den Bundes-
beschluss obligatorisch ist.
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Rutschmann Hans (V, ZH), für die Kommission: Die eidgenös-
sische Volksinitiative «für ein gesundes Klima» wurde vom
Verein Klima-Initiative lanciert. Sie wurde am 29. Februar
2008 mit 115 700 gültigen Unterschriften eingereicht. Die
Volksinitiative will, dass Bund und Kantone eine wirksame
Klimapolitik betreiben. Zu diesem Zweck ist die Menge der


